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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz
zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
und wahlrechtlicher Vorschriften 

(Kommunalvertretungsstärkungsgesetz)

Vom 14. Juni 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
und wahlrechtlicher Vorschriften 

(Kommunalvertretungsstärkungsgesetz)

100

Artikel 1 
Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juni 1950 (GV. NRW. S.127), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 499), wird wie 
folgt geändert:

Artikel 78 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)  Der bisherige einzige Satz wird Satz 1.

b)  An Satz 1 werden folgende Sätze angefügt:

  „Die Räte in den Gemeinden, die Bezirksvertretungen, 
die Kreistage und die Verbandsversammlung des Regi-
onalverbandes Ruhr werden in allgemeiner, gleicher, 
unmittelbarer, geheimer und freier Wahl gewählt. 
Wahlvorschläge, nach deren Ergebnis sich die Sitzan-
teile in den Räten der Gemeinden, den Bezirksvertre-
tungen, den Kreistagen und der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbandes Ruhr bestimmen, werden 
nur berücksichtigt, wenn sie mindestens 2,5 vom 
Hundert der insgesamt abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten haben. Das Gesetz bestimmt das Nä-
here.“

1112

Artikel 2 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454, ber. S. 509), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. S. 666), wird 
wie folgt geändert:

1.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

     „Er stellt dann fest, welche Parteien und 
Wählergruppen weniger als 2,5 vom Hundert 
der Gesamtstimmenzahl erhalten haben. 
Diese Parteien und Wählergruppen bleiben 
bei der Sitzverteilung unberücksichtigt.“

  bb)   Der bisherige Satz  2 wird Satz  4 und wie 
folgt gefasst:

     „Durch Abzug der Stimmen dieser Parteien 
und Wählergruppen sowie der Stimmen der 
Parteien und Wählergruppen, für die keine 
Reserveliste zugelassen ist, und der Stimmen 
der Einzelbewerber von der Gesamtstimmen-
zahl, wird die bereinigte Gesamtstimmenzahl 
gebildet.“

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Ab-
satz 1 Satz 2“ die Wörter „bis 4“ eingefügt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 14. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2016 S. 442
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Erstes allgemeines Gesetz 
zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-

Westfalen
Vom 14. Juni 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Erstes allgemeines Gesetz 
zur Stärkung der Sozialen Inklusion in 

Nordrhein-Westfalen

216

Artikel 1
Inklusionsgrundsätzegesetz Nordrhein-Westfalen 

(IGG NRW)

§ 1
Ziele

(1) In Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II S.  1420; 
UN-Behindertenrechtskonvention) verankert dieses Ge-
setz Grundsätze für Nordrhein-Westfalen, die den vollen 
und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinde-
rungen fördern, schützen und gewährleisten und die 
Achtung der ihnen innewohnenden Würde fördern. 
Damit werden die Träger öffentlicher Belange gleichzei-
tig aufgefordert, die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention im Rahmen ihres Zuständigkeits- und Auf-
gabenbereichs zu verwirklichen. Sie übernehmen damit 
auch Vorbildfunktion für alle weiteren Bereiche der Ge-
sellschaft.

(2) Ziel dieses Gesetzes ist die Förderung und Stärkung 
inklusiver Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen 
sowie die Vermeidung der Benachteiligung behinderter 
Menschen. Von grundlegender Bedeutung für den Inklu-
sionsprozess sind insbesondere

1.   die Achtung der dem Menschen innewohnenden 
Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich 
der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängigkeit, 
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2.  die Nichtdiskriminierung,

3.   die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an 
der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesell-
schaft,

4.   die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Men-
schen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser 
Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit, 

5.  die Chancengleichheit, 

6.  die Zugänglichkeit, Auffindbarkeit und Nutzbarkeit,

7.  die Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

8.   die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten 
von Kindern mit Behinderungen und die Achtung 
ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

§ 2
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Träger öffentlicher Belange. 
Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle Dienststellen und Einrichtungen des Landes, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und der Beliehenen. 
Der Landtag, die Gerichte und die Staatsanwaltschaften 
sind Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Geset-
zes, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen. Träger öffentlicher Belange sind darüber 
hinaus Eigenbetriebe und Krankenhäuser des Landes, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, Hochschulen, 
der Landesrechnungshof sowie die staatlichen Rech-
nungsprüfungsämter, die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-West-
falen, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die Landesbetriebe im Sinne 
des §  14a des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S.  566) geän-
dert worden ist. Die Träger öffentlicher Belange sollen 
bei der Förderung und Stärkung inklusiver Lebensver-
hältnisse auch Vorbildfunktion für alle weiteren Bereiche 
der Gesellschaft übernehmen. Der Westdeutsche Rund-
funk Köln und die Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen sind Träger öffentlicher Belange, soweit nicht 
sondergesetzliche Regelungen, die der Ausgestaltung des 
Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes dienen, bestehen.

§ 3 
Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche 
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an 
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt 
in der Regel ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als sechs Monate andauert.

§ 4
Frauen und Mädchen, Kinder und 

Jugendliche, Eltern

(1) Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern sind die besonderen Belange von 
Frauen und Mädchen mit Behinderung zu berücksichti-
gen, insbesondere ihre volle Entfaltung sowie die Förde-
rung und Stärkung ihrer Autonomie durch geeignete 
Maßnahmen zu sichern. Dazu werden auch besondere 
Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Gleichstel-
lung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen er-
griffen. Zudem können Frauen, Mädchen, Kinder und 
 Jugendliche mit Behinderungen und Eltern mit Behinde-
rungen ihre Rechte in dem Inklusionsbeirat nach §  10 
wahrnehmen.

(2) Die Träger öffentlicher Belange berücksichtigen bei 
allen Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen betreffen, das Wohl der Kinder und Jugend-
lichen vorrangig. Sie wirken darauf hin, dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen gleichberechtigt neben 

Kindern und Jugendlichen ohne Behinderungen ihre 
Rechte wahrnehmen und bei den sie betreffenden Ange-
legenheiten beteiligt werden. Die Beteiligungsformen 
sollten entsprechend ihres Alters, Reife und Entwick-
lungsstand ausgestaltet sein.

(3) Zu Verwirklichung einer selbstbestimmten Eltern-
schaft sind die spezifi schen Bedürfnisse von Eltern mit 
Behinderungen und deren Kindern zu berücksichtigen.

§ 5 
Allgemeine Grundsätze für die Träger öffentlicher 

 Belange

(1) Die Herstellung inklusiver Lebensverhältnisse ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Träger öffent-
licher Belange wirken als Teil der Gesellschaft an der 
Gestaltung inklusiver Lebensverhältnisse im Sinne von 
§  1 Absatz  2 mit und beteiligen sich aktiv an der Be-
wusstseinsbildung im Sinne von Artikel 8 der UN-Be-
hindertenrechtskonvention. 

(2) Sie tragen den spezifi schen Bedürfnissen von Men-
schen mit Behinderungen Rechnung. Dabei sind die in 
Artikel 3 der UN-Behindertenrechtskonvention veran-
kerten Grundsätze von ihnen zu beachten.

(3) Die Träger arbeiten bei der schrittweisen Verwirkli-
chung der Ziele dieses Gesetzes zusammen und unter-
stützen sich gegenseitig.

(4) Sie wirken darauf hin, dass Einrichtungen, Vereini-
gungen und juristische Personen des Privatrechts, an 
denen die Träger öffentlicher Belange unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt sind, die Ziele dieses Gesetzes verfol-
gen. Soweit die Träger öffentlicher Belange Aufgaben 
durch Dritte durchführen lassen, haben sie sicherzustel-
len, dass die Auftragnehmer die Ziele dieses Gesetzes be-
achten.

(5) Bei der Gewährung von Zuwendungen und sonstigen 
Leistungen durch die Träger öffentlicher Belange sind 
die Ziele dieses Gesetzes in geeigneten Bereichen eben-
falls zu beachten.

(6) Die Landesregierung ist verpfl ichtet, die in Nord-
rhein-Westfalen lebenden Menschen auf die gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe der Herstellung inklusiver Le-
bensverhältnisse aufmerksam zu machen und sie für die 
Ziele der Inklusion zu sensibilisieren (Maßnahmen der 
Bewusstseinsbildung). Insbesondere erfasst die Landes-
regierung Beispiele gelungener inklusiver Praxis und 
macht sie bekannt (Inklusionskataster).

§ 6
Anforderungen an die Gesetzgebung

(1) Zur Umsetzung einer den Anforderungen an eine in-
klusive Gesellschaft genügenden Gesetzgebung sollen 
besondere gesetzliche Regelungen, die ausschließlich auf 
Menschen mit Behinderungen Anwendung fi nden, ver-
mieden und Anforderungen, die sich aus besonderen Be-
langen von Menschen mit Behinderungen ergeben, un-
mittelbar in den jeweiligen fachgesetzlichen Regelungen 
getroffen werden. 

(2) Die Landesregierung prüft vor Einbringung eines 
Gesetzes in den Landtag, dass die Bestimmungen dieses 
Gesetzes der UN-Behindertenrechtskonvention entspre-
chen. Die Auswirkungen eines Gesetzes auf Menschen 
mit Behinderungen sind jeweils im Gesetz aufzuzeigen.

§ 7
Zugänglichkeit der Dienste und Einrichtungen 

für die Allgemeinheit

(1) Dienste und Einrichtungen für die Allgemeinheit sol-
len durch die Träger der öffentlichen Belange schritt-
weise barrierefrei gestaltet werden und müssen allge-
mein auffindbar, zugänglich und nutzbar sein. 
Sondereinrichtungen und -dienste für Menschen mit Be-
hinderungen sollen soweit wie möglich vermieden wer-
den. 

(2) Die Träger öffentlicher Belange wirken darauf hin, 
dass die fachlich und regional erforderlichen Dienste in 
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ausreichender Zahl und Qualität sozialräumlich zur Ver-
fügung stehen. 

(3) Die Kompetenz- und Koordinierungsstelle nach §  8 
prüft, ob und inwieweit bereits bestehende Dienste und 
Einrichtungen des Landes für die Allgemeinheit im 
Sinne des Absatzes 1 angepasst und welche besonderen 
Dienste und Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen sukzessive in allgemeine Dienste und Einrichtun-
gen, die bereits den Anforderungen des Absatzes 1 genü-
gen, überführt werden können.

§ 8 
Kompetenz- und Koordinierungsstelle 

(1) Bei dem für den Bereich der Politik für und mit Men-
schen mit Behinderungen federführend zuständigen Mi-
nisterium wird eine Kompetenz- und Koordinierungs-
stelle eingerichtet.

(2) Diese koordiniert die Maßnahmen zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention in den verschiede-
nen Politikfeldern. Zudem achtet die Kompetenz- und 
Koordinierungsstelle auf die Einhaltung der Beteili-
gungspfl ichten nach § 9.

(3) Die oder der Landesbehindertenbeauftragte ist in die 
Arbeit der Kompetenz- und Koordinierungsstelle einzu-
binden. 

§ 9
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen

(1) Die Träger öffentlicher Belange führen mit Verbän-
den und Organisationen der Menschen mit Behinderun-
gen, einschließlich derer für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen, bei der Ausarbeitung von Rechtsvor-
schriften und politischen Konzepten zur Durchführung 
der UN-Behindertenrechtskonvention, zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes sowie bei anderen Entscheidungs-
prozessen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, 
enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.

(2) Die Träger öffentlicher Belange gestalten die Rege-
lungen und Verfahren für die Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern sowie die Einbeziehung von Verbänden 
und Organisationen derart, dass Menschen mit Behinde-
rungen beziehungsweise deren Verbände und Organisati-
onen ihre Rechte nach Absatz  1 tatsächlich ausüben 
können.

(3) Die Träger öffentlicher Belange wirken aktiv auf ein 
Umfeld hin, in dem Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an 
der Gestaltung der inklusiven Lebensverhältnisse mit-
wirken können. Dabei sollen Menschen mit Behinderun-
gen darin unterstützt und ermutigt werden, ihre Vereini-
gungsfreiheit wahrzunehmen, ihre eigenen Kompetenzen 
zu stärken, in ihren eigenen Angelegenheiten selbststän-
dig und selbstbestimmt tätig zu werden, sowie ihre Inte-
ressen zu vertreten. Wesentlich hierfür sind insbesondere 
Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die 
sie auf Landesebene und kommunaler Ebene vertreten, 
sowie geeignete unabhängige Beratungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen. 

§ 10
Inklusionsbeirat

(1) Als Schnittstelle zur Zivilgesellschaft nach Artikel 33 
der UN-Behindertenrechtskonvention und in Umsetzung 
des Beteiligungsgebotes aus §  9 wird auf Landesebene 
ein Inklusionsbeirat eingerichtet. 

(2) Der Inklusionsbeirat hat die Aufgabe,

1.   die Landesregierung bei der Umsetzung dieses Geset-
zes und der sich aus der UN-Behindertenrechtskon-
vention ergebenden Verpfl ichtungen zu beraten und

2.   den sich aus Artikel 33 Absatz 3 der UN-Behinderten-
rechtskonvention ergebenden Überprüfungsprozess zu 
gestalten. 

Er wird dabei von der Monitoringstelle (§  11) unter-
stützt.

(3) Der Inklusionsbeirat setzt sich zusammen aus Vertre-
terinnen und Vertretern 

1.  der Landesregierung, 

2.   der Verbände und Organisationen auf Landesebene, 
die die Interessen der Menschen mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen vertreten, 

3.   der Verbände und Organisationen auf Landesebene 
sowie auf kommunaler Ebene, die im Bereich der 
Leistungen und Dienste für Menschen mit Behinde-
rungen tätig sind sowie

4.   der oder dem Beauftragten der Landesregierung für 
die Belange der Menschen mit Behinderungen und 

5.   ständig beratenden Experten. 

Die Mitglieder arbeiten gleichberechtigt und vertrauens-
voll zusammen.

(4) Das für den Bereich der Politik für und mit Men-
schen mit Behinderungen federführend zuständige Mi-
nisterium führt den Vorsitz. Die Verbände und Organisa-
tionen sowie die Ministerien der Landesregierung 
entsenden für jeweils eine Legislaturperiode Vertreterin-
nen und Vertreter in den Inklusionsbeirat. Bei der Ent-
sendung sollen die Verbände und Organisationen sowie 
die Ministerien die geschlechterparitätische Besetzung 
beachten.

(5) Zur Unterstützung der Arbeit des Inklusionsbeirates 
können Fachbeiräte gebildet werden, die dem Inklusi-
onsbeirat zuarbeiten. Die Ministerien entscheiden eigen-
ständig über deren Einrichtung und Besetzung sowie 
Fragen der Organisation des jeweiligen Fachbeirats. Da-
rüber hinaus können aus der Mitte des Inklusionsbeira-
tes Vorschläge für die Einrichtung weiterer Fachbeiräte 
erfolgen.

(6) Das Nähere zu Aufgaben, Struktur und Organisation 
des Inklusionsbeirates regelt die Geschäftsordnung. Die 
Geschäftsordnung des Inklusionsbeirates wird im Ein-
vernehmen mit den Mitgliedern des Inklusionsbeirates 
durch das den Vorsitz führende Ministerium erlassen.

§ 11 
Monitoringstelle

Zur Wahrnehmung der Aufgaben im Sinne des Artikels 
33 Absatz  2 der UN-Behindertenrechtskonvention (Mo-
nitoringstelle) schließt das Land eine vertragliche Ver-
einbarung  mit dem Deutschen Institut für Menschen-
rechte e.V.

§ 12
Berichterstattung

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag begin-
nend mit der nächsten Legislaturperiode jeweils ein Mal 
zur Mitte der Legislaturperiode über die Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderungen und den Stand der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, erst-
malig zum 31. Dezember 2018.

(2) §  14 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. 
S. 766), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. 
November 2008 (GV. NRW. S.  738) geändert worden ist, 
bleibt unberührt.

§ 13 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag zum 31. 
Dezember 2020 über die Erfahrungen mit diesem Gesetz. 

201

Artikel 2
Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-West-
falen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S.  766), das 
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durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 738) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 2 Verbot jeder Diskriminierung“.

 b)  Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:

  „§ 3 Angemessene Vorkehrungen“.

 c)  Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:

  „§ 4 Barrierefreiheit, Agentur Barrierefrei NRW“.

 d)  Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst: 

   „§ 7 Barrierefreiheit in den Bereichen Anlagen und 
Verkehr“.

 e)  Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst: 

   „§ 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdenspra-
che“.

2.  Die §§ 1 bis 5 werden wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Ziel des Gesetzes/Geltungsbereich

  (1) Ziel dieses Gesetzes ist es, Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung zu verhindern und zu be-
seitigen sowie die volle, wirksame und gleichberech-
tigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
Leben in der Gesellschaft durch die Beseitigung von 
Barrieren und die Herstellung von Auffindbarkeit, 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu gewährleisten. 
Hierzu gehört auch die Ermöglichung einer selbstbe-
stimmten Lebensführung. 

  (2) Dieses Gesetz gilt für Träger öffentlicher Belange 
nach §  2 des Inklusionsgrundsätzegesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442). 

  (3) Die Träger öffentlicher Belange sind verpfl ichtet, 
sich aktiv für die Ziele des Gesetzes einzusetzen. Sie 
arbeiten hierzu eng mit den Organisationen und Ver-
bänden der Menschen mit Behinderungen zusammen.

  (4) Soweit Dritte Aufgaben wahrnehmen oder Ange-
bote bereitstellen, die auch im erheblichen Interesse 
der Träger öffentlicher Belange liegen, sind Letztere 
verpfl ichtet, aktiv darauf hinzuwirken, dass die Ziele 
dieses Gesetzes beachtet werden. Bei der Gewährung 
von Zuwendungen und sonstigen Leistungen durch 
die Träger öffentlicher Belange sind die Ziele dieses 
Gesetzes in geeigneten Bereichen ebenfalls zu beach-
ten. 

 § 2
 Verbot jeder Diskriminierung

  (1) Eine Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt vor, wenn Menschen mit Behinderungen oder 
Menschen, die von Behinderung bedroht sind, auf 
Grund ihrer Behinderung oder ihrer drohenden Be-
hinderung im Vergleich zu Menschen ohne Behinde-
rungen unterschiedlich behandelt werden, ohne dass 
hierfür ein zwingender Grund vorliegt, und dadurch 
in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft oder in ihrer selbstbestimmten Lebens-
führung unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt 
werden.

  (2) Die Träger öffentlicher Belange dürfen Menschen 
mit Behinderungen nicht diskriminieren und haben in 
ihrem Verantwortungsbereich Maßnahmen zu ergrei-
fen, die verhindern, dass es zu Diskriminierungen von 
Menschen mit Behinderungen kommt. 

  (3) Eine Belästigung im Sinne des §  3 Absatz  3 und 
Absatz 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
vom 14. August 2006 (BGBl.  I S. 1879) in der jeweils 
geltenden Fassung stellt ebenfalls eine Diskriminie-
rung im Sinne dieses Gesetzes dar. 

  (4) Machen Menschen mit Behinderungen eine Un-
gleichbehandlung auf Grund ihrer Behinderung durch 
einen Träger öffentlicher Belange glaubhaft, so muss 
der Träger öffentlicher Belange beweisen, dass eine 
Diskriminierung nicht vorliegt. Erfolgt eine unter-

schiedliche Behandlung auch aus weiteren in § 1 des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes genannten 
Gründen, ist die unterschiedliche Behandlung nur ge-
rechtfertigt, wenn die Voraussetzungen der §§ 8 bis 10 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vorliegen 
(mehrdimensionale Diskriminierung).

 § 3
 Angemessene Vorkehrungen

  Angemessene Vorkehrungen sind notwendige und ge-
eignete Änderungen und Anpassungen, die keine un-
verhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen 
und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforder-
lich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, 
dass Menschen mit Behinderungen oder Menschen, 
die von Behinderung bedroht sind, gleichberechtigt 
mit anderen teilhaben und ihre Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ausüben können. 

  Die Versagung angemessener Vorkehrungen stellt eine 
Diskriminierung im Sinne von §  2 Absatz  1 dar. Für 
die Beurteilung der Angemessenheit der Vorkehrun-
gen sind die Umstände des Einzelfalles maßgeblich. 

 § 4
 Barrierefreiheit, Agentur Barrierefrei 

Nordrhein-Westfalen

  (1) Die Erreichung von Barrierefreiheit für Menschen 
mit Behinderungen ist ein zentrales Ziel dieses Geset-
zes, das von den Trägern öffentlicher Belange im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu verwirklichen ist. Barrie-
refreiheit im Sinne dieses Gesetzes ist die 
Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der 
gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen. Die 
Auffindbarkeit, der Zugang und die Nutzung müssen 
für Menschen mit Behinderungen in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein. Hierbei 
ist die Nutzung persönlicher Hilfsmittel zulässig. 

  (2) Zu den gestalteten Lebensbereichen gehören ins-
besondere bauliche und sonstige Anlagen, die Ver-
kehrsinfrastruktur, Beförderungsmittel im Personen-
nahverkehr, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen sowie Kommunika-
tionseinrichtungen. Zur Auffindbarkeit, Zugänglich-
keit und Nutzbarkeit gehört auch die Gewährleistung 
der Verständlichkeit von Informationen. 

  (3) Die Landesregierung unterstützt durch die Si-
cherstellung von Beratungsangeboten die Träger öf-
fentlicher Belange bei der Entwicklung von Konzep-
ten und der Umsetzung von konkreten Maßnahmen 
zur Herstellung von Barrierefreiheit.

  (4) Das Land unterhält eine Agentur, die vor allem 
die Verbände und Organisationen der Menschen mit 
Behinderungen sowie die Träger öffentlicher Belange 
in Fragen der Barrierefreiheit informiert und berät 
(Agentur Barrierefrei NRW) sowie bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Konzepten zur Herstellung 
von Barrierefreiheit unterstützt. Ein Steuerungskreis, 
dem Vertreterinnen und Vertreter der Verbände der 
Menschen mit Behinderungen, des Landesbehinder-
tenrates NRW, des für den Bereich der Politik für und 
mit Menschen mit Behinderungen zuständigen Minis-
teriums und der Agentur Barrierefrei NRW angehö-
ren, legt die Arbeitsinhalte der Agentur fest. Zu den 
Arbeitsinhalten gehören insbesondere die Erstbera-
tung, die Bereitstellung, die Bündelung und die Wei-
terentwicklung von unterstützenden Informationen 
zur Herstellung von Barrierefreiheit, zu universellem 
Design und assistiver Technologie sowie Bewusst-
seinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit wie auch 
Konzeptentwicklung und Forschung im Bereich tech-
nologiegestützter Barrierefreiheit.

  (5) Das für Inklusion federführend zuständige Minis-
terium berichtet dem zuständigen Ausschuss des 
nordrhein-westfälischen Landtags beginnend ab dem 
Jahr 2017 einmal jährlich über die Tätigkeiten der 
Agentur nach Absatz 4.
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 § 5
 Zielvereinbarungen

  (1) Zur Herstellung von Barrierefreiheit sollen, soweit 
dem nicht besondere gesetzliche Vorschriften entge-
genstehen, Zielvereinbarungen zwischen den Landes-
verbänden von Menschen mit Behinderungen und den 
Trägern öffentlicher Belange für ihren jeweiligen 
sachlichen und räumlichen Organisations- und Tätig-
keitsbereich getroffen werden. Soweit Landesver-
bände nicht vorhanden sind, treten an ihre Stelle lan-
desweite und örtliche Verbände von Menschen mit 
Behinderungen. Die vorstehend genannten Verbände 
können von den betreffenden Trägern die Aufnahme 
von Verhandlungen über Zielvereinbarungen verlan-
gen. 

  Die Ermächtigung nach §  5 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), 
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2007 (BGBl.  I S.3024) geändert worden ist, 
wonach die Verbände die Aufnahme von Verhandlun-
gen mit Unternehmen und Unternehmensverbänden 
verlangen können, gilt auch für die Landesverbände. 

  (2) Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barriere-
freiheit enthalten insbesondere

 1.   die Bestimmung der Vereinbarungspartner und Re-
gelungen zum Geltungsbereich und zur Geltungs-
dauer,

 2.   die Festlegung von Mindestbedingungen, wie ge-
staltete Lebensbereiche im Sinne von § 4 Absatz 2 
künftig zu verändern sind, um dem Anspruch von 
Menschen mit Behinderungen auf Auffindbarkeit, 
Zugang und Nutzung zu genügen und

 3.   den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur Erfüllung 
der festgelegten Mindestbedingungen.

  (3) Ein Verband, der die Aufnahme von Verhandlun-
gen nach Absatz  1 verlangt, hat dies gegenüber dem 
nach Absatz 5 federführend zuständigen Ministerium 
unter Benennung von Verhandlungsgegenstand und 
Verhandlungsparteien anzuzeigen. Das für den Be-
reich der Politik für und mit Menschen mit Behinde-
rungen federführend zuständige Ministerium gibt 
diese Anzeige auf seiner Internetseite bekannt. Inner-
halb von vier Wochen nach der Bekanntgabe haben 
andere Verbände im Sinne des Absatzes 1 das Recht, 
den Verhandlungen durch Erklärung gegenüber den 
bisherigen Verhandlungsparteien beizutreten. Nach-
dem die beteiligten Verbände eine gemeinsame Ver-
handlungskommission gebildet haben oder fest steht, 
dass nur ein Verband verhandelt, sind die Verhandlun-
gen binnen vier Wochen aufzunehmen.

  (4) Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz  1 
Satz 3 besteht nicht

 1.   während laufender Verhandlungen im Sinne des 
Absatzes 3 für die nicht beigetretenen Verbände,

 2.   für die in Absatz 1 Satz 3 Genannten, die ankündi-
gen, einer Zielvereinbarung beizutreten, über die 
von anderen dort Genannten Verhandlungen ge-
führt werden,

 3.   für den Geltungsbereich und die Geltungsdauer 
einer zustande gekommenen Zielvereinbarung 
oder

 4.   für die in Absatz 1 Satz 3 Genannten, die einer zu-
stande gekommenen Zielvereinbarung ohne Ein-
schränkung beigetreten sind.

  (5) Das für die Politik für und mit Menschen mit Be-
hinderungen federführend zuständige Ministerium 
führt ein Register, in das der Abschluss, die Änderung 
und die Aufhebung von Zielvereinbarungen nach Ab-
satz 1 und 2 eingetragen werden. Der die Zielverein-
barung abschließende Verband von Menschen mit Be-
hinderungen ist verpfl ichtet, innerhalb eines Monats 
nach Abschluss einer Zielvereinbarung diese dem Mi-
nisterium als beglaubigte Abschrift und in informati-
onstechnisch erfassbarer Form zu übersenden sowie 
eine Änderung oder Aufhebung innerhalb eines Mo-
nats mitzuteilen.

  (6) Sofern die Träger öffentlicher Belange Zielverein-
barungsgespräche ohne Ergebnis abbrechen oder ab-
geschlossene Zielvereinbarungen nicht einhalten, 
können die in Absatz  1 genannten Verbände dies ge-
genüber dem das Register führenden Ministerium an-
zeigen. Dieses fordert die Träger öffentlicher Belange 
zur Stellungnahme auf. Diese sind verpfl ichtet, binnen 
eines Monats nach Zugang dieses Aufforderungs-
schreibens die Gründe für den Abbruch oder die 
Nichteinhaltung zur Eintragung in das Register mit-
zuteilen.“

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Ein nach §  13 des Behindertengleichstellungsge-
setzes anerkannter Verband oder dessen nord-
rhein-westfälischer Landesverband kann, ohne 
dass ihm dadurch eigene Rechte verliehen würden, 
gegen einen zuständigen Träger öffentlicher Be-
lange Klage erheben wegen eines Verstoßes gegen

  1.   das Diskriminierungsverbot nach den §§ 2 und 
3 und

  2.   die Verpfl ichtung zur Herstellung der Barriere-
freiheit nach den §§ 7 bis 10.“

 b)   In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Fälle“ 
die Wörter „sowie generell bei Fragen der Barriere-
freiheit“ eingefügt. 

4.  Die §§ 7 bis 9 werden wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Barrierefreiheit in den Bereichen
 Anlagen und Verkehr

  (1) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze, Stra-
ßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und 
Beförderungsmittel sowie sonstige Anlagen im Sinne 
von §  4 Absatz  2 sind nach Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften barrierefrei zu gestalten. 

  (2) Sofern die Träger öffentlicher Belange in ihrem je-
weiligen sachlichen und räumlichen Organisations- 
oder Tätigkeitsbereich Pläne zur Sicherstellung oder 
Herstellung der Barrierefreiheit entwickeln, beziehen 
sie die Verbände der Menschen mit Behinderungen 
hierbei frühzeitig ein. Dabei soll den Verbänden hier-
bei fachliche Unterstützung gewährt werden. § 9 des 
Inklusionsgrundsätzegesetzes ist zu beachten.

 § 8 
 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache

  (1) Menschen mit Behinderungen haben unbeschadet 
anderer Bundes- oder Landesgesetze das Recht, mit 
Trägern öffentlicher Belange in geeigneten Kommuni-
kationsformen zu kommunizieren, soweit dies im Ver-
waltungsverfahren zur Wahrnehmung eigener Rechte 
oder zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der 
elterlichen Sorge nach §  1626 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches erforderlich ist. Satz  1 gilt auch für die 
mündliche Kommunikation außerhalb eines Verwal-
tungsverfahrens, soweit dies zur Wahrnehmung von 
Aufgaben im Rahmen der elterlichen Sorge nach 
§ 1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches erforderlich ist,

 1.   in schulischen Belangen an öffentlichen Schulen 
und entsprechend an Ersatzschulen, 

 2.   in Kindertageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespfl ege. 

  Die Träger öffentlicher Belange haben die geeigneten 
Kommunikationsunterstützungen kostenfrei zur Ver-
fügung zu stellen oder auf Antrag der Berechtigten 
die notwendigen Auslagen, die aus der entgeltlichen 
Nutzung von geeigneten Kommunikationshilfen ent-
stehen, zu erstatten. 

  (2) Die Träger öffentlicher Belange sollen mit Men-
schen mit geistiger oder kognitiver Beeinträchtigung 
in einer leicht verständlichen Sprache kommunizie-
ren.

 (3) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
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 1.   Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereitstel-
lung von geeigneter Kommunikationsunterstüt-
zung,

 2.   die Art und Weise der Bereitstellung von geeigne-
ter Kommunikationsunterstützung,

 3.   die Grundsätze für eine angemessene Vergütung 
oder die Einzelheiten Erstattung von notwendigen 
Aufwendungen für den Einsatz geeigneter Kom-
munikationsunterstützung und

 4.   die Bestimmung der im Sinne des Absatzes 1 ge-
eigneten Kommunikationsunterstützung 

 durch Rechtsverordnung zu regeln.

  (4) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenstän-
dige Sprache anerkannt.

 § 9
 Gestaltung von Bescheiden, amtlichen Informationen
  und Vordrucken

  (1) Die Träger öffentlicher Belange haben bei der Ge-
staltung von schriftlichen Bescheiden, Allgemeinver-
fügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen, Vordru-
cken und amtlichen Informationen die besonderen 
Belange betroffener Menschen mit Behinderungen zu 
berücksichtigen. 

  (2) Die Träger öffentlicher Belange sollen im Rahmen 
ihrer personellen und organisatorischen Möglichkei-
ten Schwierigkeiten mit dem Textverständnis durch 
beigefügte Erläuterungen in leicht verständlicher 
Sprache entgegen wirken. Die Landesregierung wirkt 
darauf hin, dass das Instrument der Leichten Sprache 
vermehrt eingesetzt und angewandt wird und ent-
sprechende Kompetenzen für das Verfassen von Tex-
ten in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden. 

  (3) Blinde und sehbehinderte Menschen können ins-
besondere verlangen, dass ihnen Bescheide, Vordrucke 
und amtliche Informationen unentgeltlich auch in 
einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich ge-
macht werden, um eigene Rechte oder Aufgaben im 
Rahmen der elterlichen Sorge nach §1626 des Bürger-
lichen Gesetzbuches im Verwaltungsverfahren wahr-
zunehmen. § 9 des Inklusionsgrundsätzegesetzes ist zu 
beachten.

  (4) Das für den Bereich der Politik für und mit Men-
schen mit Behinderungen federführend zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit den übrigen Ministerien 
zu regeln, in welcher Weise und bei welchen Anlässen 
die in Absatz  3 genannten Dokumente blinden und 
sehbehinderten Menschen zugänglich gemacht wer-
den.“

5.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Träger öffentlicher Belange gestalten die 
von ihnen zur Verfügung gestellten Programmober-
fl ächen im Bereich der elektronischen Datenverar-
beitung sowie ihre Online-Auftritte und -Angebote 
schrittweise technisch so, dass sie von Menschen 
mit Behinderungen genutzt werden können.“ 

 b)   In Absatz 2 werden die Wörter „Das für die Behin-
dertenpolitik federführende Ministerium“ durch 
die Wörter „Das für den Bereich der Politik für 
und mit Menschen mit Behinderungen federfüh-
rend zuständige Ministerium“ ersetzt. 

6.  § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Bis zur Berufung einer neuen Beauftragten oder 
eines neuen Beauftragten nimmt die bisherige Be-
auftragte oder der bisherige Beauftragte die Auf-
gaben weiterhin kommissarisch wahr.“

 b)   In dem neuen Satz 5 werden nach dem Wort „Ver-
langen“ die Wörter „der oder des Beauftragten“ 
eingefügt. 

7.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Zur Wahrung der Belange von Menschen mit 
Behinderung gehören insbesondere folgende Auf-
gaben:

  1.   die Durchsetzung der Gleichbehandlung von 
Menschen mit und ohne Behinderung,

  2.   die Anregung von Maßnahmen, die darauf ge-
richtet sind, Diskriminierungen von Menschen 
mit Behinderung abzubauen oder deren Entste-
hen entgegenzuwirken,

  3.   die Zusammenarbeit mit den von den Gemein-
den und Gemeindeverbänden auf örtlicher 
Ebene für die Angelegenheiten von Menschen 
mit Behinderung bestellten Persönlichkeiten 
oder Gremien, die Leitung des Beirates der oder 
des Landesbehindertenbeauftragten, der aus 
maximal neun ständigen Vertreterinnen und 
Vertretern der Verbände und Organisationen der 
Menschen mit Behinderungen und Expertinnen 
und Experten besteht. Die Berufung der Vertre-
terinnen und Vertreter erfolgt auf Vorschlag der 
Verbände und Organisationen der Menschen mit 
Behinderung auf Landesebene durch die Lan-
desbehindertenbeauftragte oder den Landesbe-
hindertenbeauftragten. Die Berufung der Ex-
pertinnen und Experten erfolgt durch die 
Landesbehindertenbeauftragte oder den Lan-
desbehindertenbeauftragten und

  4.   die Wahrnehmung des Vorsitzes des Fachbeira-
tes Partizipation zum Inklusionsbeirat gemäß 
§  9 des Inklusionsgrundsätzegesetzes. Die oder 
der Landesbehindertenbeauftragte kann das 
Nähere zur Organisation und Zusammenset-
zung dieses Fachbeirates regeln. 

   Bei der Aufgabenwahrnehmung ist darauf zu ach-
ten, dass besondere Benachteiligungen von Frauen 
und Mädchen mit Behinderung beseitigt und un-
terschiedliche Lebensbedingungen von Frauen und 
Männern mit Behinderung berücksichtigt werden.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden nach dem Wort „Die“ das 
Wort „Landesbeauftragte“ und die Wörter 
„im Sinne des § 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2“ ge-
strichen. 

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Sie oder er berät die Träger öffentlicher Be-
lange in Fragen der Belange von Menschen 
mit Behinderungen und kann ihnen zur 
Durchsetzung der Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen Empfehlungen 
geben.“

 c)   In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „in § 1 Abs. 2 
Sätze 1 und 2 genannten“ gestrichen. 

8.  § 13 wird wie folgt gefasst:

 „§ 13 
 Wahrung der Belange von Menschen 
 mit Behinderungen auf örtlicher Ebene

  (1) Die Wahrung der Belange von Menschen mit Be-
hinderungen auch auf örtlicher Ebene ist eine Auf-
gabe von wesentlicher Bedeutung sowohl für die volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen als auch für die selbstbe-
stimmte und selbstständige Lebensführung, die Wahr-
nehmung der Menschen mit Behinderungen als Teil 
menschlicher Vielfalt sowie für den Schutz vor Diskri-
minierungen und Benachteiligungen. Das Nähere zur 
Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderun-
gen bestimmen die Gemeinden und Gemeindever-
bände durch Satzung.

  (2) Die Landesregierung erarbeitet unter Beteiligung 
des Inklusionsbeirats Empfehlungen und Mustersat-
zungen zur Unterstützung der Kommunen bei der 
Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderun-
gen.“ 

9.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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   „(1) Die oder der Landesbeauftragte für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen berichtet 
der Landesregierung einmal in jeder Wahlperiode 
über ihre oder seine Tätigkeit. Die Landesregie-
rung leitet diesen Bericht mit ihrer Stellungnahme 
und mit dem nach §  12 Absatz  1 des Inklusions-
grundsätzegesetzes zu erstellenden Bericht dem 
Landtag zu.“ 

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 3 wird Absatz 2.

2170

Artikel 3
Änderung des Landesausführungsgesetzes 

zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – 
Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Landesausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialhilfe – für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 
S. 816), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. 
März 2013 (GV. NRW. S.  130) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  § 2 Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

  „(1) Das für das Sozialhilferecht zuständige Ministe-
rium ist zuständige Behörde für 

 1.   die Festsetzung der Höhe des Barbetrages nach 
§ 27b Absatz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 
(BGBl. I S. 3733) geändert worden ist,

 2.   die Zustimmung nach § 5 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des §  82 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 2170-1-4, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 21. März 2005 (BGBl.  I S.  818) 
geändert worden ist, und 

 3.   die näheren Bestimmungen zur Bemessung der für 
den häuslichen Lebensbedarf ersparten Aufwen-
dungen und des Kostenbeitrags für das Mittages-
sen nach § 92 Absatz 2 Satz 5 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch.

  (2) Aufsichtsführende Behörde über die örtlichen und 
überörtlichen Träger ist das für das Sozialhilferecht 
zuständige Ministerium. Soweit die Träger Geldleis-
tungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch erbringen, ist das für das Sozialhil-
ferecht zuständige Ministerium die oberste Fachauf-
sichtsbehörde über die örtlichen und überörtlichen 
Träger; mittlere Fachaufsichtsbehörden über die örtli-
chen Träger sind die Bezirksregierungen.“ 

2.   Nach §  2 werden die folgenden §§  2a und 2b einge-
fügt: 

 „§ 2a
 (1) Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig

 1.   für Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

  a)   für Personen, die in §  53 Absatz  1 Satz  1 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch genannt 
sind, Menschen mit einer sonstigen geistigen 
oder seelischen Beeinträchtigung, mit Anfallser-
krankung oder einer Suchterkrankung bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn es 
wegen der Beeinträchtigung oder der Krankheit 
dieser Personen in Verbindung mit den Beson-
derheiten des Einzelfalls erforderlich ist, die 
Hilfe in einer teilstationären oder stationären 
Einrichtung zu gewähren; für Personen, die bei 
Vollendung des 65. Lebensjahres weiterhin teil-
stationäre Leistungen in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung erhalten, besteht 
die Zuständigkeit über das 65. Lebensjahr hin-
aus bis zur Altersgrenze des §  41 Absatz  2 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 

  b)   für Personen, die bei Vollendung des 65. Lebens-
jahres ununterbrochen seit mindestens zwölf 
Monaten Eingliederungshilfe nach Buchstabe a 
erhalten haben, wenn die Leistung weiterhin in 
einer stationären Einrichtung erbracht wird;

   §  97 Absatz  4 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch bleibt unberührt;

 2.

  a)   für alle ambulanten Leistungen nach dem 
Sechsten und Siebten Kapitel des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch für Menschen mit Behin-
derungen von der Vollendung des 18. bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, ohne die ein 
selbstständiges Wohnen außerhalb der Her-
kunftsfamilie nicht ermöglicht oder gesichert 
werden kann; werden diese Leistungen er-
bracht, umfasst die Zuständigkeit auch alle 
gleichzeitig zu erbringenden Leistungen nach 
dem Fünften bis Neunten Kapitel des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch,

  b)   für Personen, die bei Vollendung des 65. Lebens-
jahres ununterbrochen seit mindestens zwölf 
Monaten Leistungen nach Buchstabe a erhalten 
haben, wenn die Leistung weiterhin in ambu-
lanter Form erbracht wird, 

 3.   für die Hilfe zum Besuch einer Hochschule im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach §  54 Ab-
satz  1 Nummer  2 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch, 

 4.   für die Versorgung mit Körperersatzstücken im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch und größeren Hilfsmit-
teln im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit 
den §§ 26, 33 und 55 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2012 
(BGBl.  I S.  2598) geändert worden ist; größere 
Hilfsmittel sind solche, deren Preis mindestens 180 
Euro beträgt,

 5.   die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten nach den §§ 67 bis 69 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch für Personen bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, 

  a)   wenn es erforderlich ist, die Hilfe in einer teil-
stationären oder stationären Einrichtung zu ge-
währen,

  b)   wenn sie dazu dient, Hilfe in einer teilstationä-
ren oder stationären Einrichtung zu verhindern;

 § 97 Absatz 4 SGB XII bleibt unberührt; 

 6.   für die Leistungen der Blindenhilfe nach § 72 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 

 7.   für die Hilfe für die Betreuung in einer Pfl egefami-
lie gemäß § 54 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch; die sachliche Zuständigkeit für Hil-
fen in einer Pfl egefamilie nach dieser Vorschrift 
umfasst auch die sachliche Zuständigkeit für Leis-
tungen, die gleichzeitig nach anderen Kapiteln des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zu erbringen 
sind und

 8.   für die durch §§ 85 und 86 des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch – Soziale Pfl egeversicherung (Artikel 
1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 
1015), das zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes 
vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423) geändert wor-
den ist, zugewiesenen Aufgaben.

  (2) Die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers nach 
Nummer  2 Buchstabe a und Nummer  5 Buchstabe b 
umfasst auch die Planungsverantwortung und die Er-
mittlung des Bedarfs. §  4 Absatz  2 und §  58 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie §  95 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch -Sozialverwal-
tungsverfahren und Sozialdatenschutz – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 
(BGBl. I. S. 130), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
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setzes vom 25. Juli 2013 (BGBl.  I S.  2749) geändert 
worden ist, sind zu beachten. 

 § 2b
  Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 

von Ordnungswidrigkeiten nach §  117 Absatz  6 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wird den örtlichen 
Trägern übertragen.“

3.   Nach § 7 Absatz 6 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Soweit erforderlich kann das zuständige Ministe-
rium von den in den Absätzen 3 bis 5 genannten Ter-
minen  abweichende Termine festlegen.“ 

4.  Folgende §§ 8 bis 10 werden angefügt:

 „§ 8
  (1) Die örtlichen und überörtlichen Träger arbeiten 

bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Ge-
setz eng und vertrauensvoll zusammen und unterstüt-
zen sich gegenseitig. Die Zusammenarbeit beinhaltet 
insbesondere eine Abstimmung, Koordinierung und 
Vernetzung der jeweils in eigener Zuständigkeit 
wahrzunehmenden Aufgaben. Sie sind verpfl ichtet, 
ihre Leistungsinhalte und -strukturen in Steuerungs- 
und Planungsgremien gemeinsam weiterzuentwickeln 
und zu koordinieren. Zu diesem Zweck schließen sie 
Kooperationsvereinbarungen, die alle fünf Jahre fort-
zuschreiben sind.

  (2) Die örtlichen und überörtlichen Träger wirken ge-
meinsam darauf hin, dass die fachlich notwendigen 
Dienste und Einrichtungen in ausreichender Zahl und 
Qualität zur Verfügung stehen und diese sozialräum-
lich ausgerichtet sind. Bei der Planung und Ausgestal-
tung sind dabei die Organisationen und Verbände der 
Menschen mit Behinderungen sowie die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspfl ege und Organisationen, die im 
Bereich der Leistungen und Dienste für Menschen mit 
Behinderung tätig sind, aktiv einzubeziehen. 

 § 9

  (1) Zur Förderung der einheitlichen Aufgabenwahr-
nehmung im Bereich der Eingliederungshilfe wird 
eine Fachkommission gebildet. Dieser gehören Vertre-
terinnen oder Vertreter des für das Sozialhilferecht 
zuständigen Ministeriums, des für die Bereiche Ge-
sundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter zuständigen 
Ministeriums, der überörtlichen Träger, der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzenverbände in 
Nordrhein-Westfalen, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Freie Wohlfahrtspfl ege Nordrhein-Westfalen, der Ver-
bände der privaten Anbieter, des Landesbehinderten-
rates Nordrhein-Westfalen, der Landesarbeitsgemein-
schaft SELBSTHILFE NRW e.V. und der 
Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben an. Der 
Vorsitz und die Geschäftsführung liegen bei dem für 
die Sozialhilfe zuständigen Ministerium. Zu den Auf-
gaben der Fachkommission gehört die fachliche Wei-
terentwicklung der Eingliederungshilfe in Nordrhein-
Westfalen. Die Fachkommission kann hierzu zur 
Begleitung und Unterstützung Empfehlungen entwi-
ckeln. Aufgaben der Fachkommission sind insbeson-
dere

 1.   die Analyse der landesweiten Entwicklung in der 
Eingliederungshilfe, 

 2.   Erarbeitung von Empfehlungen für ein landesein-
heitliches Hilfeplanverfahren,

 3.   Erarbeitung von Empfehlungen sowie Initiierung 
und Begleitung von Modellprojekten zur personen-
zentrierten Finanzierung und Hilfegewährung im 
Bereich des stationären Wohnens,

 4.   Erarbeitung von Empfehlungen für eine Sozial-
raumentwicklung, 

 5.   Entwicklung von Maßnahmen zur Stärkung des 
persönlichen Budgets und

 6.   Erarbeitung einer Rahmenempfehlung zur Früh-
förderung unter Einbeziehung der gesetzlichen 
Krankenkassen.

  (2) Die Fachkommission legt alle fünf Jahre der Lan-
desregierung einen Bericht über ihre Arbeit vor. Die 
Landesregierung prüft gemeinsam mit der Fachkom-
mission, ob eine Erweiterung der Fachkommission für 
weitere Themen oder die Einbeziehung weiterer Reha-
bilitationsträger erforderlich und sinnvoll ist.

 § 10

  Personen, für die bis zum 31. Dezember 2004 der hö-
here Grundbetrag nach §  3 der Verordnung zur Aus-
führung des Bundessozialhilfegesetzes vom 15. Juli 
1999 (GV. NRW. S. 386), die zuletzt durch Verordnung 
vom 20. Juni 2003 (GV. NRW. S. 320) geändert worden 
ist, zu Grunde gelegt wurde, erhalten diesen Grund-
betrag weiter.“

216

Artikel 4
Änderung des Kinderbildungsgesetzes

Dem §  9 Absatz  1 des Kinderbildungsgesetzes vom 30. 
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 462), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GV. NRW. S. 336) 
geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

„Eltern, die Kommunikationsunterstützung benötigen 
und deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder 
in der Kindertagespfl ege betreut werden, haben die 
Rechte aus §  8 Absatz  1 Satz  2 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezem-
ber 2003 (GV. NRW. S.  766) in der jeweils geltenden 
 Fassung in Verbindung mit der Kommunikationsunter-
stützungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 
2004 (GV. NRW. S.  336) in der jeweils geltenden Fas-
sung.“
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Artikel 5
Änderung des Schulgesetzes NRW

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. 
NRW. S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1.  Dem § 42 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

  „Zu diesem Zweck haben Eltern, die Kommunikati-
onsunterstützung benötigen, die Rechte aus §  8 Ab-
satz  1 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. 
S. 766) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 
mit der Kommunikationsunterstützungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. 
S. 336) in der jeweils geltenden Fassung.“

2.  Dem § 100 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Eltern, die Kommunikationsunterstützung benötigen 
und deren Kinder eine genehmigte Ersatzschule besu-
chen, haben die Rechte aus § 8 Absatz 1 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
16. Dezember 2003 (GV. NRW. S.  766) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit der Kommuni-
kationsunterstützungsverordnung Nordrhein-Westfa-
len vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336) in der jeweils 
geltenden Fassung.“
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Artikel 6 
Änderung des Landeswahlgesetzes

Das Landeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. August 1993 (GV. NRW. S.  516), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (GV. 
NRW. S. 250) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird aufgehoben.

 b)   Die Nummernbezeichnung „2.“ wird durch ein 
Komma ersetzt.
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2.  § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Stimmzettel“ die 
Wörter „und erforderlichen Stimmzettelschablo-
nen für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen 
sowie Informationen zur Wahl in Leichter Spra-
che“ eingefügt.

 b)   In Satz  2 wird das Wort „Sie“ durch die Wörter 
„Die Stimmzettel“ ersetzt.

3.  § 40 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben. 

1112

Artikel 7 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S.  454, ber. 
S.  509), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. September 2015  (GV. NRW. S. 666) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird aufgehoben.

 b)   Die Nummernbezeichnung „2.“ wird durch ein 
Komma ersetzt.

2.  § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  In Satz  1 werden nach dem Wort „Stimmzettel“ die 
Wörter „und erforderlichen Stimmzettelschablonen 
für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen sowie In-
formationen zur Wahl in Leichter Sprache“ eingefügt. 

201

Artikel 8
Änderung der Kommunikationshilfenverordnung 

Nordrhein-Westfalen

Die Kommunikationshilfenverordnung Nordrhein-West-
falen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336) wird wie folgt 
geändert:

1.   In der Überschrift wird das Wort „Kommunikations-
hilfenverordnung“ durch das Wort „Kommunikations-
unterstützungsverordnung“ ersetzt.

2.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Anwendungsbereich

  Die Verordnung gilt für alle natürlichen Personen, die 
zur Wahrnehmung eigener Rechte als Beteiligte eines 
Verwaltungsverfahrens oder zur Wahrnehmung von 
Aufgaben im Rahmen der elterlichen Sorge gemäß 
§  1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches wegen einer 
Behinderung für die mündliche Kommunikation im 
Verwaltungsverfahren einen Anspruch nach §  8 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766), das 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S.  442) geändert worden ist, auf Nutzung von 
geeigneten Kommunikationsunterstützungen haben 
(Berechtigte). Satz 1 gilt auch für die mündliche Kom-
munikation außerhalb eines Verwaltungsverfahrens, 
soweit dies zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rah-
men der elterlichen Sorge nach §  1626 des Bürger-
lichen Gesetzbuches erforderlich ist,

 1.   in schulischen Belangen an öffentlichen Schulen 
und entsprechend an Ersatzschulen, 

 2.   in Kindertageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespfl ege.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Anspruch besteht in dem durch die Behin-
derung bedingten erforderlichen Umfang. Dieser 
bestimmt sich insbesondere nach dem individuel-
len Bedarf der berechtigten Person.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Entscheidung, welche Kommunikations-
unterstützung genutzt werden soll, treffen die Be-
rechtigten. Diese teilen dem Träger öffentlicher Be-
lange möglichst frühzeitig die Art der Behinderung 
sowie die gewählte Kommunikationsunterstützung 
mit. Der Träger öffentlicher Belange kann von der 
Wahl der Berechtigten hinsichtlich der Kommuni-
kationsunterstützung nur aus wichtigem Grund 
abweichen. Eine Abweichung durch den Träger öf-
fentlicher Belange ist insbesondere dann möglich, 
wenn durch die Wahl das Verwaltungsverfahren er-
heblich verzögert würde oder für das Verfahren 
maßgebliche Fristen gefährdet werden. Sofern die 
Berechtigten den Einsatz von bestimmten Perso-
nen als Kommunikationsunterstützer wünschen, 
sollen die Träger dem Wunsch entsprechen, sofern 
durch die gewählte Kommunikationsunterstützung 
im konkreten Fall die erforderliche Verständigung 
sichergestellt ist. 

   Die Behinderung sowie die Entscheidung über die 
Kommunikationsunterstützung sind aktenkundig 
zu machen und im weiteren Verwaltungsverfahren 
von Amts wegen zu berücksichtigen.“

 c)   In Absatz 3 werden die Wörter „Hör- oder Sprach-
behinderung“ ersetzt durch das Wort „Behinde-
rung“.

 d)   In Absatz 4 werden die Wörter „Einsatz einer Ge-
bärdensprachdolmetscherin oder eines Gebärden-
sprachdolmetschers oder anderer Kommunikati-
onshilfen“ durch die Wörter „Einsatz einer 
Kommunikationsunterstützung“ ersetzt.

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 

 „§ 3
 Kommunikationsunterstützungen“.

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „Die Kommunika-
tion mittels einer Gebärdensprachdolmetscherin 
oder eines Gebärdensprachdolmetschers oder einer 
anderen Kommunikationsunterstützung“ durch 
die Wörter „Eine Kommunikationsunterstützung“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Zur Kommunikationsunterstützung kommen 
Personen zur Kommunikationsunterstützung, 
Kommunikationsmethoden und Kommunikations-
mittel in Betracht:

  1.   Personen zur Kommunikationsunterstützung 
sind insbesondere

   a) gebärdensprachdolmetschende Personen,

   b) schriftdolmetschende Personen,

   c) oraldolmetschende Personen,

   d) kommunikationsassistierende Personen,

   e)  lautsprachbegleitend gebärdende Personen 
oder

   f)  in taktil wahrnehmbare Sprache oder Gebär-
den übersetzende Personen, 

   g)  in gestützter Kommunikation übersetzende 
Personen oder 

   h) sonstige Personen des Vertrauens 

  2.  Kommunikationsmethoden sind insbesondere

   a) Lormen und taktil wahrnehmbare Gebärden,

   b)  gestützte Kommunikation für Menschen mit 
autistischer Störung,

   c) lautsprachbegleitende Gebärden,

   d) die Deutsche Gebärdensprache oder

   e) die Leichte Sprache

  3.  Kommunikationsmittel sind insbesondere 

   a) akustisch-technische Hilfen oder

   b) grafi sche Symbol-Systeme.“ 
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5.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4

 Art und Weise der Bereitstellung von 
 geeigneter Kommunikationsunterstützung

  (1) Die Berechtigten können ihren Anspruch gegen-
über den in § 2 des Inklusionsgrundsätzegesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442) genannten Trägern öf-
fentlicher Belange geltend machen. Die Träger öffent-
licher Belange haben die geeigneten Kommunikati-
onsunterstützungen kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen oder auf Antrag der Berechtigten die notwen-
digen Auslagen, die aus der entgeltlichen Nutzung 
von geeigneten Kommunikationshilfen entstehen, zu 
erstatten.

 (2) Für den Bereich der mündlichen Kommunikation

 1.  nach § 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 hat

  a)   die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
geeigneten Kommunikationsunterstützungen 
bereitzustellen oder

  b)   die für die Schule zuständige Aufsichtsbehörde 
die entstandenen notwendigen Aufwendungen 
zu erstatten,

 2.   nach § 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 haben die 
zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
nach § 69 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- 
und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. September 2012 (BGBl.  I S.  2022), 
das zuletzt durch Art.  2 des Gesetzes vom 21. Ja-
nuar 2015 (BGBl. I S. 10), geändert worden ist, die 
geeigneten Kommunikationsunterstützungen be-
reitzustellen oder die entstandenen notwendigen 
Aufwendungen zu erstatten.“

6.  § 5 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Höhe der Vergütung für kommunikations-
unterstützende Personen richtet sich nach dem 
Honorar für Simultandolmetscher gemäß dem Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. 
Mai 2004 (BGBl.  I S. 718, 776) in der jeweils gel-
tenden Fassung.“ 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Es erhalten 

  1.   Personen zur Kommunikationsunterstützung 
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis 
c mit nachgewiesener abgeschlossener Berufs-
ausbildung für das ausgeübte Tätigkeitsfeld 
eine Vergütung in voller Höhe des Honorars für 
Simultandolmetscher; 

  2.   Personen zur Kommunikationsunterstützung 
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e mit 
nachgewiesener abgeschlossener Berufsausbil-
dung für das ausgeübte Tätigkeitsfeld 75 Pro-
zent der Vergütung nach Absatz 1;

  3.   Personen zur Kommunikationsunterstützung 
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstaben a bis 
f ohne nachgewiesene abgeschlossene Berufs-
ausbildung für das ausgeübte Tätigkeitsfeld 
eine pauschale Abgeltung in Höhe von 25 Pro-
zent der Vergütung nach Absatz 1.

   Die Träger öffentlicher Belange können abwei-
chende Rahmenvereinbarungen hinsichtlich der 
Vergütung treffen.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden die Wörter „in der Person 
des nach Absatz  1 Anspruchsberechtigten“ 
durch die Wörter „in der Person zur Kommu-
nikationsunterstützung“ und die Wörter „in 
Höhe von 60 Euro erstattet“ durch die Wörter 
„erstattet, der dem Honorar für eine volle 
Stunde nach Absatz  2 Nummer  1 bis 3 ent-
spricht“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

     „Für Personen nach Absatz 2 Nummer 2 und 
3 wird der Pauschalbetrag entsprechend Ab-
satz 2 anteilig berechnet.“

  cc)   In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „der 
nach Absatz 1 anspruchsberechtigten Person“ 
durch die Wörter „der Person zur Kommuni-
kationsunterstützung“ ersetzt. 

 d)  Die Absätze 5 bis 7 werden aufgehoben. 

 e)  Absatz 8 wird Absatz 5 und wie folgt gefasst:

   „(5) Die Träger öffentlicher Belange vergüten die 
Leistungen unmittelbar denjenigen, die sie er-
bracht haben. Stellen die Berechtigten die kommu-
nikationsunterstützende Person selbst bereit, tra-
gen die Träger die Kosten nach § 5, soweit sie nach 
Maßgabe des § 2 Absatz 1 erforderlich sind. In die-
sem Fall dürfen die Berechtigten nicht auf eine Er-
stattung verwiesen werden, es sei denn, sie wün-
schen dies oder es liegt ein besonderer Grund vor.“

7.  § 6 wird aufgehoben. 

8.  § 7 wird § 6.
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Artikel 9
Änderung der Verordnung über barrierefreie Dokumente

Die Verordnung über barrierefreie Dokumente vom 19. 
Juni 2004 (GV. NRW. S. 338) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 werden nach dem Wort „Rechte“ die 
Wörter „oder zur Wahrnehmung von Aufgaben im 
Rahmen der elterlichen Sorge nach §  1626 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches“ eingefügt.

 b)   In Absatz  2 wird die Angabe „§  9 Abs.  1 Satz  2“ 
durch die Angabe „§  9 Absatz  3“ ersetzt und die 
Angabe „gem. § 1 Absatz 2 BGG NRW“ gestrichen.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 2
  Zugänglichmachung von Dokumenten“.

 b)   Die Angabe „§ 9 Abs. 1 Satz 2“ wird durch die An-
gabe „§ 9 Absatz 3“ ersetzt. 

3.  § 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Die Dokumente sind den Berechtigten, gleichzeitig 
mit ihrer Bekanntgabe auch in der für sie wahrnehm-
baren Form zugänglich zu machen.“

4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 werden nach dem Wort 
„Rechte“ die Wörter „oder in Ausübung der Ver-
pfl ichtungen nach § 1626 des Bürgerlichen Gesetz-
buches“ eingefügt.

 b)   Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 werden durch die fol-
genden Sätze ersetzt

   „Die Berechtigten teilen den Trägern öffentlicher 
Belange rechtzeitig die Art der Behinderung und 
die aus ihrer Sicht geeignete Form der Zugänglich-
machung mit. Die Träger öffentlicher Belange sol-
len die von den Berechtigten gewählte geeignete 
Form der Zugänglichmachung wählen. Abwei-
chungen hiervon sind nur in besonders begründe-
ten Fällen statthaft.“

5.  § 7 wird aufgehoben.

6.  § 8 wird § 7.

Artikel 10
Aufhebung von Verordnungen 
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1.   Die VO Behindertenbeirat NRW vom 24. Juni 2004 
(GV. NRW. S. 339) wird aufgehoben. 
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2.   Die Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – des Landes 
Nordrhein-Westfalen  vom 16. Dezember 2004 (GV. 
NRW. S. 816) wird aufgehoben. 

2170

Artikel 11

Änderung des 
Landesbetreuungsgesetzes

§ 4 des Landesbetreuungsgesetzes vom 3. April 1992 (GV. 
NRW. S. 124), das durch Artikel 67 Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S.  304) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

„§ 4

Arbeitsgemeinschaften

(1) Die örtliche Betreuungsbehörde soll zur Förderung 
der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten auf 
örtlicher Ebene eine Arbeitsgemeinschaft einrichten, in 
der die Betreuungsbehörde, die Betreuungsgerichte, Be-
treuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind. Die 
Einbindung weiterer Beteiligter sowie der Erlass einer 
Geschäftsordnung bleibt der Arbeitsgruppe vorbehalten. 

(2) Auf überörtlicher Ebene soll eine überörtliche Ar-
beitsgemeinschaft eingerichtet werden, in der die mit 
den Betreuungsangelegenheiten befassten Institutionen, 
Verbände und Organisationen mitwirken. Das Nähere 
zur Organisation und Besetzung der überörtlichen Ar-
beitsgemeinschaft regelt die Geschäftsordnung.“

Artikel 12

Inkrafttreten, Evaluation

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft.

(2) Die Landesregierung überprüft in Abstimmung mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden die durch das Ge-
setz und die hierauf beruhenden Verordnungen entste-
henden Be- und Entlastungen bei den betroffenen Ge-
meinden und Gemeindeverbänden und legt dem Landtag 
vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Eva-
luierungsbericht vor.

Düsseldorf, den 14. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin
 für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e r s c h-M e n s e

– GV. NRW. 2016 S. 442

2251

Bekanntmachung
des Neunzehnten Staatsvertrages zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Neunzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Vom 14. Juni 2016

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 8. Juni 2016 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesver-
fassung dem Neunzehnten Staatsvertrages zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge(Neunzehnter Rund-
funkänderungsstaatsvertrag) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 14. Juni 2016

Hannelore  K r a f t

Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Neunzehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Neunzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,
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die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Achtzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 9. bis 28. September 2015, wird wie 
folgt geändert:

 1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Es wird folgender neuer § 11g eingefügt:

  „§ 11g Jugendangebot“.

 b)  Es wird folgender neuer § 14a eingefügt:

  „§ 14a Berichterstattung der Rechnungshöfe“.

 2.  Es wird folgender neuer § 11 Abs. 3 angefügt:

  „(3) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
können zur Erfüllung ihres Auftrages zusammenar-
beiten; die Zusammenarbeit regeln sie in öffentlich-
rechtlichen Verträgen.“

 3.  § 11b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Im Satzteil vor Buchstabe a wird das Wort 
„drei“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.

  bb)   In Buchstabe a wird das Wort „“EinsExtra“ “ 
durch das Wort „ “tagesschau24“ “ und das 
Komma nach dem neuen Wort „ “tages-
schau24“ “ wird durch das Wort „und“ er-
setzt.

  cc)   Buchstabe b wird gestrichen und der bisheri-
ge Buchstabe c wird der neue Buchstabe b.

 b)   In Absatz  2 Nr.  2 wird das Wort „“BR-alpha“ “ 
durch das Wort „“ARD-alpha“ “ ersetzt und nach 
dem Wort „Bildung“ werden die Wörter „vom BR“ 
eingefügt.

 c)  Absatz 3 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Im Satzteil vor Buchstabe a wird das Wort 
„drei“ durch das Wort „zwei“, das Wort „“ZD-
Finfokanal“ “ durch das Wort „“ZDFinfo“ “ 
und das Komma nach dem neuen Wort „ 
“ZDFinfo“ “ durch das Wort „und“ ersetzt.

  bb)   Buchstabe b wird gestrichen, der bisherige 
Buchstabe c wird der neue Buchstabe b und 
die Wörter „ “ZDF-Familienkanal“ “ werden 
durch das Wort „“ZDFneo“ “ ersetzt.

 4.  Es wird folgender neuer § 11e Abs. 3 eingefügt:

  „(3) In den Geschäftsberichten der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios ist auch der Um-
fang der Produktionen mit von diesen gesellschafts-
rechtlich abhängigen und unabhängigen Produkti-
onsunternehmen darzustellen.“

 5.  Es wird folgender neuer § 11g eingefügt:

 „§ 11g
 Jugendangebot

  (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF bieten gemeinsam 
ein Jugendangebot an, das Rundfunk und Telemedien 

umfasst. Das Jugendangebot soll inhaltlich die Le-
benswirklichkeit und die Interessen junger Men-
schen als Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen und 
dadurch einen besonderen Beitrag zur Erfüllung des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags nach § 11 leisten. Zu 
diesem Zweck sollen die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF 
insbesondere eigenständige audiovisuelle Inhalte für 
das Jugendangebot herstellen oder herstellen lassen 
und Nutzungsrechte an Inhalten für das Jugendan-
gebot erwerben. Das Jugendangebot soll journalis-
tisch-redaktionell veranlasste und journalistisch-re-
daktionell gestaltete interaktive Angebotsformen 
aufweisen und Inhalte anbieten, die die Nutzer selbst 
zur Verfügung stellen.

  (2) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Zielgruppe ist das Ju-
gendangebot inhaltlich und technisch dynamisch 
und entwicklungsoffen zu gestalten und zu verbrei-
ten. Dazu soll auch durch eine zielgruppengerechte 
interaktive Kommunikation mit den Nutzern sowie 
durch verstetigte Möglichkeiten ihrer Partizipation 
beigetragen werden.

  (3) Andere Angebote der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZDF 
nach Maßgabe dieses Staatsvertrages sollen mit dem 
Jugendangebot inhaltlich und technisch vernetzt 
werden. Wird ein eigenständiger Inhalt des Jugend-
angebots auch in einem anderen Angebot der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten oder des ZDF genutzt, sind die für das andere 
Angebot geltenden Maßgaben dieses Staatsvertrages 
einschließlich eines eventuellen Telemedienkonzepts 
zu beachten.

  (4) Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots 
ist von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem ZDF so zu be-
messen, dass sie die Lebenswirklichkeit und die Inte-
ressen junger Menschen abbilden und die demokrati-
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
jeweils zur Zielgruppe gehörenden Generationen er-
füllen. Die Grundsätze der Bemessung der Verweil-
dauer sind von den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF 
regelmäßig zu prüfen. Die Verweildauer von ange-
kauften Spielfi lmen und angekauften Folgen von 
Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen sind, 
ist zeitlich angemessen zu begrenzen.

  (5) Werbung, Sponsoring, fl ächendeckende lokale 
Berichterstattung, nicht auf das Jugendangebot be-
zogene presseähnliche Angebote, ein eigenständiges 
Hörfunkprogramm und die für das Jugendangebot in 
der Anlage zu diesem Staatsvertrag genannten Ange-
botsformen sind im Jugendangebot nicht zulässig. Ist 
zur Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-re-
daktionellen Gründen die Verbreitung des Jugendan-
gebots außerhalb des von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
dem ZDF für das Jugendangebot eingerichteten eige-
nen Portals geboten, sollen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF für die Einhaltung der Bedingungen des 
Satzes 1 Sorge tragen. Sie haben für diesen Verbrei-
tungsweg übereinstimmende Richtlinien, insbeson-
dere zur Konkretisierung des Jugendmedienschutzes 
und des Datenschutzes, zu erlassen. Das Jugendan-
gebot darf nicht über Rundfunkfrequenzen (Kabel, 
Satellit, Terrestrik) verbreitet werden.

  (6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF haben gemeinsam 
in Bezug auf das Jugendangebot in dem nach § 11e 
Absatz 2 zu veröffentlichenden Bericht insbesondere 
darzustellen:

 1.   den besonderen Beitrag des Jugendangebots zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags,

 2.   das Erreichen der Zielgruppe, die zielgruppenge-
rechte Kommunikation sowie die verstetigten 
Möglichkeiten der Partizipation der Zielgruppe, 

 3.   das Ergebnis der Prüfung der Verweildauer nach 
Absatz 4, 
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 4.   die Nutzung des Verbreitungswegs außerhalb des 
für das Jugendangebot eingerichteten eigenen 
Portals nach Absatz 5 Satz 2 und 3,

 5.   den jeweiligen Anteil der in Deutschland und in 
Europa für das Jugendangebot hergestellten In-
halte und

 6.   den jeweiligen Anteil an Eigenproduktionen, Auf-
tragsproduktionen und erworbenen Nutzungs-
rechten für angekaufte Spielfi lme und angekaufte 
Folgen von Fernsehserien für das Jugendangebot.“ 
  

 6.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird gestrichen.

 b)  Der bisherige Absatz 5 wird der neue Absatz 4.

 7.  Es wird folgender neuer § 14a eingefügt:

 „§ 14a
 Berichterstattung der Rechnungshöfe

  Der für die Durchführung der Prüfung zuständige 
Rechnungshof teilt das Ergebnis der Prüfung einer 
Landesrundfunkanstalt, des ZDF oder des Deutsch-
landradios einschließlich deren Beteiligungsunter-
nehmen dem jeweils zuständigen Intendanten, den 
jeweils zuständigen Aufsichtsgremien der Rundfunk-
anstalt und der Geschäftsführung des geprüften Be-
teiligungsunternehmens sowie der KEF mit. Er gibt 
dem Intendanten der jeweiligen Rundfunkanstalt 
und der Geschäftsführung des Beteiligungsunterneh-
mens Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergeb-
nis der Prüfung und berücksichtigt die Stellungnah-
men. Den auf dieser Grundlage erstellten 
abschließenden Bericht über das Ergebnis der Prü-
fung teilt der zuständige Rechnungshof den Landta-
gen und den Landesregierungen der die Rundfunk-
anstalt tragenden Länder sowie der KEF mit und 
veröffentlicht ihn anschließend. Dabei hat der Rech-
nungshof darauf zu achten, dass die Wettbewerbsfä-
higkeit des geprüften Beteiligungsunternehmens 
nicht beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.“

 8.  § 16d wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Mehrheits-
beteiligungen“ die Wörter „im Sinne von 
§  16c Abs.  3“ eingefügt, wird das Komma 
nach der Angabe „ZDF“ durch das Wort 
„und“ ersetzt und wird nach dem Wort „Ab-
schlussprüfer“ die Verweisung „nach §  319 
Abs.  1 Satz  1 des Handelsgesetzbuches“ ge-
strichen.

  bb)   Satz  8 wird gestrichen und der bisherige 
Satz 9 wird der neue Satz 8.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

   „(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer 
Marktrelevanz nach § 16a Abs. 1 Satz 5 sind die 
Rundfunkanstalten auf Anforderung des zustän-
digen Rechnungshofes verpfl ichtet, für ein dem 
Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 bis 8 entsprechendes Ver-
fahren Sorge zu tragen. Werden Verstöße gegen die 
Bestimmungen zur Marktkonformität bei Prüfun-
gen von Beteiligungsunternehmen oder der Rund-
funkanstalten selbst festgestellt, fi ndet auf die 
Mitteilung des Ergebnisses § 14a Anwendung.“

 9.   Der Anlage zum Rundfunkstaatsvertrag wird folgen-
de neue Anlage angefügt:

 „Anlage 

 (zu § 11g Abs. 5 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages)

 Negativliste Jugendangebot

  1.  Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen,

  2.  Branchenregister und -verzeichnisse,

  3.   Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungspro-
gramme (zum Beispiel Preisrechner, Versiche-
rungsrechner),

  4.   Rubriken für die Bewertung von Dienstleistun-
gen, Einrichtungen und Produkten,

  5.  Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen,

  6.   Ratgeberrubriken ohne journalistisch-redaktio-
nellen Bezug zum Jugendangebot,

  7.  Business-Networks,

  8.   Telekommunikationsdienste im Sinne von §  3 
Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes,

  9.   Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches,

 10.  Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrneh-
mung des eigenen Angebots erforderlich,

 11.  Routenplaner,

 12.   Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und 
Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforde-
rungen führen,

 13.   Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen, soweit es sich um ein zeitlich unbe-
fristetes nicht-aktionsbezogenes Angebot zum 
Download von Musiktiteln handelt,

 14.   Spieleangebote ohne journalistisch-redaktionel-
len Bezug zum Jugendangebot,

 15.   Fotodownload ohne journalistisch-redaktionellen 
Bezug zum Jugendangebot,

 16.   Veranstaltungskalender ohne journalistisch-re-
daktionellen Bezug zum Jugendangebot,

 17.   Foren und Chats ohne redaktionelle Begleitung. 
Im Übrigen dürfen Foren und Chats nicht inhalt-
lich auf Angebote ausgerichtet sein, die nach den 
Nummern 1 bis 16 unzulässig sind.“

Artikel 2
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

In § 30 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch den Siebzehnten Rundfun-
känderungsstaatsvertrag vom 18. Juni 2015, werden die 
Sätze 4 und 5 gestrichen.

Artikel 3
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In §  30 Abs.  3 des Deutschlandradio-Staatsvertrages 
vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Fünfzehn-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. De-
zember 2010, werden die Sätze 4 und 5 gestrichen.

Artikel 4
Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom 15. bis 21. De-
zember 2010 wird wie folgt geändert:

1.  § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)   Es werden folgende neue Nummern 3 und 4 einge-
fügt:

   „3. Raumeinheiten mit vollstationärer Pfl ege in 
Alten- und Pfl egewohnheimen, die durch Versor-
gungsvertrag nach § 72 des Elften Buches des So-
zialgesetzbuches zur vollstationären Pfl ege zuge-
lassen sind,

   4. Raumeinheiten in Wohneinrichtungen, die Leis-
tungen im Sinne des § 75 Abs. 3 Satz 1 des Zwölf-
ten Buches des Sozialgesetzbuches für Menschen 
mit Behinderungen erbringen und hierzu mit dem 
Träger der Sozialhilfe eine Vereinbarung geschlos-
sen haben,“.

 b)   Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die neuen 
Nummern 5 bis 7 und in der neuen Nummer 5 wer-
den nach dem Wort „Krankenhäusern“ die Wörter 
„und Hospizen“ eingefügt.

  1.  § 4 wird wie folgt geändert:

   a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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    aa)   In Nummer  3 wird der Satzteil „soweit 
nicht Zuschläge nach dessen § 24 gewährt 
werden, die die Höhe des Rundfunkbei-
trags übersteigen,“ gestrichen.

    bb)  Nummer 5 wird wie folgt geändert:

     aaa)  In Buchstabe b wird die Verweisung 
auf „§§ 99, 100 Nr. 3“ durch die Ver-
weisung auf „§§ 114, 115 Nr. 2“ er-
setzt und die Wörter „Vierten Kapi-
tel, Fünfter Abschnitt“ werden 
durch die Wörter „Dritten Kapitel, 
Dritter Abschnitt, Dritter Unterab-
schnitt“ ersetzt.

     bbb)   In Buchstabe c wird die Verweisung 
auf „§§ 104ff.“ durch die Verweisung 
auf „§§ 122ff.“ ersetzt.

    cc)   In Nummer  10 werden nach dem Wort 
„Sozialgesetzbuches“ die Wörter „oder 
nach §  27d des Bundesversorgungsgeset-
zes“ eingefügt.

   b)  In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 werden jeweils 
die Wörter „vom Hundert“ gestrichen.

   c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

    aa)   In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt.

    bb)   Es wird folgende neue Nummer  3 einge-
fügt:

      „3. auf Kinder des Antragstellers und der 
unter den Nummern 1 und 2 genannten 
Personen bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres und“.

    cc)   Die bisherige Nummer  3 wird die neue 
Nummer  4 und der Satzteil „die bei der 
Gewährung einer Sozialleistung nach Ab-
satz  1 als Teil einer Einsatzgemeinschaft 
im Sinne des §  19 des Zwölften Buches 
des Sozialgesetzbuches“ wird durch den 
Satzteil „deren Einkommen und Vermö-
gen bei der Gewährung einer Sozialleis-
tung nach Absatz 1“ ersetzt.

   d) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

      „(4) Die Dauer der Befreiung oder Ermäßi-
gung richtet sich nach dem Gül-tigkeitszeit-
raum des Nachweises nach Absatz 7 Satz 2. 
Sie beginnt mit dem Ersten des Monats, in 
dem der Gültigkeitszeitraum beginnt, frü-
hestens jedoch drei Jahre vor dem Ersten des 
Monats, in dem die Befreiung oder Ermäßi-
gung beantragt wird. War der Antragsteller 
aus demselben Befreiungsgrund nach Ab-
satz 1 über einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mindestens zwei Jahren von der 
Beitragspfl icht befreit, so wird bei einem un-
mittelbar anschließenden, auf denselben Be-
freiungsgrund gestützten Folgeantrag ver-
mutet, dass die Befreiungsvoraussetzungen 
über die Gültigkeitsdauer des diesem Antrag 
zugrunde liegenden Nachweises nach Ab-
satz  7 Satz  2 hinaus für ein weiteres Jahr 
vorliegen. Ist der Nachweis nach Absatz  7 
Satz 2 unbefristet, so kann die Befreiung auf 
drei Jahre befristet werden, wenn eine Ände-
rung der Umstände möglich ist, die dem Tat-
bestand zugrunde liegen.“

   e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

    aa)  Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

      „Die Befreiung endet auch dann, wenn 
die nach Absatz 4 Satz 3 vermuteten Be-
freiungsvoraussetzungen nicht oder nicht 
mehr vorliegen oder wenn die Vorausset-
zungen für die Befreiung nach Absatz  6 
Satz 2 entfallen.“

    bb)   Der bisherige Satz 2 wird der neue Satz 3.

   f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

    aa)  Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

      „In den Fällen von Satz  1 gilt Absatz  4 
entsprechend.“

    bb) Es wird folgender neuer Satz 4 angefügt:

      „In den Fällen von Satz 2 beginnt die Be-
freiung mit dem Ersten des Monats, in 
dem der ablehnende Bescheid ergangen 
ist, frühestens jedoch drei Jahre vor dem 
Ersten des Monats, in dem die Befreiung 
beantragt wird; die Befreiung wird für 
die Dauer eines Jahres gewährt.“

   g) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

    aa)  Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

      „Die Voraussetzungen für die Befreiung 
oder Ermäßigung sind durch die entspre-
chende Bestätigung der Behörde oder des 
Leistungsträgers in Kopie oder durch den 
entsprechenden Bescheid in Kopie nach-
zuweisen; auf Verlangen ist die Bestäti-
gung der Behörde oder des Leistungsträ-
gers im Original oder der Bescheid im 
Original oder in beglaubigter Kopie vor-
zulegen.“

    bb)   Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

      „Im Falle des Absatzes 1 Nr.  10 1. Alter-
native genügt eine ärztliche Bescheini-
gung.“

    cc)  Der bisherige Satz 3 wird der neue Satz 4.

3.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird das Wort „Rundfunkbeitrag“ 
durch die Wörter „Drittel des Rundfunkbei-
trags“ ersetzt. 

  bb)  Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

     „Abgegolten ist damit auch die Beitrags-
pfl icht für auf die Einrichtung oder deren 
Rechtsträger zugelassene Kraftfahrzeuge, 
wenn sie ausschließlich für Zwecke der Ein-
richtung genutzt werden.“

 b)   In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „länger als“ 
durch das Wort „mindestens“ ersetzt.

4.  In § 6 Abs. 4 werden die neuen Sätze 2 bis 7 angefügt:

  „Die Berechnung der Beschäftigtenanzahl erfolgt 
ohne Differenzierung zwischen Voll- und Teilzeitbe-
schäftigten, es sei denn, der Betriebsstätteninhaber 
teilt gegenüber der zuständigen Landesrundfunkan-
stalt schriftlich mit, eine Berechnung unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Teilzeitbeschäftigten zu 
wählen. In diesem Fall werden Teilzeitbeschäftigte mit 
einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5, von nicht mehr als 
30 Stunden mit 0,75 und von mehr als 30 Stunden mit 
1,0 veranschlagt. Ergibt sich im Jahresdurchschnitt 
eine Beschäftigtenzahl mit Dezimalstellen, so ist ab-
zurunden. Die Mitteilung der gewählten Berech-
nungsmethode hat bei der Anzeige nach §  8 Abs.  1 
Satz 1, im Übrigen zusammen mit der Mitteilung der 
Beschäftigtenanzahl nach § 8 Abs. 1 Satz 2 zu erfol-
gen. Die Berechnungsmethode kann nur einmal jähr-
lich innerhalb der Frist und mit der Wirkung des § 8 
Abs. 1 Satz 2 geändert werden. Eine Kombination der 
Berechnungsmethoden innerhalb des jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahres nach §  8 Abs.  1 Satz  2 ist 
unzulässig.“

5.   In § 9 Abs.  1 Satz 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
auf „§  11 Abs.  5“ durch die Verweisung auf „§  11 
Abs. 6“ ersetzt.

6.  § 10 Abs. 6 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen Beitrags-
schuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in anderen Län-
dern liegt, können von der nach Absatz 5 zuständigen 
Landesrundfunkanstalt oder von der Landesrund-
funkanstalt, in deren Bereich sich die Wohnung, die 
Betriebsstätte oder der Sitz des Beitragsschuldners 
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befi ndet, unmittelbar an die dort zuständige Vollstre-
ckungsbehörde gerichtet werden.“

7.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „im Wege des Er-
suchens“ gestrichen.

  bb)   Es werden folgende neue Sätze 2 bis 4 einge-
fügt:

     „Öffentliche Stellen im Sinne von Satz 1 sind 
solche, die zur Übermittlung der Daten ein-
zelner Inhaber von Wohnungen oder Betriebs-
stätten befugt sind. Dies sind insbesondere 
Meldebehörden, Handelsregister, Gewerbere-
gister und Grundbuchämter. Nichtöffentliche 
Stellen im Sinne von Satz  1 sind Unterneh-
men des Adresshandels und der Adressverifi -
zierung.“

  cc)   Der bisherige Satz 2 wird der neue Satz 5 und 
wie folgt geändert:

    aaa)  Das Wort „dafür“ wird durch die Wörter 
„für die Erhebung der Daten nach 
Satz 1“ ersetzt.

    bbb)  Es wird folgende neue Nummer 1 einge-
fügt:

      „1. eine vorherige Datenerhebung un-
mittelbar beim Betroffenen erfolglos war 
oder nicht möglich ist,“.

    ccc)   Die bisherigen Nummern 1 und 2 wer-
den die neuen Nummern 2 und 3.

  dd)   Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden die neuen 
Sätze 6 bis 9.

  ee)   m neuen Satz 8 werden die Wörter „den Mel-
degesetzen oder“ durch die Wörter „dem Bun-
desmeldegesetz oder den“ ersetzt.

  ff)   Im neuen Satz 9 werden nach dem Wort „Aus-
kunftssperre“ die Wörter „gemäß §  51 des 
Bundesmeldegesetzes“ eingefügt.

 b)  Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

   „(5) Im nicht privaten Bereich darf die zuständige 
Landesrundfunkanstalt Telefonnummern und E-
Mail-Adressen bei den in Absatz 4 Satz 1 genann-
ten Stellen und aus öffentlich zugänglichen Quel-
len ohne Kenntnis des Betroffenen erheben, 
verarbeiten und nutzen, um Grund und Höhe der 
Beitragspfl icht festzustellen.“

 c)   Der bisherige Absatz 5 wird der neue Absatz 6 und 
in Satz 1 wird die Verweisung „in Absatz 4“ durch 
die Verweisung „in den Absätzen 4 und 5“ ersetzt.

 d)  Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

   „(7) Auf das datenschutzrechtliche Auskunftsersu-
chen eines Beitragsschuldners hat die zuständige 
Landesrundfunkanstalt dem Beitragsschuldner die 
Stelle mitzuteilen, die ihr die jeweiligen Daten des 
Beitragsschuldners übermittelt hat.“

8.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 9 Satz 5 wird die Verweisung auf „§ 11 
Abs.  5 Satz  2 und 3“ durch die Verweisung auf 
„§ 11 Abs. 6 Satz 2 und 3“ ersetzt.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 9a eingefügt:

   „(9a) Zur Sicherstellung der Aktualität des Daten-
bestandes wird zum 1. Januar 2018 ein weiterer 
Abgleich entsprechend Absatz 9 durchgeführt. Die 
Meldebehörden übermitteln die Daten bis längs-
tens 31. Dezember 2018. Im Übrigen gelten Ab-
satz  9 Satz  1 bis 4 und §  11 Abs.  6 Satz  2 und 3 
entsprechend. Der Abgleich wird nach seiner 
Durchführung evaluiert. Die Landesrundfunkan-
stalten stellen den Ländern hierfür die erforderli-
chen Informationen zur Verfügung.“

 c)   In Absatz 10 wird das Datum „31. Dezember 2014“ 
durch das Datum „31. Dezember 2020“ ersetzt und 
nach dem Wort „ankaufen“ wird der Satzteil „und 

von ihrem Recht auf Auskunft nach §  9 Abs.  1 
Satz 2 und 3 keinen Gebrauch machen“ eingefügt.

9.   In § 15 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2014“ 
durch das Datum „31. Dezember 2020“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. 
September 2002, zuletzt geändert durch den Dreizehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 30. Oktober bis 
20. November 2009, wird wie folgt geändert:

 1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Es wird folgender neuer § 19a eingefügt:

   „§ 19a Zuständigkeit und Verfahren der Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle“.

 b)  Es wird folgender neuer § 19b eingefügt:

   „§ 19b Aufsicht über Einrichtungen der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle“.

 c)  § 25 wird wie folgt neu gefasst:

  „§ 25 Übergangsbestimmung“.

 d)  § 28 wird gestrichen.

 2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „elektronische In-
formations- und Kommunikationsmedien (Rund-
funk und Telemedien)“ durch die Wörter „Rund-
funk und Telemedien im Sinne des 
Rundfunkstaatsvertrages“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird gestrichen.

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2.

 3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird gestrichen.

 b)   Im bisherigen Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort 
„Rundfunksendungen“ durch das Wort „Sendun-
gen“ ersetzt.

 4.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  4 wird die Verweisung „und §  7 
Abs. 1“ gestrichen und es werden die Wörter 
„oder den öffentlichen Frieden in einer die 
Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch 
stören, dass die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkürherrschaft gebilligt, ver-
herrlicht oder gerechtfertigt wird,“ angefügt.

  bb)  Nummer 10 wird wie folgt neu gefasst:

     „10. kinderpornografi sch im Sinne des § 184b 
Abs.  1 des Strafgesetzbuches oder jugend-
pornografi sch im Sinne des § 184c Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches sind oder pornografi sch 
sind und Gewalttätigkeiten oder sexuelle 
Handlungen von Menschen mit Tieren zum 
Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuel-
len Darstellungen, oder“.

 b)   In Satz 2 wird die Verweisung auf „§ 131 Abs. 3 
des Strafgesetzbuches“ durch die Verweisung auf 
„§ 131 Abs. 2 des Strafgesetzbuches“ ersetzt.

 5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

  „Die Altersstufen sind:

  1.  ab 6 Jahren,

  2.  ab 12 Jahren,

  3.  ab 16 Jahren,

  4.  ab 18 Jahren.“

 b)   In Absatz  2 werden folgende neue Sätze 3 bis 5 
angefügt:

   „Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
bestätigt auf Antrag die Altersbewertungen, die 
durch eine anerkannte Einrichtung der Freiwilli-
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gen Selbstkontrolle vorgenommen wurden. Für 
die Prüfung durch die KJM gilt § 20 Abs. 3 Satz 1 
und Abs. 5 Satz 2 entsprechend. Von der KJM be-
stätigte Altersbewertungen von anerkannten Ein-
richtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle sind 
von den obersten Landesjugendbehörden für die 
Freigabe und Kennzeichnung inhaltsgleicher oder 
im Wesentlichen inhaltsgleicher Angebote nach 
dem Jugendschutzgesetz zu übernehmen.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  1 werden nach dem Wort „er-
schwert“ ein Komma sowie die Wörter „oder 
das Angebot mit einer Alterskennzeichnung 
versieht, die von geeigneten Jugendschutz-
programmen nach § 11 Abs. 1 und 2 ausgele-
sen werden kann,“ eingefügt.

  bb)  Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

     „Nicht entwicklungsbeeinträchtigende Ange-
bote können als „ohne Altersbeschränkung“ 
gekennzeichnet und ohne Einschränkungen 
verbreitet werden.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 werden die Wörter „zu befürchten“ 
durch das Wort „anzunehmen“ ersetzt.

  bb)   In Satz 3 wird der Satzteil „Bei Filmen, die 
nach §  14 Abs.  2 des Jugendschutzgesetzes 
unter 12 Jahren nicht freigegeben sind“ 
durch den Satzteil „Ist eine entwicklungsbe-
einträchtigende Wirkung im Sinne von Ab-
satz  1 auf Kinder unter zwölf Jahren anzu-
nehmen“ ersetzt.

 e)   In Absatz  5 werden die Wörter „zu befürchten“ 
durch die Wörter „unter 14 Jahren anzunehmen“ 
ersetzt.

 f)   In Absatz  6 werden die Wörter „soweit ein be-
rechtigtes Interesse gerade“ durch die Wörter „es 
sei denn, es besteht kein berechtigtes Interesse“ 
ersetzt und es wird das Wort „vorliegt“ gestri-
chen.

 g)  Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

   „(7) Bei Angeboten, die Inhalte periodischer 
Druckerzeugnisse in Text und Bild wiedergeben, 
gelten die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 
erst dann, wenn die KJM gegenüber dem Anbieter 
festgestellt hat, dass das Angebot entwicklungs-
beeinträchtigend ist.“

 6.  § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  1 wird das Wort „Minderjährige“ 
durch die Wörter „Kinder oder Jugendliche“ er-
setzt.

 b)   In Nummer  2 wird das Wort „und“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

 c)   In Nummer  4 wird das Wort „Minderjährige“ 
durch das Wort „Jugendliche“ ersetzt.

 7.   In § 7 Abs. 1 werden folgende neue Sätze 3 und 4 an-
gefügt:

  „Der Anbieter hat wesentliche Informationen über 
den Jugendschutzbeauftragten leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu hal-
ten. Sie müssen insbesondere Namen und Daten ent-
halten, die eine schnelle elektronische 
Kontaktaufnahme ermöglichen.“

 8.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 werden die Wörter „Kommission für 
Jugendmedienschutz (KJM)“ durch die Angabe 
„KJM“ ersetzt.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:

   „(3) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle eine Richtlinie nach Ab-
satz  1 in den rechtlichen Grenzen des Beurtei-
lungsspielraums erlassen, ist diese vorrangig 
anzuwenden.“

 9.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird die Verweisung auf „§  5 
Abs. 2“ durch die Verweisung auf „§ 5 Abs. 2 
Satz 1 und 2“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird die Zahl „15“ durch das Wort 
„zehn“ ersetzt.

  cc)  Es wird folgender neuer Satz 4 angefügt:

     „§ 8 Abs. 3 gilt entsprechend.“

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden das Komma nach dem 
Wort „erfüllt“ und der Halbsatz „indem er diese 
Sendungen nur mit einer allein für diese ver-
wandten Technik verschlüsselt oder vorsperrt“ 
gestrichen.

10.  § 10 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Werden Sendungen außerhalb der für sie gelten-
den Sendezeitbeschränkung angekündigt, dürfen die 
Inhalte der Programmankündigung nicht entwick-
lungsbeeinträchtigend sein.“

11.  § 11 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 11
 Jugendschutzprogramme

  (1) Jugendschutzprogramme sind Softwareprogram-
me, die Alterskennzeichnungen nach §  5 Abs.  3 
Satz 1 Nr. 1 auslesen und Angebote erkennen, die ge-
eignet sind, die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen. Sie müssen zur Beur-
teilung ihrer Eignung einer anerkannten Einrichtung 
der freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden. 
Sie sind geeignet, wenn sie einen nach Altersstufen 
differenzierten Zugang zu Telemedien ermöglichen 
und eine dem Stand der Technik entsprechende Er-
kennungsleistung aufweisen. Zudem müssen sie be-
nutzerfreundlich ausgestaltet und nutzerautonom 
verwendbar sein.

  (2) Zur Beurteilung der Eignung können auch solche 
Programme vorgelegt werden, die lediglich auf ein-
zelne Altersstufen ausgelegt sind oder den Zugang 
zu Telemedien innerhalb geschlossener Systeme er-
möglichen.

  (3) Die KJM kann die Kriterien für die Eignungsan-
forderungen nach den Absätzen 1 und 2 im Beneh-
men mit den anerkannten Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle durch Richtlinien festlegen.

  (4) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle ein Jugendschutzprogramm als nach 
Absatz 1 oder 2 geeignet beurteilt, hat sie die Beur-
teilung mindestens alle drei Jahre zu überprüfen. Sie 
hat auf die Behebung von Fehlfunktionen hinzuwir-
ken. Die Beurteilungen nach den Absätzen 1 und 2 
und die Ergebnisse ihrer Überprüfung nach Satz  1 
sind unverzüglich in geeigneter Form zu veröffentli-
chen.

  (5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Tele-
medien verbreitet oder zugänglich macht, soll auch 
die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen An-
gebote für ein geeignetes Jugendschutzprogramm 
nach den Absätzen 1 und 2 programmieren, soweit 
dies zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten 
möglich ist.

  (6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle können im Benehmen mit der KJM 
zur Förderung des technischen Jugendschutzes Mo-
dellversuche durchführen und Verfahren vereinbaren. 
Gleiches gilt für Altersklassifi zierungssysteme, die 
von anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle zur Verfügung gestellt werden.“

12.  § 12 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 12
 Kennzeichnungspflicht

  Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentli-
chen inhaltsgleich mit Filmen oder Spielen auf Bild-
trägern im Sinne des Jugendschutzgesetzes sind, 
müssen auf eine Kennzeichnung nach dem Jugend-
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schutzgesetz in ihrem Angebot deutlich hinweisen. 
Für Fassungen von Filmen und Spielen in Telemedi-
en, die wie solche auf Trägermedien vorlagefähig 
sind, kann das Kennzeichnungsverfahren nach dem 
Jugendschutzgesetz durchgeführt werden.“

13.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Es wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

   „(6) Die Entscheidung über die Bestätigung der 
Altersbewertungen nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ist in-
nerhalb von 14 Tagen zu treffen und dem Antrag-
steller mitzuteilen. Für das Bestätigungsverfahren 
kann ein Einzelprüfer bestellt werden.“

 b)   Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die neuen 
Absätze 7 und 8.

14.   In § 15 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „das 
Benehmen mit den“ die Wörter „nach § 19 anerkann-
ten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, 
den“ eingefügt.

15.  § 16 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „Sie ist unbeschadet der Befugnisse von anerkann-
ten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 1 
insbesondere zuständig für

 1.   die Überwachung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages,

 2.   die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle und die Rücknahme oder 
den Widerruf der Anerkennung,

 3.   die Bestätigung der Altersbewertungen nach §  5 
Abs. 2 Satz 3,

 4.  die Festlegung der Sendezeit nach § 8,

 5.  die Festlegung der Ausnahmen nach § 9,

 6.   die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsse-
lungs- und Vorsperrtechnik,

 7.   die Aufsicht über Entscheidungen der Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach 
§ 19b Abs. 1 und 2,

 8.   die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien und für Anträge bei der Bundesprüfstelle 
auf Indizierung und

 9.   die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Staatsvertrag.“

16.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„auf Antrag einer Landesmedienanstalt oder ei-
ner obersten Landesjugendbehörde“ durch die 
Wörter „leitet ihr eine Landesmedienanstalt oder 
eine oberste Landesjugendbehörde einen Prüffall 
zu,“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 werden nach den Wörtern „Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien“ die 
Wörter „und den obersten Landesjugendbehör-
den“ eingefügt.

 c)   In Absatz  3 werden die Wörter „erstmalig zwei 
Jahre nach ihrer Konstituierung und danach“ ge-
strichen.

17.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „bis zum 31. 
Dezember 2012“ gestrichen.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

   „(4) Bei möglichen Verstößen gegen Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages weist „jugendschutz.
net“ den Anbieter hierauf hin und informiert die 
KJM. Bei möglichen Verstößen von Mitgliedern ei-
ner anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle ergeht der Hinweis zunächst an 
diese Einrichtung. Die anerkannten Einrichtun-
gen der Freiwilligen Selbstkontrolle haben inner-
halb einer Woche ein Verfahren einzuleiten und 
dies „jugendschutz.net“ mitzuteilen. Bei Untätig-
keit der anerkannten Einrichtungen der Freiwilli-

gen Selbstkontrolle informiert „jugendschutz.
net“ die KJM.“

18.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird gestrichen.

 b)   Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die neuen 
Absätze 2 und 3 und im neuen Absatz  3 werden 
die Sätze 5 und 6 gestrichen.

 c)   Der bisherige Absatz  5 wird der neue Absatz  4 
und wie folgt neu gefasst:

   „(4) Die KJM kann die Anerkennung ganz oder 
teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmun-
gen versehen, wenn Voraussetzungen für die An-
erkennung nachträglich entfallen sind oder die 
Spruchpraxis der Einrichtung nicht mit den Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages überein-
stimmt. Eine Entschädigung für Vermögensnach-
teile durch den Widerruf der Anerkennung wird 
nicht gewährt.“

 d)  Der bisherige Absatz 6 wird der neue Absatz 5.

19.  Es werden folgende neue §§ 19a und b eingefügt:

 „§ 19a
 Zuständigkeit und Verfahren der Einrichtungen 
 der Freiwilligen Selbstkontrolle

  (1) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen ihres sat-
zungsgemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages sowie der hier-
zu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen 
angeschlossenen Anbietern. Sie sind verpfl ichtet, ge-
mäß ihrer Verfahrensordnung nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 
Beschwerden über die ihr angeschlossenen Anbieter 
unverzüglich nachzugehen.

  (2) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle beurteilen die Eignung der Jugend-
schutzprogramme nach § 11 Abs. 1 und 2 und über-
prüfen ihre Eignung nach § 11 Abs. 4. Zuständig ist 
die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle, bei der das Jugendschutzprogramm zur 
Beurteilung eingereicht wurde. Die anerkannte Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle teilt der 
KJM die Entscheidung und ihre Begründung schrift-
lich mit.

 § 19b
 Aufsicht über Einrichtungen der Freiwilligen 
 Selbstkontrolle

  (1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann durch 
die KJM Entscheidungen einer anerkannten Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle, die die Gren-
zen des Beurteilungsspielraums überschreiten, bean-
standen und ihre Aufhebung verlangen. Kommt eine 
anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkont-
rolle ihren Aufgaben und Pfl ichten nach diesem 
Staatsvertrag nicht nach, kann die zuständige Lan-
desmedienanstalt durch die KJM verlangen, dass sie 
diese erfüllen. Eine Entschädigung für hierdurch 
entstehende Vermögensnachteile wird nicht gewährt.

  (2) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle ein Jugendschutzprogramm nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 als geeignet beurteilt und dabei die 
rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums 
überschritten, kann die zuständige Landesmedienan-
stalt durch die KJM innerhalb von drei Monaten 
nach Entscheidung der anerkannten Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle diese Beurteilung für 
unwirksam erklären oder dem Anbieter des Jugend-
schutzprogramms gegenüber Aufl agen erteilen. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

  (3) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Lan-
des, in dem die anerkannte Einrichtung der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat.“

20.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

   „(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter 
mit dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestim-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 30. Juni 2016 459

mungen dieses Staatsvertrages verstoßen, und 
weist der Veranstalter nach, dass die Sendung vor 
ihrer Ausstrahlung einer anerkannten Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne 
dieses Staatsvertrages vorgelegen hat und deren 
Vorgaben beachtet wurden, so sind Maßnahmen 
durch die KJM nur dann zulässig, wenn die Ent-
scheidung oder die Unterlassung einer Entschei-
dung der anerkannten Einrichtung der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des 
Beurteilungsspielraums überschritten hat. Die 
KJM teilt der anerkannten Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle ihre Entscheidung nebst 
Begründung mit. Wird einem Anbieter einer 
nichtvorlagefähigen Sendung ein Verstoß gegen 
den Jugendschutz vorgeworfen, ist vor Maßnah-
men durch die KJM die anerkannte Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle, der der Rund-
funkveranstalter angeschlossen ist, zu befassen; 
Satz  1 gilt entsprechend. Für Entscheidungen 
nach den §§  8 und 9 gilt Satz  1 entsprechend. 
Dieser Absatz gilt nicht bei Verstößen gegen §  4 
Abs. 1.“

 b)  In Absatz 5 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

   „Bei Verstößen gegen § 4 haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage des Anbieters von Telemedien 
keine aufschiebende Wirkung.“

 c)  Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst:

   „(7) Treten die KJM, eine Landesmedienanstalt 
oder „jugendschutz.net“ an einen Anbieter mit 
dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages verstoßen, so weisen sie ihn 
auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in einer 
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle und die damit verbundenen Rechtsfol-
gen hin.“

21.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Buchstabe d wird die Verweisung auf 
„§ 4 Abs.  1 Satz 1 Nr.  4“ durch die Ver-
weisung auf „§  4 Abs.  1 Satz  1 Nr.  4 1. 
Alternative“ ersetzt und die Verweisung 
„oder § 7 Abs. 1“ gestrichen.

   bbb)  Es wird folgender neuer Buchstabe e ein-
gefügt:

      „e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 2. Al-
ternative den öffentlichen Frieden in ei-
ner die Würde der Opfer verletzenden 
Weise dadurch stören, dass die national-
sozialistische Gewalt- und Willkürherr-
schaft gebilligt, verherrlicht oder ge-
rechtfertigt wird,“

   ccc)   Die bisherigen Buchstaben e bis i werden 
die neuen Buchstaben f bis j.

   ddd)   Der bisherige Buchstabe j wird zum neu-
en Buchstaben k und nach der Verwei-
sung auf „§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10“ wer-
den die Wörter „kinderpornografi sch im 
Sinne des § 184b Abs. 1 des Strafgesetz-
buches oder jugendpornografi sch im Sin-
ne des §  184c Abs.  1 des Strafgesetzbu-
ches oder“ eingefügt.

   eee)   Der bisherige Buchstabe k wird zum 
neuen Buchstaben l.

  bb)   In Nummer 4 werden nach dem Wort „wahr-
nehmen,“ die Wörter „es sei denn, er kenn-
zeichnet fahrlässig entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 sein Angebot mit einer zu niedrigen Al-
tersstufe,“ angefügt.

 b)   In Absatz 2 Nr.  2 wird die Verweisung auf „§ 19 
Abs.  4“ durch die Verweisung auf „§  19 Abs.  3“ 
ersetzt.

22.  § 25 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 25
 Übergangsbestimmung

  Anerkannte Jugendschutzprogramme nach §  11 
Abs. 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages vom 
10. bis 27. September 2002, in der Fassung des Drei-
zehnten Staatsvertrages zur Änderung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge, bleiben vom Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2018 unberührt.“

23.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen 
und die bisherigen Sätze 5 bis 7 werden zu den 
neuen Sätzen 3 bis 5.

 b)  Absatz 2 wird gestrichen.

24.  § 27 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 27
 Notifizierung

  Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der 
Notifi zierungspfl icht gemäß der Richtlinie 2015/1535 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft.“

25.  § 28 wird gestrichen.

Artikel 6
Übergangsbestimmung, Kündigung, Inkrafttreten, 

Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 5 geän-
derten Staatsverträge ist die dort vorgesehene Kündi-
gungsvorschrift maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme von Artikel 
4 am 1. Oktober 2016 in Kraft. Artikel 4 tritt zum 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft. Sind bis zum 30. September 2016 
nicht alle Ratifi kationsurkunden bei der Staatskanzlei 
des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hin-
terlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung 
der Ratifi kationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkstaatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des 
Deutschlandradio-Staatsvertrages, des Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 
1 bis 5 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Winfried  K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Horst  S e e h o f e r

Für das Land Berlin:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Michael M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Dietmar  W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Bremen, den 7. Dezember 2015

Carsten  S i e l i n g
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Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Olaf  S c h o l z

Für das Land Hessen:

Berlin, den 3. Dezember 2015

V.  B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 3. Dezember 2015

E. S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Stephan  W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Hannelore  K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Malu  D r e y e r

Für das Saarland:

Saarbrücken, den 3. Dezember 2015

A.  K r a m p - K a r r e n b a u e r

Für den Freistaat Sachsen:

Dresden, den 3. Dezember 2015

St.  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Reiner  H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 3. Dezember 2015

T.  A l b i g

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 3. Dezember 2015

Bodo  R a m e l o w

– GV. NRW. 2016 S. 452

820

Vierte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und 

Betreuungsangebote für Pflegebedürftige
Vom 14. Juni 2016

Auf Grund des § 45b Absatz 4 Satz 1, des § 45c Absatz 6 
Satz 4 und des § 45d Absatz 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch – Soziale Pfl egeversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl.  I S.  1014, 1015), von 
denen § 45b Absatz 4 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2222) geän-
dert und § 45c Absatz 6 Satz 4 durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl.  I S.  3728) einge-
fügt worden ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und Be-
treuungsangebote für Pfl egebedürftige vom 22. Juli 2003 
(GV. NRW. S. 432), die zuletzt durch Verordnung vom 8. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S.  839) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

 „§ 2a
 Niedrigschwellige Entlastungsangebote

  (1) Entlastungsangebote im Sinne des § 45c Absatz 3a 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind nach dieser 
Verordnung Angebote der Unterstützung

 1.   anspruchsberechtigter Personen bei der Haus-
haltsführung (hauswirtschaftliche Unterstützung), 

 2.   anspruchsberechtigter Personen bei der sonstigen 
Alltagsbewältigung oder bei der eigenverantwort-
lichen Organisation individuell benötigter Hilfe-
leistungen (Alltagsbegleitung) und 

 3.   Angehöriger in ihrer Eigenschaft als Pfl egende bei 
der Bewältigung des Pfl egealltags (Pfl egebeglei-
tung). 

  (2) Angebote der hauswirtschaftlichen Unterstützung 
sind solche, die darauf ausgerichtet sind, der Versor-
gung anspruchsberechtigter Personen mit zum tägli-
chen Leben erforderlichen hauswirtschaftlichen Leis-
tungen zu dienen. Hierzu gehören insbesondere die 
Nahrungsversorgung, der Einkauf von Waren des täg-
lichen Lebens, die Versorgung der anfallenden Wäsche 
und die übliche Reinigung der Wohnräume der an-
spruchsberechtigten Personen. Darüber hinausge-
hende haushaltsnahe Dienstleistungen ohne konkre-
ten Bezug zur täglichen Versorgung, beispielsweise 
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, 
Handwerkerleistungen, zählen nicht zu den Angebo-
ten im Sinne dieser Verordnung. 

  (3) Angebote der Alltagsbegleitung sind solche, die 
darauf ausgerichtet sind, vorhandene Ressourcen und 
Fähigkeiten der anspruchsberechtigten Personen zu 
stärken oder zu stabilisieren. Sie dienen dazu, die an-
spruchsberechtigten Personen zu unterstützen und zu 
befähigen, die Anforderungen des Alltags zu bewälti-
gen. Hierzu zählen insbesondere Kommunikation, 
Wahrnehmung sozialer Kontakte, Freizeitaktivitäten 
und Behördenangelegenheiten sowie die Organisation 
individuell benötigter Hilfen. 

  (4) Angebote der Pfl egebegleitung sind solche, die da-
rauf ausgerichtet sind, den Angehörigen Unterstüt-
zung zu bieten, die Anforderungen des Pfl egealltags 
und der übernommenen Pfl egeverantwortung besser 
zu bewältigen oder besser mit ihnen umgehen zu kön-
nen. Sie sind eine begleitende Hilfe zur Selbsthilfe 
und beinhalten sowohl beratende als auch unterstüt-
zende Tätigkeiten sowie orientierende Hilfe bei der 
Inanspruchnahme von anderen Hilfsangeboten.“

2.  § 4 wird wie folgt geändert: 

 a)   Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 1 werden 
nach dem Wort „Anspruch“ die Wörter „der Leis-
tungserbringerin und“ eingefügt.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Verfügt eine Leistungsanbieterin oder ein 
Leistungsanbieter über eine Anerkennung für ein 
niedrigschwelliges Betreuungsangebot nach §  2 
oder erbringt sie oder er als zugelassener Pfl ege-
dienst Leistungen nach §  45b Absatz  1 Satz  6 
Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, so 
gelten von ihr oder ihm erbrachte Leistungen 
gemäß § 2a übergangsweise als anerkanntes nied-
rigschwelliges Entlastungsangebot im Sinne des 
§ 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch, soweit

  1.   diese Leistungen mit der bereits für die Betreu-
ungsleistungen nach §  2 anerkannten oder der 
Zulassung als Pfl egedienst zugrundliegenden 
Personalstruktur (fachliche Qualifi kationen) 
durchgeführt beziehungsweise begleitet werden,
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  2.   das Entgelt für das Angebot höchstens 25 Euro 
pro Stunde einschließlich etwaiger Fahrkosten 
beträgt und

  3.   diese Leistungen, sofern sie von Leistungsan-
bieterinnen und Leistungsanbietern eines nach 
dieser Verordnung anerkannten Betreuungsan-
gebotes erbracht werden, einschließlich Anzahl, 
Art und Angaben der eingesetzten haupt- und 
ehrenamtlichen Kräfte im jährlichen Tätigkeits-
bericht (§  3 Absatz  1 Nummer  3) aufgeführt 
werden.

   Soweit möglich, ist bei der Abrechnung mit den 
Pfl egekassen das Institutionskennzeichen anzuge-
ben.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 14. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2016 S. 460

20301

Verordnung 
über die Laufbahnen der Beamtinnen 

und Beamten 
im Land Nordrhein-Westfalen 
(Laufbahnverordnung – LVO)

Vom 21. Juni 2016

Auf Grund der §§ 9, 42 Absatz 5 und § 92 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) verordnet die Landesregierung:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Unterabschnitt 1

Allgemeines

§ 1  Geltungsbereich

§ 2  Grundsatz

§ 3  Zuständigkeiten für Entscheidungen 

§ 4  Laufbahnrechtlicher Befähigungserwerb

§ 5  Probezeit

§ 6  Nachteilsausgleich

§ 7  Beförderung, Erprobungszeit

§ 8   Beurteilung von Landesbeamtinnen und Landesbe-
amten

§ 9  Nachzeichnung dienstlicher Beurteilungen

§ 10  Dienstzeit

§ 11  Laufbahnwechsel

§ 12   Einstellung früherer Beamtinnen und Beamter und 
Einstellung von Beamtinnen und Beamten anderer 
Dienstherrn

§ 13   Erleichterung für schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte behinderte Menschen

§ 14  Ausnahmen

Unterabschnitt 2
Zugang zu den Laufbahnen

§ 15  Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst

§ 16   Laufbahnen besonderer Fachrichtung, Anforderun-
gen und Dauer der hauptberufl ichen Tätigkeit

Abschnitt 2
Berufliche Entwicklung

§ 17  Fortbildung und Personalentwicklung

Unterabschnitt 1
Berufliche Entwicklung innerhalb 

der Laufbahngruppe 1

§ 18 Beförderungsvoraussetzungen

Unterabschnitt 2
Aufstieg von der Laufbahngruppe 1 in 

die Laufbahngruppe 2

§ 19  Grundsätzliche Regelungen

§ 20  Ausbildungsaufstieg

§ 21  Qualifi zierungsaufstieg

§ 22  Aufstieg in bestimmte Aufgabenbereiche

§ 23   Aufstieg durch Bachelor- oder Diplomstudium mit 
dem Ziel der Spezialisierung

Unterabschnitt 3
Berufliche Entwicklung innerhalb 

der Laufbahngruppe 2

§ 24  Allgemeine Beförderungsvoraussetzungen 

§ 25  Modulare Qualifi zierung

§ 26  Masterstudium

§ 27  Masterstudium mit dem Ziel der Spezialisierung

§ 28   Beförderungsvoraussetzungen in Ämter nach A 15 
oder Ämter mit höherem Endgrundgehalt

§ 29   Berufl iche Entwicklung in leitenden Funktionen an 
obersten Landesbehörden

Abschnitt 3
Besondere Vorschriften für Lehrerinnen 

und Lehrer an Schulen sowie für wissenschaftliche 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben an Hochschulen

Unterabschnitt 1
Gemeinsame Vorschriften

§ 30  Allgemeines

§ 31  Befähigung

§ 32  Probezeit 

§ 33  Laufbahnwechsel

§ 34   Zugang zu Leitungsämtern und Ämtern mit beson-
deren Funktionen

§ 35   Befähigung für den Schulaufsichtsdienst und für 
Ämter mit überwiegend pädagogischen Aufgaben

Unterabschnitt 2
Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen

§ 36   Befähigung für Werkstattlehrerinnen und Werk-
stattlehrer

§ 37   Befähigung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an 
berufsbildenden Schulen

§ 38   Befähigung für Technische Lehrerinnen und Tech-
nische Lehrer
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§ 39   Beförderung von Technischen Lehrerinnen oder 
Technischen Lehrern

§ 40   Befähigung für eine Tätigkeit als Lehrerin oder 
Lehrer an Berufskollegs mit einer berufl ichen Fach-
richtung

Unterabschnitt 3
Lehrinnen und Lehrer an Förderschulen

§ 41   Befähigung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an 
Förderschulen

Unterabschnitt 4
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen

§ 42   Befähigung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer als 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

§ 43  Beförderung von Fachlehrerinnen oder Fachlehrern 

§ 44  Befähigung für Studienrätinnen und Studienräte

§ 45   Befähigung für Akademische Rätinnen und Akade-
mische Räte als wissenschaftliche oder künstleri-
sche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an einer 
Hochschule

§ 46   Befähigung für Studienrätinnen und Studienräte 
im Hochschuldienst

Abschnitt 4
Besondere Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

der Gemeinden und Gemeindeverbände

§ 47  Ausbildung und Prüfung

§ 48   Zugangsvoraussetzungen für Leiterinnen und Lei-
ter von Versorgungs- und Verkehrsbetrieben

§ 49   Zugangsvoraussetzungen für Leiterinnen und Lei-
ter sowie Lehrerinnen und Lehrer an Studieninsti-
tuten für kommunale Verwaltung

Abschnitt 5
Besondere Vorschriften für einzelne Gruppen 

von Beamtinnen und Beamten und Richterinnen 
und Richter

§ 50   Aufstiegs- und Beförderungsregelungen für Beam-
tinnen und Beamte der Landtagsverwaltung, des 
Geschäftsbereichs des Landesrechnungshofs sowie 
der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit

§ 51  Richterinnen und Richter

§ 52   Beamtinnen und Beamte im Geschäftsbereich des 
Justizministeriums 

Abschnitt 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 53   Vor dem 1. April 2009 außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieser Verordnung erworbenen Befähigungen

§ 54  Früher erworbene Befähigungen

§ 55   Zuordnung der Laufbahnen besonderer Fachrich-
tung, besondere Anforderungen an die Ausbildung, 
Regelungen zur hauptberufl ichen Tätigkeit

§ 56  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1
Unterabschnitt 1

Allgemeines

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen und Beam-
ten des Landes, der Gemein den, der Gemeindeverbände 
und der anderen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, soweit in Absatz 2 nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Die Verordnung fi ndet keine Anwendung auf

1.   die Professorinnen und Professoren, die Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren, die Hochschuldozen-
tinnen und Hochschuldozenten, die wissenschaftli-
chen und künstlerischen Assistentinnen und 
Assistenten, die Oberassistentinnen und Oberassisten-
ten, die Oberingenieurinnen und Oberingenieure und 
die in § 134 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310) in der jeweils geltenden Fas-
sung genannten Beamtinnen und Beamten und

2.   die kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten 
sowie die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, deren 
Zugangsvoraussetzungen gesetzlich geregelt sind.

(3) Für die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech-
nischen Dienstes sowie für die Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamten gelten besondere 
Rechtsverordnungen.

§ 2 
Grundsatz

Laufbahnrechtliche Entscheidungen sind, soweit sie Er-
nennungen und Aufstieg betreffen, nach Maßgabe des § 9 
des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl.  I 
S.  1010) in der jeweils geltenden Fassung sowie unter 
Berücksichtigung des § 10 des Landesgleichstellungsge-
setzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590) in der je-
weils geltenden Fassung zu treffen. Grundlagen für diese 
Einschätzung können neben aktuellen dienstlichen Be-
urteilungen ergänzend auch Personalgespräche, struktu-
rierte Interviews, Assessment-Center oder andere wis-
senschaftlich fundierte Auswahlmethoden sein. 
Ergänzende Auswahlmethoden kommen insbesondere 
dann in Betracht, wenn gemessen an den künftigen Auf-
gaben eine abschließende Entscheidung über Eignung, 
Leistung und Befähigung auf der Grundlage einer 
dienstlichen Beurteilung nicht möglich ist.

§ 3
Zuständigkeiten für Entscheidungen

Entscheidungen nach dieser Verordnung trifft die nach 
§  2 Absatz  2 des Landesbeamtengesetzes, bei Beamtin-
nen und Beamten des Landes in Verbindung mit Absatz 3 
und 4 des Landesbeamtengesetzes, zuständige dienstvor-
gesetzte Stelle, soweit in den nachfolgenden Vorschriften 
oder in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes 
geregelt ist. Sofern in den nachfolgenden Vorschriften die 
Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde vorgesehen 
ist, bleibt es für die Beamtinnen und Beamten der Ge-
meinden und Gemeindeverbände und der der Aufsicht 
des Landes unterstehenden sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts auch 
hier bei der Zuständigkeit der dienstvorgesetzten Stelle.

§ 4 
Laufbahnrechtlicher Befähigungserwerb

(1) Laufbahnbewerberinnen und -bewerber erwerben 
die Befähigung für ihre Laufbahn

1.   durch Erwerb der Zugangsvoraussetzungen für eine 
Laufbahn mit Vorbereitungsdienst gemäß § 6 des Lan-
desbeamtengesetzes, 

2.   nach den Vorschriften über Beamtinnen und Beamte 
besonderer Fachrichtungen,

3.  nach den Vorschriften über den Aufstieg,

4.  nach einem Laufbahnwechsel nach § 11,

5.   nach §  5 Absatz  8 Satz  5 Halbsatz 2, §  15 Absatz  3 
oder 

6.  nach Maßgabe des § 11 des Landesbeamtengesetzes. 

(2) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen die Be-
fähigung für die Laufbahn, in der sie verwendet werden 
sollen, durch Lebens- und Berufserfahrung innerhalb 
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erworben 
haben. Diese wird durch den Landespersonalausschuss, 
für die in § 37 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes be-
zeichneten Beamtinnen und Beamten durch die Landes-
regierung festgestellt.
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§ 5 
Probezeit

(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf 
Probe, während der sich Laufbahnbewerberinnen und 
-bewerber nach Erwerb, andere Bewerberinnen und Be-
werber nach Feststellung der Befähigung für ihre Lauf-
bahn bewähren sollen. In den Fällen, in denen der Befä-
higungserwerb im Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt, 
zählt diese Zeit auch zur Probezeit. Die regelmäßige Pro-
bezeit beträgt drei Jahre. Für die Feststellung der Be-
währung gilt ein strenger Maßstab. Die Beamtin oder der 
Beamte wird während der Probezeit auf mehr als einem 
Dienstposten eingesetzt, sofern dies dienstlich vertretbar 
ist. Als Grundlage für die Entscheidung über die Bewäh-
rung während der Probezeit ist eine Beurteilung über 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beam-
tin oder des Beamten spätestens nach zwölf Monaten, bei 
Probezeiten von mehr als zwölf Monaten ist eine weitere 
Beurteilung zum Ablauf der Probezeit zu erstellen. In 
der Beurteilung zum Ablauf der Probezeit wird festge-
stellt, ob die Beamtin oder der Beamte sich in vollem 
Umfang bewährt hat. Wenn sich die Beamtin oder der 
Beamte wegen besonderer Leistungen ausgezeichnet hat, 
ist dies festzustellen.

(2) Die Mindestprobezeit in der Laufbahngruppe 1 be-
trägt sechs Monate, in der Laufbahngruppe 2 ein Jahr.

(3) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst und Zeiten einer 
hauptberufl ichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die 
nicht bereits auf den Vorbereitungsdienst angerechnet 
worden sind, sollen auf die Probezeit angerechnet wer-
den, wenn die Tätigkeit nach Art und Bedeutung min-
destens der des zu übertragenden Amtes entsprochen 
hat. Zeiten einer hauptberufl ichen Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst, die über die nach § 16 Absatz 4 in Verbin-
dung mit §  8 Absatz  1 des Landesbeamtengesetzes für 
die Ordnung von Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
nachzuweisenden hinausgehen, dürfen ebenfalls auf die 
Probezeit angerechnet werden. Satz  1 gilt auch im Fall 
der Einstellung von Beamtinnen oder Beamten als an-
dere Bewerberinnen oder anderer Bewerber. Die Vor-
schriften über Mindestprobezeiten bleiben unberührt. 

(4) Zeiten einer hauptberufl ichen Tätigkeit in einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, im 
Rahmen der Entwicklungshilfe, im Dienst der Fraktio-
nen des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bun-
destages oder der Landtage und der kommunalen Spit-
zenverbände sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
oder wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dienst von wis-
senschaftlichen Forschungseinrichtungen, an denen die 
öffentliche Hand durch Zahlung von Beiträgen oder Zu-
schüssen oder in anderer Weise wesentlich beteiligt ist, 
können auf die Probezeit angerechnet werden, wenn die 
Tätigkeit nach Art und Bedeutung mindestens des zu 
übertragenden Amtes entsprochen hat. Die Vorschriften 
über Mindestprobezeiten bleiben unberührt. 

(5) Auf die Probezeit anrechenbare Zeiten hauptberufl i-
cher Tätigkeiten, Dienstzeiten im öffentlichen Dienst 
und Zeiten berufl icher Tätigkeiten als Lehrerin oder 
Lehrer an Ersatzschulen oder Auslandsschulen setzen 
eine Beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit voraus. War während der anrechen-
baren Zeiten nach Satz 1 Teilzeitbeschäftigung mit weni-
ger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt, 
ist die Teilzeitbeschäftigung entsprechend ihrem Verhält-
nis zur hälftigen Beschäftigung zu berücksichtigen.

(6) Abgesehen von den Fällen des Absatzes 4 gelten Be-
urlaubungszeiten ohne Dienstbezüge und Krankheitszei-
ten von mehr als drei Monaten nicht als Probezeit. Ist bei 
Gewährung des Urlaubs von der obersten Dienstbe-
hörde, bei Landesbeamtinnen und Landesbeamten au-
ßerdem mit Zustimmung des für Inneres zuständigen 
Ministeriums und des Finanzministeriums, festgestellt 
worden, dass der Urlaub überwiegend dienstlichen Inte-
ressen oder öffentlichen Belangen dient, so kann die Zeit 
des Urlaubs auf die Probezeit angerechnet werden. Die 
Vorschriften über Mindestprobezeiten bleiben unberührt.

(7) Bei der Berechnung der Probezeit zählen die Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit in vollem Umfang. Ist der 
Beamtin oder dem Beamten während der Probezeit Teil-

zeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit bewilligt worden, ist die Teilzeitbe-
schäftigung entsprechend ihrem Verhältnis zur hälftigen 
Beschäftigung zu berücksichtigen. Die Probezeit ist je-
doch nur dann entsprechend zu verlängern, wenn die 
Auswirkung mehr als drei Monate beträgt.

(8) Kann die Bewährung bis zum Ablauf der Probezeit 
noch nicht festgestellt werden, so kann die Probezeit 
verlängert werden. Sie darf jedoch fünf Jahre nicht über-
schreiten. Vor Ablauf der Probezeit ist eine abschlie-
ßende Beurteilung über die Bewährung oder Nichtbe-
währung anzufertigen. Beamtinnen und Beamte, die sich 
nicht bewähren, sind zu entlassen. Sie können mit ihrer 
Zustimmung in das nächstniedrigere Einstiegsamt oder 
die Laufbahngruppe 1 derselben Fachrichtung übernom-
men werden, wenn sie hierfür geeignet sind und ein 
dienstliches Interesse vorliegt.

§ 6 
Nachteilsausgleich

(1) Hat sich die Einstellung wegen der tatsächlichen Be-
treuung mindestens eines in häuslicher Gemeinschaft le-
benden minderjährigen Kindes verzögert und ist die Be-
werbung, die zur Einstellung geführt hat, innerhalb von 
sechs Monaten, im Falle fester Einstellungstermine zum 
nächsten Einstellungstermin, nach Beendigung der Kin-
derbetreuung oder nach Beendigung der im Anschluss an 
die Kinderbetreuung begonnenen vorgeschriebenen Aus-
bildung erfolgt, so ist zum Ausgleich der Ver zögerung 
eine Beförderung bereits während der Probezeit frühes-
tens nach zwei Jahren sowie vor Ablauf eines Jahres 
nach Beendigung der Probezeit zulässig, sofern die 
dienstlichen Leistungen eine Beförderung rechtfertigen. 
Entsprechendes gilt für Beamtinnen und Beamte, die 
wegen Kinderbetreuung ohne Anwärter- oder Dienstbe-
züge beurlaubt waren. Zugrunde gelegt wird jeweils der 
Zeitraum der tatsächlichen Verzögerung durch die Be-
treuung eines Kindes oder mehrerer Kinder. Insgesamt 
können höchstens zwei Jahre berücksichtigt werden 
Satz 1 und 2 gelten nicht während eines Vorbereitungs-
dienstes, wenn dieser im Beamtenverhältnis auf Probe 
durchgeführt wird.

(2) Absatz  1 gilt entsprechend bei  der tatsächlichen 
Pfl ege eines nach § 7 Absatz 3 des Pfl egezeitgesetzes vom 
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gelten-
den Fassung pfl egebedürftigen nahen Angehörigen, des-
sen Pfl egebedürftigkeit nach § 3 Absatz 2 des vorgenann-
ten Gesetzes nachgewiesen ist. 

§ 7 
Beförderung, Erprobungszeit

(1) Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen sind, dürfen 
nicht übersprungen werden. Regelmäßig zu durchlaufen 
sind die Ämter einer Laufbahn, die im Landesbesol-
dungsgesetz {Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
Landesbesoldungsgesetzes}in der jeweils geltenden Fas-
sung unterschiedlichen Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnung A zugeordnet sind. Abweichungen be-
stimmt

1.   bei Beamtinnen und Beamten des Landes die für die 
Ordnung der Laufbahn zuständige oberste Dienstbe-
hörde im Einvernehmen mit dem für Inneres zustän-
digen Ministerium und dem Finanzministerium und

2.   bei Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, Ge-
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste 
Aufsichtsbehörde, bei Lehrerinnen und Lehrern au-
ßerdem im Einvernehmen mit der obersten Schulauf-
sichtsbehörde.

Ob ein Amt der Besoldungsordnung B regelmäßig zu 
durchlaufen ist, bestimmen die in Satz 3 Halbsatz 2 ge-
nannten Behörden.

(2) Eine Beförderung ist nicht zulässig

1.  während der Probezeit,

2.   vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probezeit 
sowie
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3.   vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung, 
es sei denn, dass das Amt, aus dem befördert wird, 
nicht regelmäßig zu durchlaufen ist.

Innerhalb von zwei Jahren vor Eintritt in den Ruhestand 
wegen Erreichens der Altersgrenze ist nur eine Beförde-
rung zulässig.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummern 1 und 2 ist eine 
Beförderung in den Fällen des Nachteilsausgleiches 
gemäß § 6 zulässig. Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 
ist eine Beförderung nach Beendigung der Probezeit zu-
lässig, wenn sich die Beamtin oder der Beamte wegen 
besonderer Leistungen ausgezeichnet hat und dies in 
einer Beurteilung während der Probezeit nach §  5 Ab-
satz 1 Satz 7 festgestellt wurde. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte darf erst befördert 
werden, wenn die Eignung für einen höher bewerteten 
Dienstposten in einer Erprobungszeit festgestellt wurde. 
Dies gilt nicht für die Beförderung in Ämter, deren Inha-
berinnen oder Inhaber richterliche Unabhängigkeit be-
sitzen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder Be-
amtinnen und Beamte im Sinne des §  37 Absatz  1 des 
Landesbeamtengesetzes sind. Dies gilt auch nicht für 
Fälle des Aufstiegs oder für Fälle der §§ 18 und 25 bis 27. 
Die Erprobungszeit dauert in 

1.  der Laufbahngruppe 1 drei Monate,

2.   der Laufbahngruppe 2 ab dem ersten Einstiegsamt je-
weils sechs Monate und

3.   der Laufbahngruppe 2 ab einem Amt der Besoldungs-
gruppe A 14 jeweils neun Monate.

Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Freistellungs-
zeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und Krank-
heitszeiten von mehr als drei Monaten, bei Erprobungen 
in der Laufbahngruppe 1 von mehr als einen Monat, gel-
ten nicht als Erprobungszeit. Für die Berechnung der Er-
probungszeit bei einer Teilzeitbeschäftigung gilt § 5 Ab-
satz 7 entsprechend.

Wenn die Eignung nicht festgestellt werden kann, ist die 
probeweise Übertragung des Dienstpostens rückgängig 
zu machen.

§ 8 
Beurteilung von Landesbeamtinnen und Landesbeamten

(1) Die nach § 92 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtenge-
setzes in regelmäßigen Zeitabständen zu erstellenden 
Beurteilungen (Regelbeurteilungen) von Landesbeamtin-
nen und Landesbeamten werden zu festen Stichtagen 
abgegeben, die von den obersten Dienstbehörden festge-
legt werden. Der Zeitabstand beträgt grundsätzlich drei 
Jahre.

(2) Bei Beurteilungen nach Absatz  1 sind Vergleichs-
gruppen zu bilden. Die Zugehörigkeit zu einer Ver-
gleichsgruppe bestimmt sich in erster Linie nach der Be-
soldungsgruppe oder nach der Funktionsebene.

(3) Der Anteil der Landesbeamtinnen und Landesbeam-
ten einer Vergleichsgruppe soll bei der besten Note 10 
Prozent und bei der zweitbesten Note 20 Prozent nicht 
überschreiten. Ist die Anwendung dieser Richtwerte 
wegen einer zu geringen Zahl der einer Vergleichsgruppe 
zuzuordnenden Beamtinnen und Beamten nicht möglich, 
sind die Beurteilungen in Anlehnung an diese Richtwerte 
entsprechend zu differenzieren.

§ 9 
Nachzeichnung dienstlicher Beurteilungen

(1) Liegt keine aktuelle dienstliche Beurteilung vor, ist 
ausgehend von der letzten dienstlichen Beurteilung einer 
Beamtin oder eines Beamten unter Berücksichtigung des 
seinerzeit angelegten Maßstabs und der durchschnittli-
chen Entwicklung vergleichbarer Beamtinnen und Be-
amter diese in den nachfolgenden Fällen fi ktiv fortzu-
schreiben (Nachzeichnung):

1.   bei Beurlaubungen zur Ausübung einer gleichwerti-
gen hauptberufl ichen Tätigkeit bei Fraktionen des Eu-
ropäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages 
oder der Landtage,

2.   bei Beurlaubungen nach §  34 der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung NRW in der jeweils geltenden 
Fassung zur Ausübung einer gleichwertigen hauptbe-
rufl ichen Tätigkeit insbesondere bei einer Behörde, öf-
fentlichen Einrichtung oder bei einer europäischen 
oder internationalen Institution, wenn spätestens zu 
Beginn des Urlaubs schriftlich zugestanden worden 
ist, dass diese Tätigkeit öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient,

3.   bei Elternzeit und Beurlaubung aus familiären Grün-
den und

4.   bei Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit wegen 
einer Mitgliedschaft im Personalrat oder als Vertrau-
ensperson der schwerbehinderten Menschen. 

(2) Bei teilweise freigestellten oder teilweise beurlaub-
ten oder in Elternzeit teilzeitbeschäftigten Beamtinnen 
und Beamten nach Absatz  1 Nummer  1 bis 4 ist die 
letzte dienstliche Beurteilung gemäß Absatz 1 nur dann 
fortzuschreiben, wenn die dienstliche Tätigkeit im 
Durchschnitt des gesamten Beurteilungszeitraumes we-
niger als 20 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trägt. Bei der Fortschreibung ist die tatsächlich geleistete 
Tätigkeit zu berücksichtigen.

(3) Die fi ktive Fortschreibung ist in der Regel auf zwei 
Beurteilungszeiträume nach §  92 Absatz  1 Satz  2 des 
Landesbeamtengesetzes zu beschränken und erfolgt 
unter Betrachtung des letzten Beurteilungszeitraumes. 
Bei der fi ktiven Fortschreibung können außerdienstliche 
Arbeitsleistungen, insbesondere, wenn diese beurteilt 
wurden, herangezogen werden. 

(4) Sofern die Übertragung eines höherwertigen Amtes 
in der nächsthöheren oder innerhalb derselben Lauf-
bahngruppe von einer Erprobung oder Probezeit abhän-
gig ist, soll den beurlaubten oder freigestellten Beamtin-
nen und Beamten, sofern die erfolgreiche Erprobung 
oder eine erfolgreiche Probezeit nicht nachgezeichnet 
werden kann, die Möglichkeit einer Erprobung oder Ab-
leistung der Probezeit eröffnet werden. Auf die Erpro-
bung oder Ableistung der Probezeit kann im Einzelfall 
verzichtet werden, wenn die Anforderungen der in der 
Beurlaubung oder Freistellung ausgeübten Tätigkeit mit 
denen des Beförderungsamtes vergleichbar sind und die 
Zeitdauer der Ausübung mit der Erprobungszeit oder 
Probezeit übereinstimmt. Der Dienstherr hat in diesem 
Fall, in der Regel auf der Grundlage eines qualifi zierten 
Zeugnisses, festzustellen, dass diese Voraussetzungen er-
füllt sind und die Beamtin oder der Beamte sich auch 
unter Zugrundelegung der während der Beurlaubung 
oder Freistellung ausgeübten Tätigkeiten mit Blick auf 
das zu übertragende Beförderungsamt bewährt hat. Dar-
über hinaus ist die Prognose hinsichtlich der Eignung 
der Beamtin oder des Beamten für das Beförderungsamt 
auf sämtliche Erkenntnisse zu stützen, die auch für 
dienstliche Beurteilungen verwertet werden, insbeson-
dere sind auch die dienstlichen Anforderungen und Leis-
tungen bis zum Beginn der Beurlaubung oder Freistel-
lung einzubeziehen.

§ 10 
Dienstzeit

(1) Während der Dienstzeit soll die Beamtin oder der Be-
amte ergänzend zu ihrer oder seiner durch Vor- und Aus-
bildung erworbenen Qualifi kation zusätzliche für die zu 
übertragenden Ämter notwendigen Kenntnisse und Fä-
higkeiten durch praktische Aufgabenwahrnehmung er-
werben. Dieser Erwerb zusätzlicher Kenntnisse und Fä-
higkeiten ist Voraussetzung für eine beabsichtigte 
Beförderung oder einen beabsichtigten Aufstieg. 

(2) Dienstzeiten, die nach dieser Verordnung Vorausset-
zung für eine Beförderung oder für den Aufstieg sind, 
rechnen von dem Zeitpunkt der Beendigung der Probe-
zeit in der Laufbahngruppe. Im Falle der berufl ichen 
Entwicklung nach den §§ 25 bis 27 rechnen die Dienst-
zeiten ab dem Zeitpunkt, in dem die allgemeinen Beför-
derungsvoraussetzungen des § 24 Absatz 2 Nummer 2 er-
füllt sind, frühestens jedoch mit Verleihung des zweiten 
Einstiegsamtes in der Laufbahngruppe 2, bei erfolgtem 
Aufstieg ab der Verleihung eines Amtes der neuen Lauf-
bahngruppe. In den Fällen des Nachteilsausgleiches 
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rechnen sie ab dem Zeitpunkt der frühestmöglichen Be-
förderung.

(3) Bei der Berechnung der Dienstzeit zählen die Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit im vollen Umfang. Dies gilt 
auch für Zeiten einer unterhälftigen Teilzeitbeschäfti-
gung aus familiären Gründen. 

(4) Anzurechnen sind Zeiten vor der Einstellung,

1.   die in den Fällen des § 34 Absatz 2 der Freistellungs- 
und Urlaubsverordnung NRW geleistet wurden und 
zu einer Verzögerung bei der Einstellung geführt 
haben bis zu einem Jahr,

2.   in denen eine hauptberufl iche Tätigkeit als Lehrerin 
oder Lehrer an Schulen, die nach besonderer Rechts-
vorschrift öffentliche Schulen sind oder als solche gel-
ten, ausgeübt wurde, wenn die Tätigkeit nach Art und 
Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt der 
Laufbahn entsprochen hat und die Zeit nicht bereits 
auf die Probezeit angerechnet worden ist und

3.   in denen eine berufl iche Tätigkeit als Planstelleninha-
berin oder Planstelleninhaber an Ersatzschulen ge-
leistet wurde.

(5) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge nach der 
Einstellung gelten nicht als Dienstzeiten. Von diesem 
Grundsatz abweichend sind anzurechnen 

1.   bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren die Zeit 
eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser über-
wiegend dienstlichen Interessen oder öffentlichen Be-
langen dient und das Vorliegen dieser Voraussetzung 
bei Gewährung des Urlaubs von der obersten Dienst-
behörde, bei Landesbeamtinnen und Landesbeamten 
außerdem mit Zustimmung des für Inneres zuständi-
gen Ministeriums und des Finanzministeriums festge-
stellt worden ist,

2.   bis zur Dauer von insgesamt fünf Jahren die Zeit 
eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser zur 
Ausübung einer Tätigkeit bei Fraktionen des Europäi-
schen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder 
der Landtage als wissenschaftliche Assistentin oder 
wissenschaftlicher Assistent oder Geschäftsführerin 
oder Geschäftsführer erteilt wurde,

3.   die Zeit eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn die-
ser zur Ausübung einer Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Organisatio-
nen, im Auslandsschuldienst oder im 
Ersatzschuldienst oder zur Übernahme von Aufgaben 
der Entwicklungshilfe erteilt wurde und

4.   bis zur Dauer von insgesamt drei Jahren Urlaubszei-
ten ohne Dienstbezüge infolge der tatsächlichen Be-
treuung eines minderjährigen Kindes oder mehrerer 
minderjähriger Kinder oder der Pfl ege eines nach § 7 
Absatz  3 des Pfl egezeitgesetzes pfl egebedürftigen 
nahen Angehörigen, dessen Pfl egebedürftigkeit nach 
§ 3 Absatz 2 des vorgenannten Gesetzes nachgewiesen 
ist. Der Ausgleich von Verzögerungen nach den Sätzen 
1 und 2 und § 6 Absatz 1 und 2 darf zusammen einen 
Zeitraum von drei Jahren nicht überschreiten.

Zeiten, die bereits zu einer Anrechnung bei der Probezeit 
geführt haben, bleiben unberücksichtigt.

(6) Besondere gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 11 
Laufbahnwechsel

(1) Ein Laufbahnwechsel in ein statusgleiches Amt einer 
anderen Laufbahn ist nur zulässig, wenn die Beamtin 
oder der Beamte die Befähigung für die neue Laufbahn 
besitzt. §§ 26 und 29 des Beamtenstatusgesetzes und § 25 
des Landesbeamtengesetzes bleiben unberührt.

(2) Besitzt die Beamtin oder der Beamte die Befähigung 
für die neue Laufbahn nicht, so ist ein Laufbahnwechsel 
zulässig, wenn die für die Wahrnehmung der Ämter in 
der Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 

1.   durch Unterweisung oder entsprechende Qualifi zie-
rungsmaßnahmen oder 

2.   in Verbindung mit Maßnahmen nach Nummer 1 oder 
alleine durch die Wahrnehmung von Tätigkeiten, die 
mit den Anforderungen der neuen Laufbahn ver-
gleichbar sind, erworben worden sind und 

3.   die Beamtin oder der Beamte eine Erprobung erfolg-
reich absolviert hat. Die Dauer der Erprobung beträgt 
zehn Monate. Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, 
Freistellungszeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäf-
tigung und Krankheitszeiten von mehr als drei Mona-
ten gelten nicht als Erprobungszeit. Für die Berech-
nung der Erprobungszeit bei einer Teilzeitbeschäfti-
gung gilt §  5 Absatz  7 entsprechend. §  10 Absatz  3 
fi ndet Anwendung.

Art und Umfang der Maßnahmen nach Nummer  1 und 
von Tätigkeiten nach Nummer 2 können von der für die 
Ordnung der Laufbahn zuständigen obersten Dienstbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle im Einzelfall 
oder allgemein in einer Rechtsverordnung nach §  7 des 
Landesbeamtengesetzes festgelegt werden. Für den 
Wechsel in eine Laufbahn besonderer Fachrichtung fi n-
det § 4 Absatz 1 Nummer 2 Anwendung. 

(3) Über den Laufbahnwechsel entscheidet die für die 
Ordnung der neuen Laufbahn zuständige oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle, bei 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung die oberste 
Dienstbehörde. Der Laufbahnwechsel nach Absatz  2 ist 
nicht zulässig, wenn für die neue Laufbahn eine be-
stimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch be-
sondere Rechtsvorschrift zwingend vorgeschrieben oder 
nach ihrer Eigenart zwingend erforderlich ist. 

(4) Für den Aufstieg von der Laufbahngruppe 1 in die 
Laufbahngruppe 2 derselben oder einer anderen Fach-
richtung gelten die §§ 19 bis 23, für die berufl iche Ent-
wicklung  innerhalb der Laubahngruppen 1 und  2 die 
§§ 18 und 25 bis 27.

§ 12 

Einstellung früherer Beamtinnen oder Beamter 
und Einstellung von Beamtinnen oder Beamten anderer 

Dienstherren

(1) Bei der Einstellung früherer Beamtinnen und Beam-
ter und der Einstellung von Beamtinnen und Beamten 
anderer Dienstherrn ist diese Verordnung anzuwenden.

(2) Von der Ableistung einer Probezeit kann abgesehen 
werden, wenn die Beamtin oder der Beamte oder die frü-
here Beamtin oder der frühere Beamte bereits in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder in das Beamtenver-
hältnis auf Zeit berufen war. Auf die Probezeit kann eine 
nicht beendete frühere oder vorhergehende Probezeit an-
gerechnet werden. Das gilt auch für die Mindestprobe-
zeit.

(3) War bereits ein Beförderungsamt verliehen, so brau-
chen die darunter liegenden Ämter nicht regelmäßig 
durchlaufen zu werden. Die im Beförderungsamt ver-
brachte Zeit darf auf die einjährige Sperrfrist nach § 19 
Absatz  2 Nummer  3 des Landesbeamtengesetzes ange-
rechnet werden. 

§ 13

Erleichterung für schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte behinderte Menschen

(1) Bei der Einstellung von schwerbehinderten und 
ihnen gleichgestellten behinderten Menschen darf nur 
das für die Laufbahn erforderliche Mindestmaß körper-
licher Eignung verlangt werden.

(2) Im Prüfungsverfahren sind für schwerbehinderte und 
ihnen gleichgestellte behinderte Menschen die ihrer Be-
hinderung angemessenen Erleichterungen auf Antrag zu 
gewähren.

(3) Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter 
und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen ist die 
Minderung der Arbeits- und Einsatzfähigkeit durch die 
Behinderung zu berücksichtigen.
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§ 14
Ausnahmen

(1) Ausnahmen können zugelassen werden von

1.   der Probezeit und der Mindestprobezeit nach § 5 Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 und Absatz 3, sofern dadurch 
die Probezeit oder Mindestprobezeit nicht auf einen 
Zeitraum von weniger als drei Monaten verkürzt wird.

2.   einer Ernennung zur Begründung eines Beamtenver-
hältnisses im Eingangsamt der Laufbahn gemäß § 14 
Absatz  1 des Landesbeamtengesetzes oder dem 
Durchlaufen von Ämtern bei Beförderung gemäß § 7 
Absatz 1 Satz 1,

3.   der Beförderung während der Probezeit, vor Ablauf 
eines Jahres seit Beendigung der Probezeit oder der 
letzten Beförderung, der weiteren Beförderung inner-
halb von zwei Jahren vor Eintritt in den Ruhestand 
wegen Erreichens der Altersgrenze oder während der 
Erprobungszeit gemäß § 7 Absatz 2 und 4,

4.   Dienstzeiterfordernissen gemäß §  20 Absatz  1, §  21 
Absatz 1, § 23 Absatz 1, § 26 Absatz 1, § 27 Absatz 1, 
§ 28 Absatz 1 und 2, § 34 Absatz 1, § 35 Absatz 1, § 39, 
§ 41, § 48 Absatz 1 und 2, § 49 Absatz 1 und 2, § 51 
Absatz 2 und 3, § 52 Absatz 1, 

5.   dem Durchlaufen der Ämter bei Übernahme in den 
Schulaufsichtsdienst, soweit eine Dienstzeit gemäß 
§ 10, § 33 Absatz 3 von acht Jahren abgeleistet ist; bei 
Ämtern an der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur 
– Landesinstitut für Schule darf an die Stelle der 
achtjährigen Dienstzeit eine vierjährige Dienstzeit in 
Ämtern ab dem Einstiegsamt 2 der Laufbahngruppe 
treten gemäß § 35 Absatz 1 und 2,

6.   dem Promotionserfordernis gemäß §  45 Absatz  1 
Nummer 2 und

7.   dem Tätigkeitserfordernis nach §  29 Absatz  2 aus 
dienstlichen Gründen.

(2) Über Ausnahmen von §  14 Absatz  1 des Landesbe-
amtengesetzes, § 7 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 und Absatz 4 sowie über Ausnahmen von der 
Dauer der Probezeit anderer Bewerberinnen und Bewer-
ber entscheidet der Landespersonalausschuss, für die in 
§ 37 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes bezeichneten 
Beamtinnen und Beamten die Landesregierung. Über 
Ausnahmen von den übrigen in Absatz 1 genannten Vor-
schriften entscheiden für die Beamtinnen und Beamten

1.   des Landes die oberste Dienstbehörde als Aufsichts-
behörde im Einvernehmen mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium und dem Finanzministerium,

2.   der Landschaftsverbände, des Landesverbandes Lippe 
und des Regionalverbandes Ruhr das für Inneres zu-
ständige Ministerium als Aufsichtsbehörde,

3.   der Gemeinden und der sonstigen Gemeindeverbände 
die Aufsichtsbehörde, in den Fällen des §  28 die Be-
zirksregierung als Aufsichtsbehörde oder

4. für die Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die Aufsichtsbe-
hörde, bei Lehrern im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde.

Unterabschnitt 2
Zugang zu den Laufbahnen

§ 15
Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert in Laufbahnen

1.   der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt, in der 
Regel sechs Monate und der Laufbahngruppe 1, zwei-
tes Einstiegsamt, in der Regel zwei Jahre,

2.   der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, in der 
Regel drei Jahre und der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt, in der Regel zwei Jahre.

Die Möglichkeit zur Anrechnung förderlicher Zeiten 
nach § 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des Landesbeamten-
gesetzes bleibt unberührt.

(2) In der Laufbahngruppe 2, in der nach §  6 Absatz  1 
Nummer 3 b des Landesbeamtengesetzes im ersten Ein-
stiegsamt der Abschluss eines Studiums an einer Hoch-
schule gefordert wird, soll dieses Studium im Umfang 
von mindestens 18 Monaten und höchstens 24 Monaten 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. Der 
Vorbereitungsdienst soll sich in diesen Fällen auf eine 
Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunktbereichen 
der Laufbahn beschränken.

(3) Beamtinnen und Beamten des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 1 oder des ersten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2, die die Laufbahnprüfung 
nicht oder endgültig nicht bestehen, kann der Zugang zu 
einem niedrigeren Einstiegsamt derselben Fachrichtung 
zuerkannt werden, wenn die nachgewiesenen Kenntnisse 
ausreichen. 

(4) Die Beamtinnen und Beamten führen während des 
Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung ,,Anwärte-
rin“ oder „Anwärter“, in einem Vorbereitungsdienst für 
das zweite Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 2 die 
Dienstbezeichnung „Referendarin“ oder „Referendar“ 
mit einem die Fachrichtung oder die Laufbahn bezeich-
nenden Zusatz. Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann im Einvernehmen mit der beteiligten obersten 
Dienstbehörde andere Dienstbezeichnungen festsetzen.

§ 16

Laufbahnen besonderer Fachrichtung, Anforderungen 
und Dauer der hauptberuflichen Tätigkeit

(1) Die Laufbahnen besonderer Fachrichtung der Lauf-
bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, ergeben sich aus 
der Anlage 1.

(2) Die Laufbahnen besonderer Fachrichtung der Lauf-
bahngruppe 2 ergeben sich mit Ausnahme der im Ab-
schnitt 3 und in den §§ 48 und 49 genannten Laufbahnen 
aus der Anlage 2. Die Zuordnung zu den Laufbahnen des 
technischen Dienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt, erfolgt nach dem Schwerpunkt der Ausbil-
dung im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen 
Ministerium und dem Finanzministerium.

(3) Die hauptberufl iche Tätigkeit muss die Eignung zur 
selbständigen Wahrnehmung von Aufgaben der ange-
strebten Laufbahn vermitteln. Die hauptberufl iche Tä-
tigkeit muss den überwiegenden Teil der Arbeitskraft be-
anspruchen, ist entgeltlich und muss dem durch 
Ausbildung und Berufswahl geprägten Berufsbild ent-
sprechen.

(4) Die Zeit der hauptberufl ichen Tätigkeit beträgt, so-
weit in der Anlage 3 gemäß § 55 und im Abschnitt 3 und 
in den §§ 48 und 49 nichts anderes bestimmt ist, in Lauf-
bahnen 

1.  der Laufbahngruppe 1 zwei Jahre. 

2.  der Laufbahngruppe 2 zwei Jahre und sechs Monate. 

(5) In der Anlage gemäß §  55 können für bestimmte 
Ämter innerhalb der Laufbahnen besondere Anforde-
rungen an die technische oder sonstige Fachbildung ge-
stellt werden, die über die allgemeinen Anforderungen 
an die Vorbildung gemäß § 8 des Landesbeamtengesetzes 
hinausgehen. Die Möglichkeit, im Rahmen von Stellen-
ausschreibungen konkrete Anforderungsprofi le zu erstel-
len, die zusätzlich zu erfüllen sind, bleibt unberührt.

(6) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Rechtsverord-
nung gemäß § 7 des Landesbeamtengesetzes an, die den 
Erwerb der Befähigung nach §  4 Absatz  1 Nummer  1 
vorschreibt, ist die Einstellung solcher Bewerberinnen 
und Bewerber nicht mehr zulässig, die ihre Befähigung 
nach den Vorschriften über Beamtinnen und Beamte be-
sonderer Fachrichtungen erworben haben. Die Rechts-
verordnung kann für eine Übergangszeit von bis zu sechs 
Monaten hiervon abweichen.
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Abschnitt 2
Berufliche Entwicklung

§ 17
Fortbildung und Personalentwicklung

(1) Die dienstliche Fortbildung ist zu fördern. Fortbil-
dungsmaßnahmen können insbesondere

1.   die Erhaltung und Verbesserung der Befähigung für 
den übertragenen Dienstposten und für gleich bewer-
tete Dienstposten,

2.   bei Änderung der Voraussetzungen für den Erwerb 
der Laufbahnbefähigung eine Angleichung an die 
neuen Anforderungen,

3.  den Erwerb ergänzender Qualifi kationen 

 a)  für höher bewertete Dienstposten und 

 b)  die Wahrnehmung von Führungsaufgaben

zum Ziel haben. Alle Maßnahmen sollen sich auf die Er-
haltung und Fortentwicklung der Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen insbesondere der Genderkompetenz 
und der interkulturellen Kompetenz erstrecken.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 sind nach 
den Erfordernissen der Personalplanung, insbesondere der 
Frauenförderung und des Personaleinsatzes, vorzusehen. 
Den Belangen schwerbehinderter und ihnen gleichge-
stellter Menschen ist besonders Rechnung zu tragen. 

(3) Die Vorgesetzten sollen die dienstliche Fortbildung 
der Beamtinnen und Beamten unterstützen und deren 
Entwicklung in der Aufgabenwahrnehmung fördern. 
Dabei ist neben dem persönlichen Qualifi kationsprofi l 
auch den Anforderungen an eine chancengleiche berufl i-
che Entwicklung von Beamtinnen und Beamten Rech-
nung zu tragen.

(4) Personalentwicklungskonzepte bilden eine wesentli-
che Grundlage für eine Personalentwicklung. Bei der Er-
stellung ist den Zielen der Frauenförderung, wie sie ins-
besondere in den Gleichstellungsplänen festgelegt sind, 
Rechnung zu tragen. Personalentwicklung zielt als syste-
matischer Prozess darauf ab, die Kenntnisse und Fähig-
keiten sowie das Leistungs- und Lernpotential der Be-
amtinnen und Beamten in Einklang zu bringen mit den 
Anforderungen und Bedarfen der Verwaltung. Vorge-
setzte fördern die Beamtinnen und Beamten beim Er-
werb, der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 
ihrer dienstlichen Handlungsfähigkeit im Hinblick auf 
die Anforderungen der Verwaltung. 

(5) Bei der Gestaltung der dienstlichen Fortbildungs-
maßnahmen und in den Personalentwicklungskonzepten 
ist die besondere Situation der Beamtinnen und Beam-
ten mit Familienpfl ichten, mit Teilzeitbeschäftigung und 
Telearbeitsplätzen zu berücksichtigen. Nach längerer 
Abwesenheit soll die Wiederaufnahme und Wahrneh-
mung der Dienstgeschäfte durch entsprechende Fortbil-
dungsmaßnahmen unterstützt werden.

(6) In den Personalentwicklungskonzepten ist den 
Grundsätzen der interkulturellen Öffnung der Verwal-
tung Rechnung zu tragen. 

Unterabschnitt 1
Berufliche Entwicklung innerhalb 

der Laufbahngruppe 1

§ 18
Beförderungsvoraussetzungen

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 der Ämtergruppe 
des zweiten Einstiegsamtes derselben Fachrichtung oder 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 für den Fall, dass die 
Beamtin oder der Beamte bereits ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 6 innehat darf Beamtinnen und Beamten 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit des ersten Ein-
stiegsamtes, auch ohne dass die darunter liegenden 
Ämter zu durchlaufen sind, verliehen werden, wenn sie

1.   nach ihrer Eignung, Leistung und Befähigung hierfür 
in besonderer Weise in Betracht kommen,

2.   in einem Auswahlverfahren zu einer Qualifi zierung 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach §  7 des 
Landesbeamtengesetzes zugelassen worden sind und

3.  diese Qualifi zierung erfolgreich abgeleistet haben.

(2) Der Zeitraum der Qualifi zierung beträgt mindestens 
ein Jahr. Nach erfolgreicher Qualifi zierung ist eine Prü-
fung abzulegen, die der Laufbahnprüfung zu entspre-
chen hat.

(3) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 der Ämtergruppe 
des zweiten Einstiegsamtes derselben Fachrichtung oder 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 für den Fall, dass die 
Beamtin oder der Beamte bereits ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 6 innehat, darf Beamtinnen und Beamten 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit des ersten Ein-
stiegsamtes, die nach ihrer Eignung, Leistung und Befä-
higung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen, 
auch ohne dass die darunter liegenden Ämter zu durch-
laufen sind, abweichend von den Absätzen 1 und 2 ver-
liehen werden, wenn sie

1.   in einem Auswahlverfahren zu einer Qualifi zierung 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach §  7 des 
Landesbeamtengesetzes zugelassen worden sind und

2.   die Qualifi zierung erfolgreich abgeleistet und nach 
Teilnahme an einem Lehrgang die Prüfung bestanden 
haben. Sofern Regelungen in einer Rechtsverordnung 
nach §  7 des Landesbeamtengesetzes nicht erlassen 
worden sind sowie für Laufbahnen besonderer Fach-
richtung entscheidet die oberste Dienstbehörde über 
die Anforderungen an die Qualifi zierungsinhalte und 
die inhaltliche Ausgestaltung der Prüfung.

(4) Der Zeitraum der Qualifi zierung nach Absatz  3 
Nummer 2 beträgt mindestens fünf Monate. Sie umfasst 
eine exemplarische praktische Einweisung in Aufgaben 
des angestrebten Amtes und einen mindestens einen 
Monat dauernden Lehrgang. Beamtinnen und Beamte, 
deren Leistungen während der Qualifi zierung mindes-
tens mit einer ausreichenden Note beurteilt werden, neh-
men an einem mindestens zwei Monate dauernden Lehr-
gang mit abschließender Prüfung teil. 

(5) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde erlässt die Rechtsverordnung 
nach §  7 des Landesbeamtengesetzes. In der Rechtsver-
ordnung kann bestimmt werden, dass statt der Qualifi -
zierung und Teilnahme an einem Lehrgang nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 auch andere Formen einer prüfungsgebun-
denen Qualifi zierung als gleichwertig anerkannt werden 
können. Sofern Regelungen nach Satz  2 nicht getroffen 
wurden sowie für Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
kann eine im Umfang und von den Prüfungsanforderun-
gen vergleichbare Qualifi zierung durchgeführt werden.

(6) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie von den Möglichkeiten 
der Absätze 1 oder 3 Gebrauch macht und führt auf der 
Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen Aus-
wahlverfahren zur Auswahl der am besten geeigneten 
Beamtinnen oder Beamten durch. Die Eignung und Be-
fähigung bemessen sich nach dem Anforderungsprofi l, 
das mit der Wahrnehmung der Aufgaben des neuen 
Amtes verbunden ist.

Unterabschnitt 2

Aufstieg von der Laufbahngruppe 1 
in die Laufbahngruppe 2

§ 19 

Grundsätzliche Regelungen

(1) Der Aufstieg in das erste Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 ist innerhalb derselben Fachrichtung auch 
ohne Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen zu den 
Laufbahnen nach §  6 des Landesbeamtengesetzes mög-
lich, wenn die Beamtinnen und Beamten nach Eignung, 
Leistung und Befähigung hierfür in besonderer Weise in 
Betracht kommen und die Voraussetzungen der §§ 20 bis 
22 erfüllen.
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(2) Ein Aufstieg ist ausgeschlossen, wenn für Laufbah-
nen eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prü-
fung durch besondere fachgesetzliche Rechtsvorschrift 
zwingend vorgeschrieben oder ihrer Eigenart nach zwin-
gend erforderlich ist.

§ 20

Ausbildungsaufstieg

(1) Der Aufstieg setzt voraus, dass die Beamtin oder der 
Beamte 

1.   mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 aus 
der Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes innehat,

2.   sich in einer Dienstzeit von mindestens drei Jahren 
bewährt hat und 

3.   in einem Auswahlverfahren zu der Aufstiegsqualifi zie-
rung zugelassen worden ist und 

4.   die für den Zugang zu der Laufbahn erforderlichen 
Bildungsvoraussetzungen nach § 6 Absatz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes erworben hat. 

Die Dienstzeit nach Absatz 1 Nummer 2 kann jeweils um 
ein Jahr gekürzt werden wenn die Beamtin oder der Be-
amte 

1.   eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung besitzt oder

2.   die Prüfung für die bisherige berufl iche Verwendung 
mindestens ,,gut“ bestanden hat.

§  19 Absatz  3 des Landesbeamtengesetzes fi ndet keine 
Anwendung.

(2) Die Dauer des Ausbildungsaufstiegs beträgt 

1.  für Bereiche des nichttechnischen Dienstes drei Jahre,

2.  für Bereiche des technischen Dienstes 

 a)   ein Jahr, falls die Beamtin oder der Beamte ein er-
forderliches Abschlusszeugnis gemäß § 15 Absatz 2 
besitzt oder

 b)  mindestens zwei Jahre in allen übrigen Fällen.

(3) Der Ausbildungsaufstieg umfasst für Bereiche 

1.   des nichttechnischen Dienstes fachpraktische Studi-
enzeiten sowie fachwissenschaftliche Studienzeiten 
an Fachhochschulen im Sinne des § 1 des Fachhoch-
schulgesetzes öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 
(GV. NRW. S. 303) in der jeweils geltenden Fassung,

2.   des technischen Dienstes unter der Voraussetzung des 
Absatzes 2 Nummer  2 Buchstabe a eine fachprakti-
sche Ergänzung in fachbezogenen Schwerpunktberei-
chen oder

3.   des technischen Dienstes in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer  2 Buchstabe b einen durch Rechtsverord-
nung gemäß §  7 des Landesbeamtengesetzes zu be-
stimmenden Ausbildungsgang. 

(4) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde erlässt die Rechtsverordnung 
nach §  7 des Landesbeamtengesetzes. In der Rechtsver-
ordnung kann bestimmt werden, dass statt der Teil-
nahme an einem Aufstiegslehrgang auch andere Formen 
einer prüfungsgebundenen Qualifi zierung als gleichwer-
tig anerkannt werden können. Sofern Regelungen nach 
Satz 2 nicht getroffen wurden sowie für Laufbahnen be-
sonderer Fachrichtung kann eine im Umfang und von 
den Prüfungsanforderungen vergleichbare Qualifi zie-
rung durchgeführt werden.

(5) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
Ausbildungsaufstiegs anbietet und führt auf der Grund-
lage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein Auswahl-
verfahren zur Auswahl der am besten geeigneten Beam-
tinnen oder Beamten durch. Die Eignung und 
Befähigung bemessen sich nach dem Anforderungsprofi l, 
das mit der Wahrnehmung der zu übertragenden Aufga-
ben verbunden ist.

§ 21
Qualifizierungsaufstieg

(1) Abweichend von §  20 dürfen Beamtinnen und Be-
amte innerhalb ihrer Fachrichtung aufsteigen, wenn

1.   ihnen seit mindestens zwei Jahren mindestens ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 9 verliehen ist, oder 
ihnen ein Amt der Besoldungsgruppe A 8 verliehen ist 
und sie seit mindestens zwei Jahren die Aufgaben 
eines Amtes der Besoldungsgruppe A 9 wahrnehmen,

2.   sie in einem Auswahlverfahren zu der Aufstiegsquali-
fi zierung zugelassen worden sind und

3.   sie nach Maßgabe einer Rechtsverordnung gemäß § 7 
des Landesbeamtengesetzes diese Qualifi zierung er-
folgreich abgeleistet und nach Teilnahme an einem 
Aufstiegslehrgang die Aufstiegsprüfung bestanden 
haben. 

Sofern Regelungen in einer Rechtsverordnung nach §  7 
des Landesbeamtengesetzes nicht erlassen worden sind 
sowie für Laufbahnen besonderer Fachrichtung ent-
scheidet die oberste Dienstbehörde über die Anforderun-
gen an die Qualifi zierungsinhalte und die Aufstiegsprü-
fung.

(2) Der Zeitraum einer Qualifi zierung nach Absatz 1 be-
trägt mindestens zehn Monate. Er umfasst eine exempla-
rische praktische Einweisung in Aufgaben der ange-
strebten Laufbahngruppe und einen mindestens drei 
Monate dauernden Lehrgang. Beamtinnen und Beamte, 
deren Leistungen während dieser Qualifi zierung mindes-
tens mit einer ausreichenden Note beurteilt werden, neh-
men an einem mindestens drei Monate dauernden Auf-
stiegslehrgang mit abschließender Prüfung teil.

(3) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde erlässt die Rechtsverordnung 
nach §  7 des Landesbeamtengesetzes. In der Rechtsver-
ordnung kann bestimmt werden, dass statt der Qualifi -
zierung und Teilnahme an einem Aufstiegslehrgang auch 
andere Formen einer prüfungsgebundenen Qualifi zie-
rung als gleichwertig anerkannt werden können. Sofern 
Regelungen nach Satz  2 nicht getroffen wurden sowie 
für Laufbahnen besonderer Fachrichtung kann eine im 
Umfang und von den Prüfungsanforderungen vergleich-
bare Qualifi zierung durchgeführt werden.

(4) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
qualifi zierungsgebundenen Aufstiegs anbietet und führt 
auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen 
ein Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten geeig-
neten Beamtinnen oder Beamten durch. Die Eignung 
und Befähigung bemessen sich nach dem Anforderungs-
profi l, das mit der Wahrnehmung der zu übertragenden 
Aufgaben verbunden ist.

§ 22
Aufstieg in bestimmte Aufgabenbereiche

(1) Beamtinnen und Beamte können eine auf einen be-
stimmten Aufgabenbereich beschränkte Laufbahnbefä-
higung für dieselbe Fachrichtung der Laufbahngruppe 2 
erwerben, wenn 

1.   sie sich in einem Amt der Besoldungsgruppe A 9 be-
währt haben,

2.   sie eine über die Voraussetzungen des §  6 Absatz  1 
Nummer 2 des Landesbeamtengesetzes für das zweite 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 hinausgehende 
Qualifi kation nachweisen mussten, die für die Amts-
ausübung erforderlich ist und

3.   wenn die zuständige oberste Dienstbehörde ein 
dienstliches Bedürfnis für den Einsatz der Beamtin 
oder des Beamten in dem Aufgabenbereich festgestellt 
hat.

(2) Beamtinnen und Beamten mit einer beschränkten 
Laufbahnbefähigung darf höchstens ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 11 übertragen werden.

(3) Beamtinnen und Beamten mit einer beschränkten 
Laufbahnbefähigung, welche nachträglich die Vorausset-
zungen nach §§ 20 und 21 erfüllen, kann auch ein über A 
11 hinausgehendes Amt verliehen werden.
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§ 23
Aufstieg durch Bachelor- oder Diplomstudium 

mit dem Ziel der Spezialisierung

(1) Abweichend von §§ 20 und 21 ist nach Bewährung in 
einer Dienstzeit gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 2 ein Auf-
stieg durch Laufbahnwechsel in eine Laufbahn besonde-
rer Fachrichtung zulässig, sofern 

1.   die Beamtin oder der Beamte nach ihrer oder seiner 
Eignung, Leistung und Befähigung hierfür in beson-
derer Weise in Betracht kommt,

2.   hierfür ein besonderes dienstliches Interesse von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle festgestellt wird, 

3.   die Beamtin oder der Beamte in einem Auswahlver-
fahren zu diesem Laufbahnwechsel zugelassen wor-
den ist, 

4.   ein Diplom einer Fachhochschule oder der in einem 
akkreditierten Studiengang an einer Fachhochschule 
oder Berufsakademie erworbene Bachelorgrad vor-
liegt, 

5.   die Beamtin oder der Beamte nach dem Erwerb der 
erforderlichen Bildungsvoraussetzungen nach Num-
mer 3 die nach § 16 zum Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung erforderliche hauptberufl iche Tätigkeit in den 
Aufgabenbereichen der neuen Laufbahn absolviert 
hat und

6.   die Beamtin oder der Beamte nach Erlangung der Be-
fähigung für die Laufbahn besonderer Fachrichtung 
eine Erprobung erfolgreich absolviert hat. Die Dauer 
der Erprobung beträgt zehn Monate.

(2) Die Beamtin oder der Beamte absolviert die haupt-
berufl iche Tätigkeit nach Absatz  1 Nummer  5 und die 
Erprobungszeit nach Absatz 1 Nummer 6 in  der bisheri-
gen Laufbahngruppe.

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
qualifi zierungsgebundenen Aufstiegs nach Absatz  1 an-
bietet und führt auf der Grundlage aktueller dienstlicher 
Beurteilungen ein Auswahlverfahren zur Auswahl der 
am besten geeigneten Beamtinnen oder Beamten durch. 
Die Eignung und Befähigung bemessen sich nach dem 
Anforderungsprofi l, das mit der Wahrnehmung der Auf-
gaben der Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 verbunden ist.

(4) § 25 Absatz 5 fi ndet Anwendung.

Unterabschnitt 3
Berufliche Entwicklung innerhalb 

der Laufbahngruppe 2

§ 24
Allgemeine Beförderungsvoraussetzungen

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Ämter-
gruppe des ersten Einstiegsamtes darf Beamtinnen oder 
Beamten erst nach einer Dienstzeit von acht Jahren oder 
drei Jahre nach Verleihung eines Amtes der Besoldungs-
gruppe A 12 verliehen werden.

(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 darf einer Be-
amtin oder einem Beamten, die oder der nach ihrer oder 
seiner Eignung, Leistung und Befähigung hierfür in Be-
tracht kommt, nur verliehen werden, wenn sie oder er

1.   im zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 ein-
gestellt wurde oder 

2.   die Voraussetzungen für eine berufl iche Entwicklung 
nach §§ 25 bis 27 erfüllt oder

3.   sich im Beförderungsamt der Besoldungsgruppe A 13 
der Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe befi ndet und eine Befähigung nach §  4 
Absatz 1 Nummer 1 besitzt. 

Haben Beamtinnen oder Beamte die laufbahnrechtliche 
Befähigung für ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der 
Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes nach aufgeho-
benen Bestimmungen erworben, so gelten die Vorausset-
zungen nach Nummer 2 als erfüllt.  

§ 25
Modulare Qualifizierung

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes oder ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 14 für den Fall, dass die Beamtin oder 
der Beamte bereits ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 
innehat, darf einer Beamtin oder einem Beamten verlie-
hen werden, wenn sie oder er 

1.   nach ihrer oder seiner Eignung, Leistung und Befähi-
gung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommt,

2.   seit mindestens zwei Jahren ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 12 oder ein Amt mit höherem Endgrundge-
halt innehat,

3.   in einem Auswahlverfahren zu einer modularen Qua-
lifi zierung zugelassen worden ist,

4.  diese Qualifi zierung erfolgreich absolviert hat und

5.   sich anschließend in einer mindestens zehnmonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
hat. Zeiten der Bewährung in den neuen Aufgabenbe-
reichen, die nach Zulassung, aber vor Abschluss der 
modularen Qualifi zierung abgeleistet wurden, können 
auf die Erprobungszeit angerechnet werden. § 24 Ab-
satz 1 fi ndet in diesen Fällen keine Anwendung.

  Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Freistel-
lungszeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten gelten 
nicht als Erprobungszeit. Für die Berechnung der Er-
probungszeit bei einer Teilzeitbeschäftigung gilt §  5 
Absatz 7 entsprechend. 

(2) Die Qualifi zierung muss geeignet sein, in Verbindung 
mit der bisherigen Ausbildung, den sonstigen Qualifi zie-
rungen und den bisherigen berufl ichen Tätigkeiten zu 
einer erfolgreichen Wahrnehmung der Aufgaben des hö-
heren Amtes zu befähigen. Für Laufbahnen mit Vorbe-
reitungsdienst kann die für die Ordnung der Laufbahn 
zuständige oberste Dienstbehörde in einer Rechtsverord-
nung nach §  7 Absatz  3 des Landesbeamtengesetzes 
Anforderungen an die Qualifi zierungsinhalte und die 
Feststellung des Erfolgs regeln. Diese soll Regelungen für 
Ausnahmen von der Teilnahme an einzelnen Modulen 
enthalten, sofern an gleichwertigen Fortbildungen be-
reits vor der Zulassung zur modularen Qualifi zierung 
teilgenommen wurde oder der Inhalt der dort vermittel-
ten Module bereits im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit 
erlernt wurde. 

(3) Sofern Regelungen nach § 7 Absatz 3 des Landesbe-
amtengesetzes nicht erlassen worden sind, sowie für 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung, entscheidet die 
oberste Dienstbehörde über die Anforderungen an die 
Qualifi zierungsinhalte und die Feststellung des Erfolgs 
sowie über Ausnahmen von der Teilnahme an einzelnen 
Modulen. Bei Laufbahnen besonderer Fachrichtung sol-
len sich innerhalb der Landesverwaltung die obersten 
Dienstbehörden hierfür auf gemeinsame Rahmenbedin-
gungen für die modulare Qualifi zierung und deren Er-
folgsfeststellung verständigen. 

(4) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit einer 
modularen Qualifi zierung anbietet und führt auf der 
Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein Aus-
wahlverfahren zur Auswahl der am besten geeigneten 
Beamtinnen oder Beamten durch. Das Auswahlverfahren 
dient der Feststellung, inwieweit und in welcher Rang-
folge die Beamtinnen und Beamten für den Erwerb der 
Beförderungsvoraussetzungen auf Grundlage einer mo-
dularen Qualifi zierung geeignet sind. In dem Aus-
wahlverfahren wird, gemessen an dem Anforderungspro-
fi l, das mit der Wahrnehmung eines Amtes der 
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, verbunden ist, 
die Eignung und Befähigung der Beamtinnen und Beam-
ten überprüft. 

§ 26
Masterstudium

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes oder ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 14 für den Fall, dass die Beamtin oder 
der Beamte bereits ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 
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innehat, darf einer Beamtin oder einem Beamten nach 
einer mindestens dreijährigen Dienstzeit auch ohne dass 
die darunter liegenden Ämter zu durchlaufen sind, ver-
liehen werden, wenn sie oder er 

1.   nach ihrer oder seiner Eignung, Leistung und Befähi-
gung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen,

2.   in einem Auswahlverfahren zu einem Masterstudium 
zugelassen worden ist,

3.   dieses Masterstudium anschließend erfolgreich absol-
viert hat und

4.   sich anschließend in einer mindestens zehnmonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
hat. §  24 Absatz  1 fi ndet in diesen Fällen keine An-
wendung. 

  Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Freistel-
lungszeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten gelten 
nicht als Erprobungszeit. Für die Berechnung der Er-
probungszeit bei einer Teilzeitbeschäftigung gilt §  5 
Absatz 7 entsprechend.

(2) Das Masterstudium muss geeignet sein, in Verbin-
dung mit der bisherigen Ausbildung, den sonstigen Qua-
lifi zierungen und den bisherigen berufl ichen Tätigkeiten 
zu einer erfolgreichen Wahrnehmung der Aufgaben des 
höheren Amtes zu befähigen. Es kann berufsbegleitend 
ausgestaltet sein. Für Laufbahnen mit Vorbereitungs-
dienst kann die für die Ordnung der Laufbahn zustän-
dige oberste Dienstbehörde in einer Rechtsverordnung 
nach § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes Anforde-
rungen an die Studieninhalte stellen. Sofern Regelungen 
nach § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes nicht er-
lassen worden sind, sowie für Laufbahnen besonderer 
Fachrichtung, entscheidet die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle über die Anforderun-
gen an die Studieninhalte. 

(3) Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen von der 
zeitlichen Abfolge nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 zulas-
sen.

(4) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit einer 
Qualifi zierung durch ein Masterstudium anbietet und 
führt auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurtei-
lungen ein Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten 
geeigneten Beamtinnen oder Beamten durch. Das Aus-
wahlverfahren dient der Feststellung, inwieweit und in 
welcher Rangfolge die Beamtinnen und Beamten für den 
Erwerb der Beförderungsvoraussetzungen auf Grund-
lage einer Qualifi zierung durch ein Masterstudium ge-
eignet sind. In dem Auswahlverfahren wird, gemessen an 
dem Anforderungsprofi l, das mit der Wahrnehmung eines 
Amtes der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, ver-
bunden ist, die Eignung und Befähigung der Beamtinnen 
und Beamten überprüft. 

(5) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann die zugelassenen Beamtinnen und 
Beamten für die erforderlichen Präsenzzeiten während 
des Studiums von den dienstlichen Aufgaben freistellen. 
Eine Entscheidung über eine mögliche Übernahme von 
Studiengebühren trifft die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle vor Aufnahme des Studiums 
im Einzelfall. Sie hat eine Entscheidung für die Über-
nahme der Studiengebühren mit der Aufl age zu verbin-
den, dass diese von der Beamtin oder dem Beamten zu 
erstatten sind, 

1.   wenn sie oder er das Studium aus einem von ihr oder 
ihm zu vertretenden Grund vorzeitig abbricht oder 

2.   wenn sie oder er nach Beendigung des Studiums vor 
Ablauf einer Dienstzeit von fünf Jahren aus einem 
von ihr oder ihm zu vertretenden Grund aus dem öf-
fentlichen Dienst ausscheidet. 

Der zu erstattende Betrag ermäßigt sich pro Jahr geleis-
teter Dienstzeit um ein Fünftel. Auf die Erstattung kann 
ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn sie für die 
Beamtin oder den Beamten eine besondere Härte bedeu-
ten würde.

§ 27 
Masterstudium mit dem Ziel der Spezialisierung

(1) Abweichend von den §§ 25 und 26 darf ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 13 der Ämtergruppe des zweiten 
Einstiegsamtes oder ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 
für den Fall, dass die Beamtin oder der Beamte bereits 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 innehat, einer Be-
amtin oder einem Beamten in einer Laufbahn besonde-
rer Fachrichtung, auch ohne dass die darunter liegenden 
Ämter zu durchlaufen sind, verliehen werden, wenn 

1.   die Beamtin oder der Beamte nach ihrer oder seiner 
Eignung, Leistung und Befähigung hierfür in beson-
derer Weise in Betracht kommt,

2.   die Beamtin oder der Beamte sich in einer Dienstzeit 
von mindestens drei Jahren bewährt hat,

3.   hierfür ein besonderes dienstliches Interesse von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle festgestellt wird, 

4.   die Beamtin oder der Beamte in einem Auswahlver-
fahren zu diesem Laufbahnwechsel zugelassen wor-
den ist, 

5.  die Beamtin oder der Beamte 

 a)   ein mit einem Mastergrad abgeschlossenes, geeig-
netes Hochschulstudium absolviert oder 

 b)   einen gleichwertigen Abschluss an einer Universi-
tät, einer technischen Hochschule oder einer ande-
ren gleichstehenden Hochschule erworben hat, 

6.   die Beamtin oder der Beamte nach dem Erwerb der 
erforderlichen Bildungsvoraussetzungen nach Num-
mer 5 die nach § 16 zum Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung erforderliche hauptberufl iche Tätigkeit in den 
Aufgabenbereichen der neuen Laufbahn absolviert 
hat und

7.   die Beamtin oder der Beamte nach Erlangung der Be-
fähigung für die Laufbahn besonderer Fachrichtung 
eine Erprobung erfolgreich absolviert hat. Die Dauer 
der Erprobung beträgt zehn Monate. §  24 Absatz  1 
fi ndet in diesen Fällen keine Anwendung.

  Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Freistel-
lungszeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten gelten 
nicht als Erprobungszeitzeit. Für die Berechnung der 
Erprobungszeit bei einer Teilzeitbeschäftigung gilt § 5 
Absatz 7 entsprechend.

(2) Während der nach Absatz  1 Nummer  6 zu absolvie-
renden hauptberufl ichen Tätigkeit und der Erprobungs-
zeit nach Absatz 1 Nummer 7 ist eine Beförderung in die 
Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes nicht zulässig. 

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
Masterstudiums nach Absatz  1 anbietet und führt auf 
der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein 
Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten geeigne-
ten Beamtinnen oder Beamten durch. Die Eignung und 
Befähigung bemessen sich nach dem Anforderungsprofi l, 
das mit der Wahrnehmung der zukünftigen Aufgaben 
verbunden ist.

(4) § 26 Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 28
Beförderungsvoraussetzungen in Ämter nach A 15 oder 

Ämter mit höherem Endgrundgehalt

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 darf Beamtin-
nen oder Beamten erst nach einer Dienstzeit von vier 
Jahren oder drei Jahre nach Verleihung eines Amtes der 
Besoldungsgruppe A 14 verliehen werden.

(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder ein Amt 
mit höherem Endgrundgehalt darf Beamtinnen oder Be-
amten erst nach einer Dienstzeit von sechs Jahren oder 
drei Jahre nach Verleihung eines Amtes der darunterlie-
genden Besoldungsgruppe verliehen werden.

(3) Absatz  1 gilt nicht in den Fällen des §  35. Absatz  2 
gilt nur, soweit ein Amt oberhalb der Besoldungsgruppe 
A 16 verliehen wird.
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§ 29
Berufliche Entwicklung in leitenden Funktionen 

an obersten Landesbehörden

(1) Leitende Funktionen an obersten Landesbehörden 
sollen auf Dauer nur an Beamtinnen und Beamte über-
tragen werden, die sich in verschiedenen Verwendungen 
bewährt haben.

(2) Bei einer obersten Landesbehörde darf ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 16 mit Leitungsfunktion oder ein 
Amt mit höherem Endgrundgehalt als A 16 an Beamtin-
nen und Beamte nur übertragen werden, wenn die Beam-
tin oder der Beamte nach der Ernennung auf Probe 

1.   mindestens zwei Jahre bei einer anderen Behörde 
oder bei einem Gericht eines Landes und 

2.   als Referentin, Referent oder in einer gleichwertigen 
Funktion in mindestens zwei Verwendungsbereichen 
eingesetzt war.

Die Verwendung nach Nummer 2 sollte in der Regel zwei 
Jahre bei einer obersten Landes- oder Bundesbehörde 
betragen. Davon kann abgesehen werden, sofern die Tä-
tigkeit in einer gleichwertigen Funktion dem Erfordernis 
der Verwendungsbreite entspricht.

(3) Als Verwendungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 
und 2 können auch berücksichtigt werden

1.   hauptberufl iche Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, 
die vor Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten 
auf Probe, aber nach Bestehen der Laufbahnprüfung 
oder dem sonstigen Erwerb der Befähigung bei einer 
anderen Behörde als einer obersten Landes- oder 
Bundesbehörde abgeleistet wurden, wenn sie nach Art 
und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 entsprechen,

2.   vergleichbare hauptberufl iche Tätigkeiten insbeson-
dere bei Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, Fraktionen der Volksvertre-
tungen, zwischen- und überstaatlichen Einrichtungen, 
in der Privatwirtschaft und in Verbänden sowie Zeiten 
einer anwaltlichen Tätigkeit.

(4) Eine hauptberufl iche Tätigkeit in Ämtern der Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt nach Erwerb der 
Laufbahnbefähigung kann als Verwendung nach Ab-
satz  2 Nummer  1 berücksichtigt werden. Ist diese mit 
einer Tätigkeit nach Absatz  3 Nummer  2 vergleichbar, 
kann sie auch als Verwendung nach Absatz  2 Satz  1 
Nummer 2 berücksichtigt werden.

(5) Ausgenommen vom Absatz 1 und 2 sind der Landtag 
und der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs, die 
eigene Grundsätze für die Übertragung von Leitungs-
funktionen anwenden.

Abschnitt 3 
Besondere Vorschriften für Lehrerinnen und Lehrer 

an Schulen sowie für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben an Hochschulen

Unterabschnitt 1
Gemeinsame Vorschriften

§ 30
Allgemeines

(1) Auf Leiterinnen und Leiter und Lehrerinnen und 
Lehrer an öffentlichen Schulen und an Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung, an Universitäten, 
technischen Hochschulen, anderen gleichstehenden 
Hochschulen und an Fachhochschulen sowie auf Beam-
tinnen und Beamte im Schulaufsichtsdienst fi nden die 
Vorschriften der Abschnitte 1 und 2 mit Ausnahme des 
§ 24 Absatz 2 und der §§ 25 bis 27 Anwendung, soweit in 
diesem Teil nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Regelungen zu anderen Bewerberinnen oder an-
deren Bewerbern des §  12 des Landesbeamtengesetzes 
fi nden Anwendung auf die

1.   Tätigkeit als Akademische Rätin oder Akademischen 
Rat an Universitäten, technischen Hochschulen oder 
anderen gleichstehenden Hochschulen, als Studienrä-

tin oder Studienrat im Hochschuldienst und als Stu-
dienrätin oder Studienrat an Fachhochschulen und in 
entsprechenden Studiengängen an Universitäten, so-
weit für einzelne Lehrbereiche ein mit einem Master-
grad abgeschlossenes, geeignetes Hochschulstudium 
oder einer anderen gleichstehenden Hochschule oder 
ein mit einem Magister-/Mastergrad abzuschließen-
des, für die Laufbahngruppe2, zweites Einstiegsamt, 
geeignetes Studium an einer Fachhochschule nicht 
möglich oder nicht üblich ist,

2.   Tätigkeit als Technische Lehrerin oder Technischer 
Lehrer an berufsbildenden Schulen und als Fachleh-
rerin oder Fachlehrer als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben an Fachhochschulen und in entsprechenden 
Studiengängen an Universitäten, soweit für einzelne 
Lehrbereiche ein mit einem Bachelorgrad oder einer 
entsprechenden Qualifi kation führendes Studium an 
einer Fachhochschule  einer Universität, einer techni-
schen Hochschule oder einer anderen gleichstehenden 
Hochschule nicht möglich oder nicht üblich ist,

3.   Tätigkeit als Werkstattlehrerin oder Werkstattlehrer 
an berufsbildenden Schulen, soweit für einzelne 
Lehrbereiche eine Berufsausbildung und Prüfung als 
Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeiste-
rin oder -meister oder ein mit einer Prüfung abzu-
schließender Besuch einer Fachschule nicht möglich 
oder nicht üblich ist.

(3) §§  8 und 9 fi nden keine Anwendung auf die in Ab-
satz 1 genannten Beamtinnen und Beamten.

§ 31
Befähigung

Die Befähigung für die Lehrerinnen- oder Lehrerlauf-
bahn des Lehramtes

 1.  für die Primarstufe,

 2.  an Grundschulen,

 3.  an Grund- und Hauptschulen,

 4.   an Grund-, Haupt- und Realschulen und den ent-
sprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen,

 5.  an Realschulen,

 6.  an Haupt-, Real- und Gesamtschulen,

 7.  für die Sekundarstufe I,

 8.  an Gymnasien,

 9.  an Gymnasien und Gesamtschulen,

10.  für die Sekundarstufe II,

11.  an berufsbildenden Schulen,

12.  an Berufskollegs,

13.  an Sonderschulen,

14.  für Sonderpädagogik und

15.  für sonderpädagogische Förderung

wird oder wurde nach den Bestimmungen des Lehrer-
ausbildungsgesetzes erworben.

§ 32
Probezeit

(1) Bei der Festlegung der Probezeit für Lehrerinnen 
und Lehrer, die die Befähigung durch Ableistung des 
Vorbereitungsdienstes und durch Bestehen der Lauf-
bahnprüfung erworben haben sowie auf Lehrerinnen 
und Lehrer, die die Befähigung auf Grund eines anderen 
Befähigungsnachweises erworben haben, fi ndet §  5 mit 
Ausnahme des Absatzes 8 Satz 5 Anwendung. 

(2) Auf die Probezeit können Zeiten einer berufl ichen 
Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer an Ersatzschulen oder 
Auslandsschulen, die nicht bereits auf den Vorberei-
tungsdienst oder die für den Erwerb der Befähigung vor-
geschriebene Zeit der hauptberufl ichen Tätigkeit ange-
rechnet worden sind, über die in Absatz  1 bestimmten 
Zeiten hinaus angerechnet werden, wenn die Tätigkeit 
nach Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in 
einem Amt der Laufbahn entsprochen hat. Es sind je-
doch mindestens drei Monate Probezeit zu leisten.
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§ 33
Laufbahnwechsel

(1) Lehrerinnen und Lehrer, die neben ihrer bisherigen 
Befähigung für ein Lehramt die Befähigung für ein wei-
teres Lehramt erworben haben, können in die neue Lauf-
bahn übernommen werden. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für Lehrerinnen und Lehrer, 
die durch Bestehen einer Zweiten Staatsprüfung die Be-
fähigung zu mehreren Lehrämtern erworben haben.

(3) Besitzt oder erwirbt die Lehrerin oder der Lehrer 
eine zusätzliche Befähigung für ein weiteres Lehramt 
(§  31 Absatz  1), gelten beim Wechsel der Laufbahn die 
Zeiten in der bisherigen Laufbahn als Dienstzeiten. 
Beim Wechsel in eine einem anderen Einstiegsamt zuge-
hörige Ämtergruppe ist vor einer Beförderung eine 
Dienstzeit von mindestens einem Jahr in der neuen 
Laufbahn abzuleisten.

(4) Erwirbt eine Beamtin oder ein Beamter zusätzlich 
zur vorhandenen Laufbahnbefähigung die Befähigung 
für eine Lehrerlaufbahn eines Lehramtes gemäß §  31 
Absatz 1 oder für eine sonstige Lehrerlaufbahn (§ 31 Ab-
satz 2), so ist der Laufbahnwechsel nach erfolgreich ab-
solvierter Erprobungszeit zulässig. Die Dauer der Erpro-
bung beträgt zwölf Monate. Kann die Bewährung für die 
neue Laufbahn bis zum Ablauf der Erprobungszeit nicht 
festgestellt werden, so kann sie um bis zu zwölf Monate 
verlängert werden. §  5 Absatz  6 und 7 fi ndet entspre-
chend Anwendung. Die Erprobungszeit ist unter Belas-
sung der bisherigen Rechtsstellung sowie der bisherigen 
Dienst- oder Amtsbezeichnung abzuleisten. Bei Nichtbe-
währung tritt die Beamtin oder der Beamte in ihre oder 
seine bisherige Laufbahn zurück.

(5) Lehrerinnen und Lehrer, die neben ihrer bisherigen 
Befähigung für ein Lehramt erziehungswissenschaftliche 
Tätigkeiten bei einer Behörde oder Einrichtung oder Tä-
tigkeiten bei der für Schule zuständigen obersten Lan-
desbehörde mit einer Zeitdauer gemäß §  16 Absatz  4 
ausgeübt haben, erwerben die Laufbahnbefähigung der 
besonderen Fachrichtung Bildung und Wissenschaft in 
der jeweiligen Laufbahngruppe.

(6) Bei Übernahme in die Laufbahn darf unmittelbar ein 
Amt der Besoldungsgruppe verliehen werden, die in der 
bisherigen Laufbahn erreicht wurde.

§ 34
Zugang zu Leitungsämtern und Ämtern mit 

besonderen Funktionen

(1) Innerhalb ihrer Laufbahn (§ 31) darf Lehrerinnen und 
Lehrern

1.   ein Amt der stellvertretenden Leitung einer Schule 
oder Seminarleitung an einem Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung erst nach einer hauptbe-
rufl ichen Tätigkeit von vier Jahren, im Falle einer 
stellvertretenden Leitung einer Grund- oder Haupt-
schule von drei Jahren oder

2.   ein Amt der Leitung einer Schule oder eines Zentrums 
für schulpraktische Lehrerausbildung erst nach einer 
hauptberufl ichen Tätigkeit von sechs Jahren, im Falle 
einer Leitung einer Grund- oder Hauptschule von vier 
Jahren

übertragen werden. 

Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für die Übertragung 
eines Amtes der didaktischen Leitung, der Abteilungslei-
tung oder der Koordinatorin oder des Koordinators an 
einer Gesamtschule, Gemeinschaftsschule oder Sekun-
darschule.

(2) Die in Absatz  1 genannten Zeiten sind nicht erfor-
derlich, wenn sich die dort genannten Ämter lediglich 
durch die Gewährung einer Amtszulage vom Eingang-
samt abheben.

(3) Für die Berechnung der geforderten Tätigkeitsdauer 
gelten §§ 10 und 33 Absatz 3 entsprechend.

(4) Die in Absatz 1 genannten Zeiten verringern sich in 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, 
nach der Laufbahnverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. November 1995 (GV. NRW. 

1996  S.  1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 381) geändert worden ist, 
jeweils um sechs Monate, sofern nach dem 18. Juli 2009 
eine Probezeit gemäß § 9 Absatz 1 mit einer regelmäßi-
gen Dauer von drei Jahren abgeleistet wurde. 

§ 35
Befähigung für den Schulaufsichtsdienst und für Ämter 

mit überwiegend pädagogischen Aufgaben

(1) Beamtinnen und Beamte im Schulaufsichtsdienst ge-
hören der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, an. 
Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit im 
Schulaufsichtsdienst besitzt, wer als Leiterin oder Leiter 
einer Schule oder eines Zentrums für schulpraktische 
Lehrerausbildung oder wer mindestens sechs Jahre als 
stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter 
einer Schule oder als Seminarleiterin oder Seminarleiter 
an einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung 
oder in besonderen Funktionen gemäß §§  33 bis 37 des 
Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung „Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und 
Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen 
Schulen vom 18. Juni 2012 (ABl. NRW. S. 384) in der je-
weils geltenden Fassung tätig war. Die Wahrnehmung 
schulformübergreifender Aufgaben bleibt unberührt. Bei 
dem Wechsel in den Schulaufsichtsdienst darf unmittel-
bar ein Amt der Besoldungsgruppe verliehen werden, die 
bereits im Schuldienst erreicht wurde.

(2) Absatz  1 gilt entsprechend, soweit Ämter mit über-
wiegend pädagogischen Aufgaben bei staatlichen Prü-
fungsämtern, bei der Zentralstelle für Fernunterricht 
und bei der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – 
Landesinstitut für Schule übertragen werden.

Unterabschnitt 2
Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen

§ 36
Befähigung für Werkstattlehrerinnen 

und Werkstattlehrer

Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als 
Werkstattlehrerin oder Werkstattlehrer besitzt, wer

1.

 a)   nach Ableisten der in der Fachrichtung erforderli-
chen Berufsausbildung die Prüfung als Meisterin 
oder Meister in Handwerk, Industrie, Hauswirt-
schaft, Landwirtschaft, Gartenbau oder Forstwirt-
schaft bestanden oder

 b)   nach einem mindestens dreisemestrigen Besuch 
einer Fachschule als Tagesschule oder einem min-
destens sechssemestrigen Besuch einer Fachschule 
als Abendschule die entsprechende Abschlussprü-
fung bestanden

 und

2.   nach Bestehen der Prüfung eine für die Laufbahn för-
derliche hauptberufl iche Tätigkeit von vier Jahren 
ausgeübt hat, die der geforderten Vor- oder Ausbil-
dung entspricht.

An die Stelle der hauptberufl ichen Tätigkeit von vier 
Jahren tritt eine solche von drei Jahren, wenn der erfolg-
reiche Besuch einer Realschule oder ein entsprechender 
Bildungsstand nachgewiesen wird.

§ 37
Befähigung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an be-

rufsbildenden Schulen

Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als 
Fachlehrerin oder Fachlehrer an einer berufsbildenden 
Schule besitzt, wer

1.   mindestens die Abschlussprüfung einer zweijährigen 
Höheren Handelsschule oder einer Fachoberschule 
bestanden hat oder einen vom für Schule zuständigen 
Ministerium als gleichwertig anerkannten Bildungs-
stand nachweist,
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2.   hauptberufl ich eine mindestens dreijährige kaufmän-
nische Tätigkeit ausgeübt hat und

3.   an einem vom für Schule zuständigen Ministerium 
eingerichteten Lehrgang von mindestens einjähriger 
Dauer mit Erfolg teilgenommen hat.

§ 38
Befähigung für Technische Lehrerinnen 

und Technische Lehrer

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Technische Lehrerin oder Technischer Lehrer besitzt, 
wer

1.   das in der Fachrichtung erforderliche Abschlusszeug-
nis einer Fachhochschule erworben hat und

2.   danach eine fünfjährige, der Vorbildung entspre-
chende hauptberufl iche Tätigkeit ausgeübt hat.

An die Stelle der hauptberufl ichen Tätigkeit von fünf 
Jahren tritt eine solche von vier Jahren, wenn eine Prü-
fung als Meisterin oder Meister abgelegt worden ist, und 
eine solche von drei Jahren, wenn eine einjährige prak-
tisch-pädagogische Ausbildung mit Erfolg abgeleistet 
worden ist.

(2) An die Stelle des Abschlusszeugnisses einer Fach-
hochschule kann ein bis zum Ende des Sommersemesters 
des Jahres 1973 erworbenes Abschlusszeugnis einer Hö-
heren Fachschule oder einer vom für Inneres zuständigen 
Ministerium anerkannten Bergschule oder eine für die 
Fachrichtung erforderliche, bis zum Ende des Sommerse-
mesters des Jahres 1973 mit Erfolg abgeschlossene Aus-
bildung an einer Werkkunstschule treten.

(3) Abweichend von Absatz  1 besitzt als Sozialpädago-
gin oder Sozialpädagoge oder als Jugendleiterin oder Ju-
gendleiter die Befähigung, wer

1.   nach erfolgreichem Besuch der Fachhochschule die 
staatliche Anerkennung erworben hat und

2.   nach der staatlichen Anerkennung eine mindestens 
dreijährige, der Vorbildung entsprechende hauptbe-
rufl iche Tätigkeit an einer sozialpädagogischen Ein-
richtung ausgeübt hat.

Auf die Dauer der hauptberufl ichen Tätigkeit ist ein frei-
willig geleistetes Berufspraktikum bis zu einem Jahr an-
zurechnen. Während des Studiums geleistete Praxisse-
mester sind nicht anzurechnen. An die Stelle der 
hauptberufl ichen Tätigkeit von drei Jahren tritt eine sol-
che von zwei Jahren, wenn eine einjährige praktisch-pä-
dagogische Ausbildung abgeleistet worden ist.

(4) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Technische Lehrerin oder Technischer Lehrer besitzt 
auch, wer

1.   mindestens die Fachhochschulreife oder einen vom für 
Schule zuständigen Ministerium als gleichwertig an-
erkannten Bildungsstand nachweist,

2.   die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Werkstattlehrerin oder Werkstattlehrer (§  36) be-
sitzt und eine mindestens fünfjährige hauptberufl iche 
oder hauptamtliche Tätigkeit als Werkstattlehrerin 
oder Werkstattlehrer ausgeübt hat und

3.   nach berufsbegleitender Teilnahme an einem vom für 
Schule zuständigen Ministerium eingerichteten zwei-
jährigen fachlichen und praktisch-pädagogischen 
Ausbildungsgang die Abschlussprüfung bestanden 
hat. Der Ausbildungsgang verkürzt sich auf eine be-
rufsbegleitende einjährige fachliche Ausbildung für 
solche Werkstattlehrerinnen oder Werkstattlehrer, die 
bereits an einer praktisch-pädagogischen Einführung 
für Fachlehrerinnen oder Fachlehrer – Werkstattlehre-
rinnen oder Werkstattlehrer – teilgenommen haben. 
Die Voraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 müssen 
vor dem 31. Dezember 1997 vorgelegen haben. 

(5) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Technische Lehrerin oder Technischer Lehrer besitzt 
auch, wer

1.  mindestens die Fachhochschulreife nachweist,

2.   die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
Fachlehrerin oder Fachlehrer (§ 37) besitzt, eine min-

destens fünfjährige hauptberufl iche Tätigkeit als 
Fachlehrerin oder Fachlehrer ausgeübt hat und

3.   nach berufsbegleitender Teilnahme an einem für 
Schule zuständigen Ministerium eingerichteten min-
destens einjährigen fachlichen und praktisch-pädago-
gischen Ausbildungsgang die Abschlussprüfung be-
standen hat.

Der Erwerb der Befähigung nach dieser Vorschrift muss 
vor dem 31. Dezember 2009 erfolgt sein.

§ 39
Beförderung von Technischen Lehrerinnen 

oder Technischen Lehrern

Ein Beförderungsamt darf Technischen Lehrerinnen oder 
Lehrern erst verliehen werden, wenn sie eine Dienstzeit 
von drei Jahren zurückgelegt haben.

§ 40
Befähigung für eine Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer 

an Berufskollegs mit einer beruflichen Fachrichtung

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Lehrerin oder Lehrer an Berufskollegs mit einer be-
rufl ichen Fachrichtung besitzt nach den Regelungen zur 
förderlichen Berufstätigkeit des Lehrerausbildungsge-
setzes auch, wer

1.

 a)   ein mit einem Mastergrad abgeschlossenes, geeig-
netes Hochschulstudium absolviert hat oder 

 b)   einen gleichwertigen Abschluss an einer Universi-
tät, einer technischen Hochschule oder einer ande-
ren gleichstehenden Hochschule erworben hat, 

2.   nach Bestehen der Prüfung eine mindestens vierjäh-
rige, der Vorbildung entsprechende und für die Lauf-
bahn geeignete hauptberufl iche Tätigkeit ausgeübt 
hat.

(2) In Fachrichtungen, in denen der Besuch einer Kunst-
hochschule vorgeschrieben oder üblich ist, besitzt die 
Befähigung, wer

1.   die für die Fachrichtung erforderliche Ausbildung an 
einer Kunsthochschule abgeschlossen hat,

2.   anschließend eine mindestens vierjährige, der Vorbil-
dung entsprechende und für das Lehramt geeignete 
hauptberufl iche Tätigkeit ausgeübt hat und

3.   durch besondere schöpferische Leistungen hervorge-
treten ist.

Unterabschnitt 3
Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen

§ 41
Befähigung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

an Förderschulen

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Fachlehrerin oder Fachlehrer an Förderschulen im 
Bereich geistig oder körperlich behinderter Schülerinnen 
und Schüler und im Bereich der vorschulischen Erzie-
hung von seh- oder hörgeschädigten Kindern besitzt, wer

1.    mindestens den mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife) oder einen gesetzlich als gleichwertig an-
erkannten Bildungsstand besitzt,

2. 

 a)   nach Ableisten der in der Fachrichtung vorge-
schriebenen Berufsausbildung die Prüfung als 
Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeis-
terin oder -meister bestanden hat oder

 b)   nach dem Besuch einer Fachschule für Sozialpäda-
gogik die Abschlussprüfung bestanden und danach 
eine für die Laufbahn förderliche hauptberufl iche 
Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs 
Monaten ausgeübt hat und



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 30. Juni 2016474

3.   an einem vom für Schule zuständigen Ministerium 
eingerichteten Ausbildungsgang teilgenommen und 
die Abschlussprüfung bestanden hat.

(2) Das für Schule zuständige Ministerium oder die von 
ihm beauftragte Stelle kann eine andere Vorbildung und 
Prüfung als gleichwertig im Sinne von Absatz  1 Num-
mer 2 anerkennen.

(3) Nach näherer Bestimmung der Ausbildungs- und 
Prüfungsvorschriften können

1.   Zeiten einer berufl ichen Tätigkeit, die geeignet sind, 
die für die Tätigkeit nach Absatz 1 erforderlichen Fä-
higkeiten zu vermitteln, auf die Dauer der hauptbe-
rufl ichen Tätigkeit (Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b) 
und des Ausbildungsganges (Absatz 1 Nummer 3) an-
gerechnet werden und

2.   eine sonderpädagogisch-fachliche und eine schul-
praktische Prüfung als Abschlussprüfung (Absatz  1 
Nummer 3) anerkannt werden.

Unterabschnitt 4 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen

§ 42
Befähigung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

als Lehrkräfte für besondere Aufgaben

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Fachlehrerin oder des Fachlehrer als Lehrkraft für 
besondere Aufgaben an Fachhochschulen und in entspre-
chenden Studiengängen an Universitäten besitzt, wer

1.   das in der Fachrichtung erforderliche Abschlusszeug-
nis eines zu einem Bachelorgrad oder einer entspre-
chenden Qualifi kation führenden Studiums an einer 
Fachhochschule, einer Vorgängereinrichtung, einer 
Universität, einer technischen Hochschule oder einer 
anderen gleichstehenden Hochschule erworben hat 
und

2.   danach eine vierjährige, der Vorbildung entsprechende 
hauptberufl iche Tätigkeit ausgeübt hat. In der Fach-
richtung Sozialwesen tritt an die Stelle der hauptbe-
rufl ichen Tätigkeit von vier Jahren eine hauptberufl i-
che Tätigkeit von drei Jahren, wenn zuvor ein 
Anerkennungsjahr absolviert wurde.

  In der Fachrichtung Sozialwesen tritt an die Stelle der 
hauptberufl ichen Tätigkeit von vier Jahren die staat-
liche Anerkennung und eine daran anschließende 
hauptberufl iche Tätigkeit von drei Jahren.

(2) In den technischen Fachrichtungen und in den Fach-
richtungen Design und Freie Kunst kann an die Stelle 
des Abschlusszeugnisses gemäß Absatz  1 Satz  1 Num-
mer 1 ein bis zum Ende des Sommersemesters des Jahres 
1973 erworbenes Abschlusszeugnis einer Höheren Fach-
schule oder einer vom für Inneres zuständigen Ministe-
rium anerkannten Bergschule oder eine für die Fachrich-
tung erforderliche, bis zum Ende des Sommersemesters 
des Jahres 1973 mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung 
an einer Werkkunstschule treten.

(3) In der Fachrichtung Sozialwesen besitzt die lauf-
bahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als Fach-
lehrerin oder Fachlehrer als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben an Fachhochschulen und in entsprechenden 
Studiengängen an Universitären auch, wer 

1. 

 a)   nach einer dreijährigen Ausbildung im Lande 
Nordrhein-Westfalen oder einer vom für Wissen-
schaft zuständigen Ministerium als gleichwertig 
anerkannten Ausbildung die staatliche Abschluss-
prüfung an einer Höheren Fachschule für Sozialar-
beit bestanden und

 b)   nach der staatlichen Anerkennung eine dreijährige, 
der Vorbildung entsprechende hauptberufl iche Tä-
tigkeit ausgeübt

hat oder

2. 

 a)   die Staatsprüfung für Sozialpädagoginnen oder 
Sozialpädagogen oder Jugendleiterinnen oder Ju-
gendleiter bestanden und

 b)   nach Bestehen der Prüfung eine mindestens drei-
jährige, der Vorbildung entsprechende hauptberuf-
liche Tätigkeit ausgeübt

hat.

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht das Ab-
schlusszeugnis eines zu einem Bachelorgrad oder einer 
entsprechenden Qualifi kation führenden Studiums an 
einer Fachhochschule, einer Universität, einer techni-
schen Hochschule oder einer anderen gleichstehenden 
Hochschule erworben haben, müssen neben den nach 
Absatz  2 oder Absatz  3 geforderten Zeugnissen oder 
Prüfungen eine zu einem Hochschulstudium berechti-
gende Schulbildung oder einen als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand besitzen.

§ 43
Beförderung von Fachlehrerinnen oder Fachlehrern

Ein Beförderungsamt darf Fachlehrerinnen oder Fach-
lehrern erst verliehen werden, wenn sie eine Dienstzeit 
von drei Jahren zurückgelegt haben.

§ 44
Befähigung für Studienrätinnen und Studienräte

Für die Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin 
oder des Studienrats an Fachhochschulen und in ent-
sprechenden Studiengängen an Universitäten gilt §  40 
Absatz 1 entsprechend.

§ 45
Befähigung für Akademische Rätinnen 

und Akademische Räte als wissenschaftliche oder 
künstlerische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 

an einer Hochschule

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Akademische Rätin oder Akademischer Rat an Uni-
versitäten, technischen Hochschulen oder anderen 
gleichstehenden Hochschulen (Wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter gemäß § 44 des Hochschul-
gesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 723) geändert worden ist), besitzt, wer

1.

 a)   ein mit einem Mastergrad abgeschlossenes, geeig-
netes Hochschulstudium absolviert hat oder 

 b)   einen gleichwertigen Abschluss an einer Universi-
tät, einer technischen Hochschule oder einer ande-
ren gleichstehenden Hochschule erworben hat, 

2.   eine auf Aufgaben der Laufbahn hinführende Promo-
tion nachweist und

3.   eine hauptberufl iche Tätigkeit von drei Jahren und 
sechs Monaten nach Abschluss des Studiums oder von 
einem Jahr nach Abschluss der Promotion abgeleistet 
hat, die der Vorbildung der Bewerberin oder des Be-
werbers entspricht und die ihr oder ihm die Eignung 
zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben in ihrer oder 
seiner Laufbahn vermittelt hat.

(2) Unter Berücksichtigung der dienstlichen Anforde-
rungen kann an die Stelle der Voraussetzungen nach Ab-
satz  1 Nummer  2 und 3 eine Laufbahnprüfung (Großes 
oder Zweites Staatsexamen) für eine Laufbahn, deren 
Eingangsamt der Laufbahngruppe 2, zweites Einstieg-
samt zugeordnet ist, oder eine vergleichbare kirchliche 
Prüfung treten.

(3) An die Stelle der Promotion kann treten

1.   in technischen Fächern eine über dem Durchschnitt 
liegende Diplomprüfung oder eine entsprechende 
Qualifi kation oder

2.   ausnahmsweise eine der Promotion gleichwertige wis-
senschaftliche Leistung,
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wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Zulassungs-
voraussetzungen gemäß § 67 Absatz 4 Satz 1 des Hoch-
schulgesetzes erfüllt. In künstlerischen Fächern wird 
eine Promotion nicht vorausgesetzt.

(4) An die Stelle der hauptberufl ichen Tätigkeit (Ab-
satz  1 Nummer  3) kann eine Zweite Staatsprüfung für 
das Lehramt für die Primarstufe, für die Sekundarstufe I 
oder für Sonderpädagogik beziehungsweise für das 
Lehramt an der Grundschule und Hauptschule, an der 
Realschule oder an Sonderschulen treten.

§ 46
Befähigung für Studienrätinnen und Studienräte

im Hochschuldienst

Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als 
Studienrätin oder Studienrat im Hochschuldienst be-
sitzt, wer die Voraussetzungen des § 45 erfüllt.

Abschnitt 4
Besondere Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

der Gemeinden- und Gemeindeverbände

§ 47
Ausbildung und Prüfung

Die Durchführung von Lehrgängen für die Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt und Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt und die Prüfung für diese Laufbah-
nen obliegen, soweit in den Rechtsverordnungen gemäß 
§ 7 des Landesbeamtengesetzes nichts anderes bestimmt 
ist, den von den Gemeinden und Gemeindeverbänden er-
richteten Studieninstituten für kommunale Verwaltung.

§ 48
Zugangsvoraussetzungen für Leiterinnen und Leiter 

von Versorgungs- und Verkehrsbetrieben

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebes (Werkleiterin oder Werkleiter) in 
einem Amt bis zur Besoldungsgruppe A 13 kann ernannt 
werden, wer

1.   die Befähigung für die Laufbahngruppe 2 des allge-
meinen Verwaltungsdienstes in den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden erworben hat oder die Vorausset-
zung des §  6 Absatz  1 Nummer  3 Buchstabe a des 
Landesbeamtengesetzes erfüllt und

2.   nach Erwerb der Befähigung oder Erwerb des Ab-
schlusszeugnisses eine hauptberufl iche Tätigkeit von 
mindestens acht Jahren ausgeübt hat.

(2) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebes (Werkleiterin oder Werkleiter) in 
einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 oder in einem 
Amt mit höherem Endgrundgehalt kann ernannt werden, 
wer

1.   die Laufbahnbefähigung durch Bestehen der zweiten 
juristischen Staatsprüfung oder einer entsprechenden 
Staatsprüfung erworben und nach Erwerb der Befä-
higung eine mindestens zweijährige hauptberufl iche 
Tätigkeit ausgeübt hat,

2.   an einer Universität, einer technischen Hochschule 
oder einer anderen gleichstehenden Hochschule das 
Studium der Ingenieurwissenschaften oder das Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften mit einem Mas-
tergrad, einer Diplomprüfung oder, soweit üblich, mit 
einer anderen Hochschulprüfung abgeschlossen und 
eine hauptberufl iche Tätigkeit von mindestens drei 
Jahren und sechs Monaten ausgeübt hat oder

3.   die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 
erfüllt und eine hauptberufl iche Tätigkeit von min-
destens zwölf Jahren ausgeübt hat.

Die §§ 25 bis 27 bleiben unberührt.

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Num-
mer  1 bis 3 vorgeschriebene hauptberufl iche Tätigkeit 
muss in Versorgungs- oder Verkehrsbetrieben oder sol-
chen Verwaltungsbereichen abgeleistet worden sein, die 
geeignet sind, die für das Amt der Werkleiterin oder des 
Werkleiters erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln.

§ 49
Zugangsvoraussetzungen für Leiterinnen und Leiter 
sowie Lehrerinnen und Lehrer an Studieninstituten 

für kommunale Verwaltung

(1) Zur Lehrerin oder zum Lehrer an einem Studienins-
titut für kommunale Verwaltung in einem Amt bis zur 
Besoldungsgruppe A 13 kann ernannt werden, wer

1.   die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes in den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden erworben hat 
und

2.   nach Erwerb der Befähigung eine hauptberufl iche Tä-
tigkeit von mindestens sechs Jahren im öffentlichen 
Dienst ausgeübt hat, die geeignet ist, die für die Lehr-
tätigkeit erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu vermitteln.

(2) Zur Lehrerin oder zum Lehrer oder zur Leiterin oder 
zum Leiter an einem Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 oder 
in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt kann er-
nannt werden, wer

1.   die Laufbahnbefähigung durch Bestehen der zweiten 
juristischen Staatsprüfung oder einer entsprechenden 
Staatsprüfung erworben und nach Erwerb der Befä-
higung eine mindestens zweijährige, für die Lehrtä-
tigkeit geeignete hauptberufl iche Tätigkeit ausgeübt 
hat oder

2.   das Studium der Informatik, der Ingenieurwissen-
schaften (Elektrotechnik, Maschinenbau), der Mathe-
matik, der Philologie, der Physik, der Psychologie 
oder der Wirtschaftswissenschaften an einer Universi-
tät, einer technischen Hochschule oder einer anderen 
gleichstehenden Hochschule mit einem Mastergrad, 
mit einer Diplomprüfung oder, soweit üblich, mit 
einer anderen Hochschulprüfung abgeschlossen und 
eine für die Lehrtätigkeit geeignete hauptberufl iche 
Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Mo-
naten ausgeübt hat.

Die §§ 25 bis 27 bleiben unberührt.

Abschnitt 5
Besondere Vorschriften für einzelne Gruppen 

von Beamtinnen und Beamten und Richterinnen 
und Richter

§ 50
Aufstiegs- und Beförderungsregelungen 

für Beamtinnen und Beamte der Landtagsverwaltung, 
des Geschäftsbereichs des Landesrechnungshofs 

sowie der oder des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit

Für die Beamtinnen und Beamten der Landtagsverwal-
tung, des Geschäftsbereichs des Landesrechnungshofs 
sowie der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit fi nden die §§ 20 bis 23 und 25 
bis 27 Anwendung. Die darin vorgesehenen Entscheidun-
gen treffen diese Behörden in eigener Zuständigkeit.

§ 51
Richterinnen und Richter

(1) Diese Verordnung gilt für Richterinnen und Richter 
entsprechend, soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist. § 8 fi ndet keine Anwendung.

(2) Einer Richterin oder einem Richter beziehungsweise 
einer oder einem zur Richterin oder zum Richter zu er-
nennenden Beamtin oder zu ernennenden Beamten darf 
ein Amt mit dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe 
R 2 erst nach einer Dienstzeit von drei Jahren verliehen 
werden. Dies gilt nicht für Richterinnen oder Richter am 
Finanzgericht. Ein Amt mit höherem Endgrundgehalt 
darf erst nach einer Dienstzeit von weiteren drei Jahren 
verliehen werden.

(3) Wechselt eine Richterin oder ein Richter der Besol-
dungsgruppe R 1 in die Laufbahn des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes, so kann ihr oder ihm ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 14, nach einer Dienstzeit von drei 
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Jahren im Richterverhältnis ein Amt der Besoldungs-
gruppe nach A 15 und nach einer Dienstzeit von sechs 
Jahren im Richterverhältnis ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 16 verliehen werden. Einer Richterin oder 
einem Richter der Besoldungsgruppe R 2 kann nach 
einer Dienstzeit von sechs Jahren im Richterverhältnis 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 und nach einem 
weiteren Jahr im Richterverhältnis auch ein höheres Amt 
verliehen werden.

Einem Richter der Besoldungsgruppe R 3 und höher 
wird bei einem Laufbahnwechsel das nummerisch ent-
sprechende Besoldungsamt der Besoldungsordnung B 
oder ein höheres Amt verliehen.

§ 52
Beamtinnen und Beamte im Geschäftsbereich 

des Justizministeriums

(1) §  51 Absatz  2 und 3 fi ndet auf Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte entsprechende Anwendung.

(2) § 8 fi ndet keine Anwendung.

Abschnitt 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 53 
Vor dem 1. April 2009 außerhalb des Geltungsbereiches 

dieser Verordnung erworbene Befähigungen

(1) Wer vor dem 1. April 2009 die Befähigung für die 
Herkunftslaufbahn außerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Verordnung erworben hat, besitzt nach § 122 Ab-
satz 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (BGBl.  I 
S. 654), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 14 des Geset-
zes vom 5. Februar 2009 (BGBl.  I S. 160) geändert wor-
den ist, die Befähigung für die entsprechende Laufbahn 
im Geltungsbereich dieser Verordnung.

(2) Absatz 1 gilt auch in den Fällen, in denen jemand auf 
Grund der für eine Laufbahn besonderer Fachrichtung 
erworbenen Befähigung zur Beamtin oder zum Beamten 
ernannt worden ist.

§ 54
Früher erworbene Befähigungen

Wer nach aufgehobenen Bestimmungen die Befähigung 
für eine Laufbahn

1.  durch Bestehen einer Laufbahnprüfung,

2.  nach einer Regelung über den Aufstieg oder 

3.   nach einer Regelung für Beamtinnen oder Beamte be-
sonderer Fachrichtungen erworben hat und daraufhin 
zur Beamtin oder zum Beamten ernannt oder als Leh-
rerin oder Lehrer an Ersatzschulen Planstelleninha-
ber wurde, bleibt für diese Laufbahn befähigt.

§ 55
Zuordnung der Laufbahnen besonderer Fachrichtung, 

besondere Anforderungen an die Ausbildung, 
Regelungen zur hauptberuflichen Tätigkeit

Die am 7. Februar 2014 bestehenden Laufbahnen beson-
derer Fachrichtung werden nach Maßgabe der Anlage 3 
den dort genannten Laufbahnen besonderer Fachrich-
tung zugeordnet. In dieser Zuordnung wird auch be-
stimmt, welche Berufsausbildungen, erforderlichenfalls 
mit Zusatzqualifi kationen, in Verbindung mit welcher 
hauptberufl ichen Tätigkeit unmittelbar für die jeweili-
gen Laufbahngruppen qualifi zieren. Diese Anforderun-
gen an die Berufsausbildung und die hauptberufl iche Tä-
tigkeit, sowie die Zuordnung zu einer Laufbahngruppe 
gelten als besondere Anforderungen für die Übertragung 
der dort aufgeführten Ämter (Spalte 1) und als Zuord-
nung dieser Ämter zu einer bestimmten Laufbahngruppe 
innerhalb der neuen Laufbahnen fort. Die Anlage 3 kann 
gemäß § 16 Absatz 5 für neu bestimmte Ämter erweitert 
und in Bezug auf die bereits aufgenommenen Ämter in-
haltlich geändert werden. 

§ 56
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Laufbahnverordnung vom 
28. Januar 2014 (GV. NRW. S. 22, ber. S. 203), die durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 938) geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n
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Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s
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für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e r s c h - M e n s e
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Anlage 1

Laufbahngruppe 1

Laufbahn  

Gesundheit 

   
  
   
technische Dienste 
(einschließlich naturwissenschaftliche Dienste)

nichttechnische Dienste

   

fachlicher Schwerpunkt mit der Ausbildung

–  anerkannte Psychiatrische Pfl egeprüfung,
–  Prüfung in der Krankenpfl ege gemäß § 13 des Kran-

kenpfl egegesetzes,

–  Anerkannte Prüfung für Lebensmittelkontrolleure,

–  Gesellen und Facharbeiter in ihrem jeweiligen Beruf,

–  Gesellenprüfung in einem Handwerk (§ 31 der Hand-
werksordnung) oder eine entsprechende Abschlussprü-
fung im Sinne des § 37 des Berufsbildungsgesetzes,

–  Sozialversicherungsfachangestellte,
–  Angestelltenprüfung (A-Prüfung) nach der Prüfungs-

ordnung für Krankenkassenangestellte, für Knapp-
schaftsangestellte oder nach den berufsgenossenschaft-
lichen Laufbahnrichtlinien,

Anlage 2 

Laufbahngruppe 2

Laufbahn  

Gesundheit 

technische Dienste 
(einschließlich naturwissenschaftliche Dienste)   

nichttechnische Dienste

Bildung und Wissenschaft

Fachlicher Schwerpunkt mit der Studienbereichs-
fächergruppe

–  Humanmedizin,
–  Gesundheitswissenschaften,
–  Veterinärmedizin,
–  Zahnmedizin,
–  Pharmazie,

–  Naturwissenschaften und Mathematik, 
–  Ingenieurswissenschaften,
–  Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften,

–  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
–  Sprach- und Kulturwissenschaften,
–  Kunst- und Kunstwissenschaft,
–  Sport,

Anlage 3 

bisherige Laufbahn 
besonderer Fachrichtung

zugeordnete Laufbahn 
besonderer Fachrichtung

Ämter bisherige 
Anlage/laufende 
Nummer

Laufbahn Laufbahngruppe Berufsausbil-
dung/Zusatz-
qualifikation

Dauer der 
hauptberuflichen 
Tätigkeit

Technische 
Dienste 

Anlage 1/
Nummer 1.1

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 1 Gesellenprüfung 
in einem Hand-
werk (§ 31 der 
Handwerksord-
nung) oder eine 
entsprechende 
Abschlussprü-
fung im Sinne 
des § 37 Absatz 1 
des Berufsbil-
dungsgesetzes, 
die der Laufbahn 
des Bewerbers 
entspricht

eine zweijährige, 
der Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst
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Nichttechnischer 
Dienst in dem 
überwiegend 
Kenntnisse in 
der gesetzlichen 
Unfallversiche-
rung erforderlich 
sind 

Anlage 1/
Nummer 1.2

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 1 Gesellenprüfung 
in einem Hand-
werk (§ 31 der 
Handwerksord-
nung) oder eine 
entsprechende 
Abschlussprü-
fung im Sinne 
des § 37 Absatz 1 
des Berufsbil-
dungsgesetzes, 
die der Laufbahn 
des Bewerbers 
entspricht

eine zweijährige, 
der Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst

Nichttechnischer 
Dienst, in dem 
überwiegend 
Kenntnisse in 
der gesetzlichen 
Krankenversi-
cherung erfor-
derlich sind 

Anlage 1/
Nummer 1.3

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 1 Gesellenprüfung 
in einem Hand-
werk (§ 31 der 
Handwerksord-
nung) oder eine 
entsprechende 
Abschlussprü-
fung im Sinne 
des § 37 Absatz 1 
des Berufsbil-
dungsgesetzes, 
die der Laufbahn 
des Bewerbers 
entspricht

eine zweijährige, 
der Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst

Dienst in Biblio-
theken, Doku-
mentationsstel-
len und 
vergleichbaren 
Einrichtungen 

Anlage 1/
Nummer 1.4

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 1 Gesellenprüfung 
in einem Hand-
werk (§ 31 der 
Handwerksord-
nung) oder eine 
entsprechende 
Abschlussprü-
fung im Sinne 
des § 37 Absatz 1 
des Berufsbil-
dungsgesetzes, 
die der Laufbahn 
des Bewerbers 
entspricht

eine zweijährige, 
der Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst

Pfl egedienst in 
Landeskranken-
häusern und 
 psychiatrischen 
Fachkliniken

§ 24 Absatz 3 
LVO

Gesundheit Laufbahngruppe 1 eine vom für In-
neres zuständige 
Ministerium an-
erkannte psychi-
atrische Pfl ege-
prüfung oder die 
Prüfung nach 
§ 13 des Kran-
kenpfl egegeset-
zes

nach Bestehen 
der Prüfung eine 
vierjährige, der 
Vorbildung ent-
sprechende Tä-
tigkeit und eine 
einjährige auf-
sichtsführende 
Tätigkeit im 
Pfl egedienst

Laufbahngruppe 
1 in der Lebens-
mittelkontrolle

§ 24 Absatz 4 
LVO

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 1 eine vom für den 
Verbraucher-
schutz zuständi-
gen Ministerium 
anerkannte Prü-
fung für Lebens-
mittelkontrolle

nach Bestehen 
der Prüfung eine 
vierjährige, der 
Vorbildung ent-
sprechende Tä-
tigkeit 

Dienst in der 
Daten-
verarbeitung 

Anlage 2/
Nummer 1.1

nichttechnische 
Dienste 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst in der 
Daten-
verarbeitung 

Anlage 2/
Nummer 1.2

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst bei den 
Materialprü-
fungsämtern 

Anlage 2/
Nummer 1.3

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe, 
erstes Einstieg-
samt
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Technischer 
Dienst mit Prü-
fung von Stand-
sicherheitsnach-
weisen 

Anlage 2/
Nummer 1.4

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

2 ½ Jahre wovon 
1 Jahr die Tätig-
keit als Bauleiter 
bei Ingenieurar-
beiten und 1 ½ 
Jahre die Tätig-
keit der Anfer-
tigung und 
 Prüfung von 
Standsicher-
heitsnachweisen 
umfassen muss

Straßenbautech-
nischer Dienst 

Anlage 2/
Nummer 1.5

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Verkehrsingeni-
eur im techni-
schen Dienst

Anlage 2/
Nummer 1.6

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Die hauptberuf-
liche Tätigkeit 
muss auf dem 
Gebiet des Ver-
kehrsingenieurs-
wesen ausgeübt 
worden sein

Technischer Che-
mieingenieur-
dienst 

Anlage 2/
Nummer 1.7

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Dienst im Gar-
tenbau, in der 
Grünordnung, in 
der Landschafts-
pfl ege und im 
Naturschutz 

Anlage 2/
Nummer 1.8

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Landwirtschaft-
licher Dienst 

Anlage 2/
Nummer 1.9

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Landwirtschaft-
lich-hauswirt-
schaftlicher 
Dienst 

Anlage 2/
Nummer 1.10

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Dienst in der So-
zialarbeit 

Anlage 2/
Nummer 1.11

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Staatliche Aner-
kennung nach 
Besuch der Fach-
hochschule als 
Sozialarbeiterin 
oder Sozial-
arbeiter

Die hauptberuf-
liche Tätigkeit ist 
im öffentlichen 
Dienst abzuleis-
ten. Auf die 
Dauer ist ein 
freiwillig geleis-
tetes Berufs-
praktikum bis zu 
einem Jahr anzu-
rechnen. Wäh-
rend des Studi-
ums geleistete 
Praxissemester 
sind nicht anzu-
rechnen. 

Sozialpädagogi-
scher Dienst 

Anlage 2/
Nummer 1.12

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Staatliche Aner-
kennung nach 
Besuch der Fach-
hochschule als 
Sozialpädagogin 
oder Sozialpäda-
goge

Die hauptberuf-
liche Tätigkeit ist 
im öffentlichen 
Dienst abzuleis-
ten. Auf die 
Dauer ist ein 
freiwillig geleis-
tetes Berufs-
praktikum bis zu 
einem Jahr anzu-
rechnen. Wäh-
rend des Studi-
ums geleistete 
Praxissemester 
sind nicht anzu-
rechnen.
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Dienst in Biblio-
theken, Doku-
mentationsstel-
len und 
vergleichbaren 
Einrichtungen 

Anlage 2/
Nummer 1.13

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Wirtschaftlicher 
Dienst 

Anlage 2/
Nummer 1.14

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Bergtechnischer 
Dienst 

Anlage 2/
Nummer 2.1

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Bergvermes-
sungstechnischer 
Dienst 

Anlage 2/
Nummer 2.2

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst beim 
Geologischen 
Landesamt 

Anlage 2/
Nummer 2.3

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst in der 
Landesplanung 
u. im Städtebau 

Anlage 2/
Nummer 2.4

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst in den 
Geschäftsberei-
chen der obers-
ten Landesbe-
hörden 

Anlage 2/
Nummer 2.5

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Nachrichten- 
und signaltech-
nischer Dienst 

Anlage 2/
Nummer 2.6

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst im Be-
reich der Polizei 

Anlage 2/
Nummer 2.7

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst in der 
staatlichen Um-
weltverwaltung 

Anlage 2/
Nummer 2.8

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Dienst als Wein- 
und Spirituosen-
kontrolleur

Anlage 2/
Nummer 2.9

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Dienst in der 
Aufsicht über die 
gesetzliche 
Krankenversi-
cherung u. Prü-
fung der gesetz-
lichen 
Krankenversi-
cherung 

Anlage 2/
Nummer 2.10

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst bei der 
Zentralstelle der 
Länder für Ge-
sundheitsschutz 
bei Arzneimit-
teln und Medi-
zinprodukten 

Anlage 2/
Nummer 2.11

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt
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Dienst beim 
Landesinstitut 
für Gesundheit 
und Arbeit 

Anlage 2/
Nummer 2.12

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer Auf-
sichtsdienst bei 
Unfallversiche-
rungsträgern 

Anlage 2/
Nummer 3.1

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst für Ar-
beitssicherheit 
der Landschafts-
verbände 

Anlage 2/
Nummer 3.2

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Raumordnungs-
dienst 

Anlage 2/
Nummer 3.3

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst in der 
Wasser- und Ab-
fallwirtschaft 

Anlage 2/
Nummer 3.4

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Prüfdienst bei 
den landesun-
mittelbaren Ren-
tenversiche-
rungsträgern 

Anlage 2/
Nummer 3.5

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Nichttechnischer 
Dienst, in dem 
überwiegend 
Kenntnisse in 
der gesetzlichen 
Unfallversiche-
rung erforderlich 
sind 

Anlage 2/
Nummer 3.6

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst für Ma-
schinenwesen 
und Elektrotech-
nik 

Anlage 2/
Nummer 3.7

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Leiter von Ver-
sorgungs- und 
Verkehrsbetrie-
ben

§ 77 Absatz 1 
LVO

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Pädagogischer 
Dienst im Justiz-
vollzug

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstieg-
samt

Befähigung für 
das Lehramt für 
die Primarstufe, 
die Sekundar-
stufe I oder für 
das Lehramt an 
Grund- und 
Hauptschulen, 
für Realschulen 
oder die Sekun-
darstufe II, für 
das Lehramt an 
berufsbildenden 
Schulen oder für 
das Lehramt an 
Sonder- oder 
Förderschulen

Ärztlicher Dienst Anlage 3/
Nummer 1.1

Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

1 Jahr nach Er-
teilung der Ap-
probation

Dienst als 
 Apotheker 

Anlage 3/
Nummer 1.2

Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

2 ½ Jahre nach 
der Approbation 
oder 1 ½ Jahre 
nach der Promo-
tion oder der Be-
rechtigung, die 
Berufsbezeich-
nung „Lebens-
mittelchemiker“ 
zu führen
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Geographischer 
Dienst

Anlage 3/
Nummer 1.3

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als 
 Konservator

Anlage 3/
Nummer 1.4

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Ornithologischer 
Dienst 

Anlage 3/
Nummer 1.5

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Schulpsychologi-
scher Dienst

Anlage 3/
Nummer 1.6

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Tierärztlicher 
Dienst mit Aus-
nahme der Vete-
rinärverwaltung 

Anlage 3/
Nummer 1.7

Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

2 ½ Jahre nach 
der Approbation 
(ein nach der 
Hochschulprü-
fung abgeschlos-
senes Aufbaustu-
dium an der 
Tierärztlichen 
Hochschule Han-
nover wird zur 
Hälfte, höchstens 
aber bis zu 
einem Jahr ange-
rechnet)

Tierärztlicher 
Fachdienst bei 
den Staatlichen 
Veterinärunter-
suchungsämtern 
und beim Chemi-
schen Landes- 
und Staatlichen 
Untersuchungs-
amt

Anlage 3/
Nummer 1.7

Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

2 ½ Jahre nach 
der Approbation 
(ein nach der 
Hochschulprü-
fung abgeschlos-
senes Aufbaustu-
dium an der 
Tierärztlichen 
Hochschule Han-
nover wird zur 
Hälfte, höchstens 
aber bis zu 
einem Jahr ange-
rechnet)

Zahnärztlicher 
Dienst 

Anlage 3/
Nummer 1.8

Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

2 ½ Jahre nach 
der Approbation

Dienst in der 
Datenverarbei-
tung

Anlage 3/
Nummer 1.9

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst im Gar-
tenbau und Lan-
despfl ege 

Anlage 3/
Nummer 1.10

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Agrarwirtschaft-
licher Fachdienst 
mit Ausnahme 
des agrarwirt-
schaftlichen 
Dienstes 

Anlage 3/
Nummer 1.11

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt
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Technischer 
Dienst bei den 
Materialprü-
fungsämtern

Anlage 3/
Nummer 1.12

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Technischer 
Dienst mit Prü-
fung von Stand-
sicherheitsnach-
weisen

Anlage 3/
Nummer 1.13

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

5 Jahre, wovon 1 
Jahr die Tätig-
keit als Bauleiter 
und 4 Jahre die 
Tätigkeit der An-
fertigung und 
Prüfung von 
Standsicher-
heitsnachweisen 
umfassen muss

Dienst als Le-
bensmittelchemi-
ker 

Anlage 3/
Nummer 1.14

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

2 ½ Jahre nach 
dem Zeitpunkt 
der Berechti-
gung, die Berufs-
bezeichnung 
„Lebensmittel-
chemiker“ füh-
ren zu dürfen be-
ziehungsweise 1 
½ Jahre nach der 
Promotion oder 
Approbation als 
Apotheker 

Dienst in Biblio-
theken, Doku-
mentationsstel-
len und 
vergleichbaren 
Einrichtungen 

Anlage 3/
Nummer 1.15

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

ein abgeschlosse-
nes Zusatzstu-
dium in dem 
Studiengang 
„Bibliotheks- 
und Informati-
onswesen an der 
FH Köln

2 Jahre

Wissenschaft-
licher Dienst in 
den Geschäftsbe-
reichen der 
obersten Landes-
behörden und an 
den Hochschulen

Anlage 3/
Nummer 2.1

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Archäologischer 
Dienst 

Anlage 3/
Nummer 3.1

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Biolo-
gen 

Anlage 3/
Nummer 3.2

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Che-
miker 

Anlage 3/
Nummer 3.3

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Geophysikali-
scher Dienst 

Anlage 3/
Nummer 3.4

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Geologischer 
Dienst 

Anlage 3/
Nummer 3.5

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Histo-
riker 

Anlage 3/
Nummer 3.6

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als 
Kunsthistoriker 

Anlage 3/
Nummer 3.7

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt
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Dienst als Ma-
thematiker und 
als Statistiker 

Anlage 3/
Nummer 3.8

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Mine-
raloge 

Anlage 3/
Nummer 3.9

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Physi-
ker 

Anlage 3/
Nummer 3.10

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Psychologischer 
Dienst

Anlage 3/
Nummer 3.11

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Völ-
kerkundler 

Anlage 3/
Nummer 3.12

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Zoologischer 
Dienst 

Anlage 3/
Nummer 3.13

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst in der Ab-
fallwirtschaft 

Anlage 3/
Nummer 3.14

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst bei den 
Landschaftsver-
bänden als Er-
ziehungswissen-
schaftler in 
psychiatrischen 
Landeskliniken 
und Heimen der 
öffentlichen Er-
ziehung 

Anlage 3/
Nummer 3.15

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Museumsdienst Anlage 3/
Nummer 3.16

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst an Musik-
schulen 

Anlage 3/
Nummer 3.17

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Raumordnungs-
dienst 

Anlage 3/
Nummer 3.18

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst an Volks-
hochschulen 

Anlage 3/
Nummer 3.19

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Wirtschaftlicher 
Dienst 

Anlage 3/
Nummer 3.20

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Wissenschaftli-
cher Dienst in 
der Statistik 

Anlage 3/
Nummer 3.21

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst bei Hand-
werkskammern 

Anlage 3/
Nummer 3.22

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst bei den 
Industrie- und 
Handelskam-
mern 

Anlage 3/
Nummer 3.23

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst in der 
Landschafts-
pfl ege und im 
Naturschutz bei 
den unteren 
Landesbehörden 

Anlage 3/
Nummer 3.24

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt
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Dienst für Ar-
beitssicherheit 
bei den Gemein-
den und Gemein-
deverbänden 

Anlage 3/
Nummer 3.25

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst als Geo-
graph/Ökologe 

Anlage 3/
Nummer 3.26

technische 
Dienste (ein-
schließlich na-
turwissenschaft-
liche Dienste)

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Stenographi-
scher Dienst 
beim Landtag 

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Dienst für über-
nationale, inner-
deutsche und 
protokollarische 
Angelegenheiten 
im Geschäftsbe-
reich des Minis-
terpräsidenten

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

Pfarrer § 44 Absatz 3 
LVO

nichttechnische 
Dienste

Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstieg-
samt

abgeschlossene 
theologische 
Ausbildung

- GV. NRW. 2016 S. 461

20303

Verordnung zur Änderung 
arbeitszeit- und urlaubsrechtlicher Vorschriften

des Landes Nordrhein-Westfalen
Vom 21. Juni 2016

Artikel 1
Änderung der

Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW

Auf Grund des § 67, des § 71 Satz 2, des § 72 Absatz 1 
und des § 74 Absatz 1 und 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), in Verbindung mit 
§ 2 Absatz 2 des Landesrichter- und Staatsanwältegeset-
zes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), verordnet 
die Landesregierung:

Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. 
Januar 2012 (GV. NRW. S. 2; ber. S. 92), die zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 812) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   In der Angabe zu Teil 4 wird das Wort „Pfl egezeit“ 
durch die Wörter „Pfl ege- und Familienpfl egezeit“ 
ersetzt.

 b)   Nach der Angabe zu §  16 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 16a Familienpfl egezeit“.

 c)   In der Angabe zu §  28 wird die Angabe „94“ 
durch die Angabe „93“ ersetzt.

 2.   In § 3 Absatz 3 wird das Wort „Mutterschutzrichtli-
nienverordnung“ durch die Wörter „Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz“ ersetzt.

 3.  Die Überschrift zu Teil 4 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 4
 Pflege- und Familienpflegezeit“.

 4.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „nach § 67 des 
Landesbeamtengesetzes“ gestrichen.

  bb)   In Satz  2 werden die Wörter „der Hälfte“ 
durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.

 b)   In Absatz  5 Satz  1 wird die Angabe „70, 71“ 
durch die Angabe „64, 70“ und die Angabe „66“ 
und durch die Angabe „65“ ersetzt.

 c)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

   „(6) Bei einer Kombination müssen Pfl egezeit 
und Familienpfl egezeit (§  16a) in unmittelbarem 
Anschluss aneinander erfolgen. Pfl egezeit und Fa-
milienpfl egezeit dürfen gemeinsam 24 Monate je 
pfl egebedürftiger Angehöriger oder pfl egebedürf-
tigem Angehörigen nicht überschreiten (Gesamt-
dauer).“

 d)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

 5.  Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:

 „§ 16a
 Familienpflegezeit

  (1) In entsprechender Anwendung der §§  1, 2 Ab-
satz  1, 2 und 5, §  2a des Familienpfl egezeitgesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl.  I S.  2564) in der je-
weils geltenden Fassung haben Beamtinnen und Be-
amte Anspruch auf Familienpfl egezeit, wenn sie 

 1.   eine pfl egebedürftige nahe Angehörige oder einen 
pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in häusli-
cher Umgebung pfl egen oder

 2.   eine minderjährige pfl egebedürftige nahe Ange-
hörige oder einen minderjährigen pfl egebedürfti-
gen nahen Angehörigen in häuslicher oder außer-
häuslicher Umgebung betreuen,

 soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist.

  (2) Die Familienpfl egezeit nach Absatz  1 wird als 
Teilzeitbeschäftigung im beantragten Umfang bewil-
ligt, soweit zwingende dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit in der Pfl egephase muss mindestens 15 Stunden 
betragen. Richterinnen und Richter müssen die im 
Sinne von Satz  1 zulässige Teilzeitbeschäftigung 
mindestens mit 30 Prozent des regelmäßigen Diens-
tes leisten.

  (3) Teilzeitbeschäftigung kann auch als Teilzeitbe-
schäftigung im Blockmodell entsprechend §  65 Ab-
satz  2 des Landesbeamtengesetzes in Anspruch ge-
nommen werden. In diesen Fällen ist Beamtinnen 
und Beamten ihre tatsächliche Arbeitszeit während 
der Pfl egephase bis zu längstens 24 Monaten um den 
Anteil der reduzierten Arbeitszeit zu ermäßigen, wel-
cher nach Beendigung der Pfl egephase in der ebenso 
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langen Nachpfl egephase erbracht wird. In diesen 
Fällen ist die Bewilligung der Familienpfl egezeit mit 
einem Widerrufsvorbehalt für die Fälle des § 65 Ab-
satz  3 Satz  1 bis 5 des Landesbeamtengesetzes zu 
versehen. 

  (4) Die Pfl egephase der Familienpfl egezeit ist nur für 
einen einzigen zusammenhängenden Zeitabschnitt 
zu bewilligen. Die Dauer der Pfl egephase der Fami-
lienpfl egezeit beträgt maximal 24 Monate je pfl ege-
bedürftiger naher Angehöriger oder pfl egebedürfti-
gem nahen Angehörigen. § 16 Absatz 6 gilt entspre-
chend.

  (5) Die Pfl egebedürftigkeit der oder des Angehörigen 
ist entsprechend §  2a Absatz  4 des Familienpfl ege-
zeitgesetzes nachzuweisen. Soweit Kosten für die 
ärztliche Bescheinigung entstehen, werden sie vom 
Dienstherrn übernommen. §  7 Absatz  3 und 4 des 
Pfl egezeitgesetzes gelten entsprechend. 

  (6) Für Freistellungen nach §  2 des Familienpfl ege-
zeitgesetzes gilt § 16 Absatz 5 entsprechend. Sie sind 
spätestens acht Wochen vor Beginn schriftlich zu be-
antragen.

  (7) Für eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis 
während der Familienpfl egezeit gilt §  12 entspre-
chend.“

 6.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  6 Satz  1 wird die Angabe „64“ durch 
die Angabe „65“ ersetzt.

 b)   In Absatz 7 wird die Angabe „65“ durch die An-
gabe „66“ ersetzt. 

 7.   In §  19 Absatz  2 wird das Komma nach dem Wort 
„wird,“ gestrichen.

 8.  § 19a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „oder des 
Eintritts in die Freistellungsphase unmittelbar 
vor Beendigung des Beamtenverhältnisses“ ge-
strichen.

 b)   In Absatz  2 Satz  2 werden die Wörter „bezie-
hungsweise vor Beginn einer Freistellungsphase 
vor Beendigung des Beamtenverhältnisses“ ge-
strichen.

 c)   In Absatz  3 Satz  1 werden die Wörter „bezie-
hungsweise die Freistellungsphase vor Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses beginnt“ gestri-
chen.

 9.   In § 25 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 2 wird 
jeweils die Angabe „74“ durch die Angabe „72“ er-
setzt.

10.   In § 28 wird in der Überschrift und in Absatz 1 je-
weils die Angabe „94“ durch die Angabe „93“ er-
setzt.

11.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „, Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

 b)  Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

20302

Artikel 2
Änderung der Arbeitszeitverordnung

Auf Grund des § 60 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) verordnet die Lan-
desregierung:

Die Arbeitszeitverordnung vom 4. Juli 2006 (GV. NRW. 
S. 335), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
10. Januar 2012 (GV. NRW. S.  2) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  4 wird die Angabe „Satz  2“ durch die 
Angabe „Satz 8“ ersetzt.

 b)   In Absatz 5 Satz 4 werden nach dem Wort „Justiz-
vollzugsdienst“ die Wörter „und Vollzugsdienst in 
Abschiebungshafteinrichtungen“ eingefügt.

2.   In §  5 Satz  2 wird das Wort „Justizvollzugs-“ durch 
die Wörter „Justizvollzugsdienst, Vollzugsdienst bei 
Abschiebungshafteinrichtungen“ ersetzt.

3.   In §  8 Absatz  4 Satz  2 werden die Wörter „Justiz-
wachtmeister- und Justizvollzugsdienst“ durch die 
Wörter „Justizvollzugsdienst, Vollzugsdienst bei Ab-
schiebungshafteinrichtungen und Justizwachtmeister-
dienst“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft

Düsseldorf, den 21. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2016 S. 485

2124

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Durchführung 

des Krankenpflegegesetzes
Vom 21. Juni 2016

Auf Grund des § 4 Absatz 3 Satz 3 des Krankenpfl egege-
setzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) verordnet die 
Landesregierung:

Artikel 1

§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Krankenpfl e-
gegesetzes vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 119), die zu-
letzt durch Verordnung vom 27. November 2012 (GV. 
NRW. S. 616) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

§ 1

(1) Die hauptberufl iche Leitung sowie die hauptberuf-
lichen, pädagogisch qualifi zierten Lehrkräfte mit einem 
Beschäftigungsumfang von mindestens 50 Prozent be-
dürfen einer für die Pfl egeausbildung besonderen Quali-
fi kation, die insbesondere durch folgende Abschlüsse 
nachgewiesen werden kann:

1.   Diplom- oder Masterabschluss mit ausgewiesenem 
pfl egepädagogischem Schwerpunkt (Fachhochschule 
oder Universität),

2.   Masterabschluss Lehramt an berufsbildenden Schu-
len (oder ein vergleichbarer Abschluss) mit der beruf-
lichen Fachrichtung Pfl ege- oder Gesundheitswissen-
schaft oder

3.   Masterabschluss in einem anderen berufsspezifi schen 
Master-Studiengang (oder ein vergleichbarer Ab-
schluss), bei denen die Absolventinnen und Absolven-
ten im Rahmen ihres Studiums schwerpunktmäßig 
Kenntnisse im Bereich mindestens einer der nach der 
Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Berufe in der Krankenpfl ege 
vom 10. November 2003 (BGBl.  I S.  2263), die durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl.  I 
S.  886) geändert worden ist, zu vermittelnden vier 
Wissensgrundlagen erworben haben und die zusätz-
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lich eine hochschulische pädagogische Qualifi kation 
von mindestens 400 Stunden Umfang nachweisen 
können. 

(2) Für den Unterricht im Bereich der in der Anlage 1 zu 
§ 1 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für die Berufe in der Krankenpfl ege unter Nummer 1 ge-
nannten Wissensgrundlagen sollen hauptberufl iche Lehr-
kräfte über die Erlaubnis zum Führen einer Berufs-
bezeichnung nach §  1 Absatz  1 Nummer  1 oder 2 des 
Krankenpfl egegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. S. 1442), 
das durch Artikel 32 des Gesetzes vom 18. April 2016 
(BGBl. I S. 886) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 2 des Krankenpfl egegesetzes oder § 1 des Altenpfl ege-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Ar-
tikel 34 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 2 des Altenpfl e-
gegesetzes verfügen.

(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag in begrün-
deten Einzelfällen Ausnahmen von den in Absatz 1 und 2 
genannten Anforderungen zulassen.

(4) Eine vor Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung zur Durchführung des Kran-
kenpfl egegesetzes vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. S.  486) 
auf Grundlage des bis dahin geltenden §  1 der Verord-
nung zur Durchführung des Krankenpfl egegesetzes er-
teilte Anerkennung als hauptberufl iche Leitung, haupt-
berufl iche Lehrerin oder hauptberufl icher Lehrer an 
einer Schule nach §  4 Absatz  2 Satz  1 des Kranken-
pfl egegesetzes gilt nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
fort.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 21. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2016 S. 486

7101

Fünfte Verordnung zur Änderung 
der Gewerberechtsverordnung

Vom 21. Juni 2016

Auf Grund des §  155 Absatz  2 der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl.  I S.  202) in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 
des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. 
NRW. S. 421), der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, 
verordnet die Landesregierung nach Anhörung des fach-
lich zuständigen Ausschusses:

Artikel 1

Abschnitt III der Anlage der Gewerberechtsverordnung 
vom 17. November 2009 (GV. NRW. S.  626), die zuletzt 
durch Verordnung vom 13. Mai 2014 (GV. NRW. S.  293) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   Nach Nummer 1.15.2 wird folgende Nummer 1.16 ein-
gefügt:

 „1.16

 § 34i

  Erteilung der Erlaubnis zur Immobiliardarlehensver-
mittlung

 zuständig: Industrie- und Handelskammer“.

2.   Die bisherigen Nummern 1.16 bis 1.44 werden zu den 
Nummern 1.17 bis 1.45.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 21. Juni 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

– GV. NRW. 2016 S. 487
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